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  Stadt  Lünen 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  1 / 2020 

GREMIUM Haupt- und Finanzausschuss 

SITZUNGSTERMIN Mittwoch, 04.03.2020, 17:00 Uhr 

SITZUNGSORT 
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, 

Sitzungssaal 1, 1. Etage 

 

 

 

T A G E S O R D N U N G  
 

 
ÖFFENTLICHER TEIL  

 
I EINWOHNERFRAGESTUNDE 
 

 
II BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT 
 

 

1 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Versetzung des Orts-

schildes Lünen-Wethmar 

AB-1/2020 

 

 

2 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Übertragung von 

Rats- und Ausschusssitzungen per Livestream ins Internet 

AB-2/2020 

 

 

3 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Pflanzung von 100 

Bäumen; Kurt-Schumacher-Straße 

AB-3/2020 

 

 

4 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Entsieglung und Auf-

forstung der ehemaligen Mercedes-Fläche 

AB-4/2020 

 

 

5 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Ortseingangstafeln 

des Ortsteils Lünen-Wethmar mit der Aufschrift „Stadt Lünen, 

Ortsteil Wethmar, Kreis Unna“ kennzeichnen 

AB-5/2020 

 

 

6 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Errichtung eines 

Frauenhauses in Lünen 

AB-6/2020 

 

 

7 Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. geschwindigkeitssen-

kende Baumaßnahmen und Durchfahrtsverbot für LKW in der 

Achenbachstraße 

AB-7/2020 

 

 
III BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT 
 

 

1 4. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im 

Kreis Unna; 

Beteiligung der Kommunen, Verbände und  Hilfsorganisatio-

nen; 

Anhörungsverfahren nach § 12 Abs. 2 RettG NRW 

VL-19/2020 
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IV MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG 
 

 

1 Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsstelle/Frauenbüro MI-229/2019 
 

 
V ANTRÄGE 
 

 

1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. 

S. Begründungs- und Rederecht bei Anträgen nach § 24 GO 

NRW 

AF-8/2020 

 

 

2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. 

S. Umsetzung: Fragerecht von Einwohner*innen nach § 20 Ge-

schäftsordnung des Rates der Stadt Lünen 

AF-9/2020 

 

 

3 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. 

S. Änderung des § 16 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt 

Lünen „Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste" 

AF-10/2020 

 

 

4 Antrag der GFL-Fraktion vom 17.02.2020 i. S. Änderung von 

Satzungen sowie der Geschäftsordnungen der Aufsichtsratsprä-

sidien einiger Beteiligungsgesellschaften im Stadtwerke-

Konzern 

AF-15/2020 

 

 
VI BEANTWORTUNG VON SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN 
 

 

 

 
VII MÜNDLICHE ANFRAGEN 
 

 

 

 

 
N ICHTÖFFENTLICHER TEIL  

 
VIII BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT 
 

 

 

 
IX BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT 
 

 

1 Beteiligungsangelegenheit/Gründung einer Gesellschaft VL-20/2020 
 

 

2 Vertragsangelegenheit VL-34/2020 
 

 

3 Immoblilie Persiluhrpassage VL-14/2020 
 

 
X MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG 
 

 

 

  



Bekanntmachung 1 / 2020 3 von 3 

 
XI ANTRÄGE 
 

 

 

 
XII BEANTWORTUNG VON SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN 
 

 

 

 
XIII MÜNDLICHE ANFRAGEN 
 

 

 

 

 

Lünen, den 18.02.2020 

 

 

 

 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister 
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  Stadt  Lünen 
 

 

N I E D E R S C H R F I F T  1 / 2020 

GREMIUM Haupt- und Finanzausschuss 

SITZUNGSTERMIN Mittwoch, 04.03.2020, 17:05 Uhr bis 20:30 Uhr 

SITZUNGSORT 
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen,  

Sitzungssaal 1, 1. Etage 

 

 

 
VO R S I T Z  

 
AN WE S EN D  AB W EI C H EN DE   AN W ES E NH EI T  
 

Siegfried Störmer (SPD)  

Hugo Becker (SPD)  
Rüdiger Billeb (SPD)  

Rüdiger Haag (SPD) (ab 17:55 Uhr) 

Michael Haustein (SPD)  

Rolf Möller (SPD) (ab 17:08 Uhr) 

Martin Püschel (SPD)  

Daniel Wolski (SPD)  
Arno Feller (CDU)  

Karoline Bremerich (CDU)  

Gerhard Hagedorn (CDU)  

Günter Langkau (CDU)  

Christoph Tölle (CDU)  
Paul Jahnke (CDU)  

Hans-Peter Bludau (GFL)  

Dr. Ulrich Böhmer (GFL)  

Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel (GFL)  

Thomas Matthée (Bü90/Die Grünen)  

Erika Roß (Bü90/Die Grünen)  

Dr. Roland Giller (FDP)  

Sandra Dee-Schülken (DIE LINKE) (bis 20:06 Uhr) 

Gabriele zum Buttel (Piraten/FW)  

 
EN TS C HU LD IG T   A BW E SE N D  

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns 

Jochen Gefromm (CDU) 

Eckhard Kneisel (Bü90/Die Grünen) 

Otto Korte (GFL) 

Christiane Mai (SPD) 

Ralf Schaefer (Piraten/FW) 

Dirk Wolf (CDU) 

 
AN WE S EN D  V ON   DE R   VE R WA LT UN G  

Erster Beigeordneter Uwe Quitter 

Beigeordneter Horst Müller-Baß 

Technischer Beigeordneter Arnold Reeker 

Pressesprecher Dr. Benedikt Spangardt 

Leiter der Rechtsabteilung Rüdiger vom Hofe 
Fachbereichsleiter Dominik Skrinjar 

 
SCH R IF T F ÜH R UN G  

Markus Neumann    
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Herr stellvertretender Vorsitzender Feller eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzaus-

schusses um 17:05 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt 

und der Ausschuss beschlussfähig ist.  

 

Er schlägt vor, den Tagesordnungspunkt IX.2 vor dem Tagesordnungspunkt IX.1 zu bera-

ten. Der Ausschuss erklärt sich mit der Änderung der Beratungsreihenfolge einverstan-

den. 

 

Herr stellvertretender Vorsitzender Feller führt aus, dass er sich an den Abstimmungen 

nicht beteiligen werde. 

 

 
ÖFFENTLICHER TEIL  

 

 

 
I EINWOHNERFRAGESTUNDE 

 

Es werden keine Fragen gestellt. 

 

 

 
II BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT 

 

 
1. AB-1/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Versetzung des Ortsschildes Lünen-Wethmar 

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag an den Ausschuss für Sicherheit 

und Ordnung zu verweisen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
2. AB-2/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen 

per Livestream ins Internet 

 

Die Mitglieder waren sich einig, dass die Anregung der im September neu zu wählende 

Rat der Stadt Lünen für seine Wahlperiode behandeln solle. 

 
Beschluss: 

Der Haupt und Finanzausschuss beschließt, den Antrag zurückzustellen und im neu ge-

wählten Rat zu behandeln. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
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3. AB-3/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Pflanzung von 100 Bäumen; Kurt-Schumacher-

Straße 

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag an den Ausschuss für Sicherheit 

und Ordnung und an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zu verweisen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
4. AB-4/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Entsieglung und Aufforstung der ehemaligen 

Mercedes-Fläche 

 

Herr stellvertretender Vorsitzender Feller führt aus, dass sich dieser Antrag durch den 

Verkauf der Fläche erledigt habe. 

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss dankt dem Petenten für die Anregung. Er beschließt, 

den Antrag zurückzuweisen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
5. AB-5/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Ortseingangstafeln des Ortsteils Lünen-

Wethmar mit der Aufschrift „Stadt Lünen, Ortsteil Wethmar, Kreis Unna“ kennzeichnen 

 

Die Mitglieder einigen sich darüber, dass der Haupt- und Finanzausschuss in eigener Zu-

ständigkeit über die Anregung entscheiden solle. Es müsse allerdings das gesamte Stadt-

gebiet betrachtet werden.  

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag an die Verwaltung zur weiteren 

Prüfung und Vorbereitung geeigneter Beschlüsse, unter Berücksichtigung der vorge-

brachten Anregung und Betrachtung des gesamten Stadtgebiets, zu verweisen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
6. AB-6/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Errichtung eines Frauenhauses in Lünen 

 

Ratsfrau Roß kündigt einen interfraktionellen Antrag zur bedarfsgerechten Erweiterung 

des im Kreis Unna vorhandenen Frauenhauses an.  

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag an den Ausschuss für Bürgerser-

vice und Soziales zu verweisen. 
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Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
7. AB-7/2020 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. geschwindigkeitssenkende Baumaßnahmen und 

Durchfahrtsverbot für LKW in der Achenbachstraße 

 

Da die nächste Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung erst im Juni stattfin-

de, solle die Verwaltung bereits vor der inhaltlichen Beratung im Ausschuss geeignete 

Maßnahmen vorbereiten.  

 

Herr Technischer Beigeordneter Reeker kündigt an, dass zu diesem Thema eine entspre-

chende Verwaltungsvorlage vorbereitet werde. 

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Antrag an den Ausschuss für Sicherheit 

und Ordnung zu verweisen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 

 
III BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT 

 

 
1. VL-19/2020 

4. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Kreis Unna; 

Beteiligung der Kommunen, Verbände und  Hilfsorganisationen; 

Anhörungsverfahren nach § 12 Abs. 2 RettG NRW 

 
Empfehlung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen, der 4. Fortschrei-

bung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna zuzustimmen. Dem Kreis Un-

na ist das Einvernehmen im Sinne des § 12 Abs. 4 RettG NRW mitzuteilen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 

 
IV MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG 

 

 
1. MI-229/2019 

Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsstelle/Frauenbüro 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss dankt der Gleichstellungsbeauftragten für den ausführ-

lichen Bericht.  
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V ANTRÄGE 

 

 
1. AF-8/2020 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Begründungs- und Rede-

recht bei Anträgen nach § 24 GO NRW 

 

Die Anträge zu V.1, V.2 und V.3 werden gemeinsam beraten. Die Mitglieder sind sich 

darüber einig, dass sie im neu zu wählenden Rat behandelt werden sollen. 

 
Antrag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen, die Behandlung des 

Antrags für die Beratung im neu gewählten Rat zurückzustellen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
2. AF-9/2020 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Umsetzung: Fragerecht 

von Einwohner*innen nach § 20 Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen 

 

Die Anträge zu V.1, V.2 und V.3 werden gemeinsam beraten. 

 
Antrag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen, die Behandlung des 

Antrags für die Beratung im neu gewählten Rat zurückzustellen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Eistimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
3. AF-10/2020 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Änderung des § 16 der 

Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen „Schluss der Aussprache, Schluss der Redner-

liste" 

 

Die Anträge zu V.1, V.2 und V.3 werden gemeinsam beraten. 

 
Antrag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen, die Behandlung des 

Antrags für die Beratung im neu gewählten Rat zurückzustellen. 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 
4. AF-15/2020 

Antrag der GFL-Fraktion vom 17.02.2020 i. S. Änderung von Satzungen sowie der Ge-

schäftsordnungen der Aufsichtsratspräsidien einiger Beteiligungsgesellschaften im 

Stadtwerke-Konzern 
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Ratsherr Jahnke stellt einen Geschäftsordnungsantrag zum Schluss der Debatte. Da sich 

Gegenrede erhebt, lässt Herr stellvertretender Vorsitzender Feller über den Antrag ab-

stimmen. 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich beschlossen, 13 Ja-Stimmen (7 SPD, 5 CDU, 1 

Bündnis 90/Die Grünen, 4 Nein-Stimmen (3 GFL, 1 FDP), 3 Ent-

haltungen (1 SPD, 1 Bündnis 90/Die Grünen, 1 Piraten/Freie 

Wähler) 

 

Ratsherr Prof. Dr. Hofnagel bittet um getrennte Abstimmung der Anträge. Herr stellver-

tretender Vorsitzender Feller lässt über die Anträge getrennt. zu I und II.. abstimmen. 

 
Antrag: 

I. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen zu beschließen, 

die nachfolgenden Gesellschaftssatzungen wie folgt zu ändern (Änderungsvorschlag 

siehe Antrag): 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt, 3 Ja-Stimmen (GFL), 13 Nein-

Stimmen (8 SPD, 5 CDU), 2 Enthaltungen (FDP, Piraten/Freie 

Wähler) 
 

 

 
Antrag: 

II. Aufsichtsrats-Präsidien der Stadtwerke Lünen GmbH sowie der Stadthafen Lünen 

GmbH 

a) Mitglieder der Aufsichtsrats-Präsidien 

Der Rat empfiehlt den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern, die Geschäftsordnung 

des Aufsichtsrates inhaltlich wie folgt zu ändern: Die Zusammensetzung der jewei-

ligen Präsidien des Aufsichtsrates der Stadtwerke Lünen GmbH und der Stadthafen 

Lünen GmbH setzen sich derart zusammen, dass jede Fraktion, die auch im Auf-

sichtsrat vertreten ist, jeweils auch mindestens einen seiner Aufsichtsratsmitglieder 

in das Präsidium entsendet. 

b) Zuständigkeiten der Aufsichtsrats-Präsidien 

Der Rat empfiehlt den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern, die Geschäftsordnung 

des Aufsichtsrates inhaltlich wie folgt zu ändern: Die Aufsichtsrats-Präsidien sollten 

nur eine vorberatende Funktion haben in Bezug auf die Beschlüsse zu den Anstel-

lungsverträgen, der grundsätzlichen Ein-/Anstellung und weiteren Personalver-

tragsangelegenheiten der Geschäftsführer und Prokuristen (bspw. Tantiemen, Boni, 

Zielvereinbarungen u.a.). 

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt, 3 Ja-Stimmen (GFL), 13 Nein-

Stimmen (8 SPD, 5 CDU), 2 Enthaltungen (FDP, Piraten/Freie 

Wähler) 
 

 

 

 

 
VI BEANTWORTUNG VON SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN 
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VII MÜNDLICHE ANFRAGEN 

 

 

 

 

 

Lünen, den 27.04.2020 

 

 

 

 

 

Arno Feller  Markus Neumann 

stellvertretender Vorsitzender  Schriftführer 

 

 

 



Anregung/Beschwerde AB-1/2020 

 
AN R E G U N G /B E S C H W E R D E    AB-1 /2020  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde nach § 24 Gemeindeordnung NRW 13.01.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.03.2020 1/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Versetzung des Ortsschildes Lünen-

Wethmar 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 



Stadt Lünen 
Herrn Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns 
Willy-Brandt-Platz 1 

44532 Lünen 

Bürgerantrag nach §24 GO NRW 

24.11.2019 

Versetzung des Ortsschildes Lünen-Wethmar auf der Münsterstraße B54 zur östlichen 
Ortsgrenze am Kiliansbach 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleine-Frauns, 

das Verkehrsaufkommen auf der 854 von und nach Werne hat sich in den letzten Jahren 
drastisch erhöht. Dadurch hat die Unfallgefahr auf dieser Strecke dramatisch zugenommen. 
Schwere und schwerste Unfälle sowie eine Vielzahl von Beinaheunfällen sind die Folge. 
Erlaubt ist auf dieser Strecke eine Geschwindigkeit von 70 km/h, die aber viel zu häufig 
überschritten wird. 

Der heutige Standort des Ortseingangsschildes befindet sich deutlich hinter der nördlich an 
der Münsterstraße gelegenen durchgängigen Wohnbebauung und aus Richtung Werne 
gesehen hinter einer Rechtskurve. So kommt es in diesem Bereich regelmäßig zu 
gefährlichen Situationen, wenn Anlieger mit ihren Fahrzeugen von ihren Privatgrundstücken 
in den fließenden Verkehr einfahren oder diese verlassen wollen. 
In diesem Bereich ist zukünftig durch den geplanten Ausbau Wethmar Ost mit zusätzlichem, 
innerstädtischem Verkehrsaufkommen zu rechnen. 

Folgenschwere Unfälle haben sich bereits im Kreuzungsbereich Münsterstraße /Oststraße / 
Waldweg ereignet. Die Gefahrenschwerpunkte sind hier die schlechte Einsehbarkeit des 
Bereiches durch teilweise hohe Fruchtstände auf den Feldern, der zu- und abfahrende 
Verkehr in den Waldweg zum dort ansässigen Biohof sowie der zu- und abfahrende Verkehr 
zur Oststraße / Dorfstraße / Dreisehfeld in Richtung Cappenberg und zum Ortsteil Altlünen. 
Eine besondere Gefährdung ergibt sich hier durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im 
Berufsverkehr in den Morgen- und Abendstunden. 
Unmittelbar am Kreuzungsbereich befindet sich ein stark frequentierter gastronomischen 
Betrieb. Besonders in den Abendstunden und bei Veranstaltungen kommt es durch den 
schnellen Durchgangsverkehr zu einer erhöhten Gefährdung der Besucher und des zu- und 
abfahrenden Verkehrs. 

Ein weiterer Unfallschwerpunkt befindet sich hinter dem Kiliansbach direkt an der 
Gastronomie in der Kiliansmühle und der gegenüberliegenden Galerie. Beiderseits der B 54 
gibt es in diesem Bereich Parkplätze für die Besucher dieser Lokalitäten. 
Da dieser Straßenabschnitt von Werne aus gesehen in einer Rechtskurve liegt, können 
Besucher bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h die Münsterstraße 



besonders in den Abendstunden und bei schlechter Sicht nicht gefahrlos überqueren, um die 
Lokalitäten zu erreichen. 

Als Sprecher der o.g. Interessengemeinschaft stelle ich hiermit den Antrag, diese 
Gefahrensituationen in dem genannten Verkehrsraum mit der Versetzung des Ortsschildes 
Lünen-Wethmar auf die Stadtgrenze am Kiliansbach schnellstmöglich zu beseitigen. 
Nach Umsetzung dieser Maßnahme ist das Ortseingangsschild und das Ortsausgangsschild 
am Ende der Oststraße vor der Einmündung in die Münsterstraße überflüssig geworden. 

Mit freundlichem Gruß im Namen von „Wir für Wethmar" 

 

Durchschriften an: 
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung: 
Herrn Andreas Fenske, Sachbearbeiter 
Herrn Herbert Jahn, Vorsitzender 
Herrn Rüdiger Billeb, Stellvertretender Vorsitzender 



Anregung/Beschwerde AB-2/2020 

 
AN R E G U N G /B E S C H W E R D E    AB-2 /2020  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Anregung/Beschwerde nach § 24 Gemeindeordnung NRW 13.01.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.03.2020 1/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Übertragung von Rats- und Ausschusssit-

zungen per Livestream ins Internet 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stadtverwaltung Lünen 

Bürgermeister 

Herr Jürgen Kleine-Frauns 

Willy-Brandt-Platz 1 

44532 Lünen 

 
                      Lünen, den 20.01.2020 

 

 
Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW (aktualisierte Fassung vom 26.11.2019)    

 

│  Rats- und Ausschusssitzungen werden ab 2021 per Livestream ins Internet gestellt. 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die Christdemokraten hatten große Bedenken geäußert, dass das Öffentlichkeitsprinzip nicht ausrei-chend 

beachtet wird, weil Sie die Ratssitzung am 12.12.2019 schon für 11:00 Uhr angesetzt hatten. Ich teile 

diese Sorge nicht, denn beratungsintensive Sitzungen, wie zum Beispiel der Haushalt, erfordern es, dass 

eben nicht erst nach Feierabend ab 17:00 Uhr wichtige Debatten beginnen. Diese Auffassung teilt ja 

offenbar auch der Ältestenrat, wie im Artikel der RN vom 22.11.2019 zu lesen war.  

 

Der Bürgerschaft mehr Teilhabe an den Ratssitzungen zu ermöglichen, ist der Kern meines Antrages. Ich 

bin der festen Überzeugung, dass eine große Mittelstadt wie Lünen davon profitieren würde, Ihren 

Bürgerinnen und Bürgen die Möglichkeit zu bieten, Rats- und Ausschusssitzungen nicht ausschließlich 

im Rathaus verfolgen zu müssen. Aufgrund beruflicher, gesundheitlicher oder terminliche Gründe ist dies 

bis heute nur eingeschränkt möglich. 

 

Um mehr Öffentlichkeit und Transparenz anzubieten bitte ich Sie, spätestens für das Haushaltsjahr 2021 

die Rats- und Ausschusssitzungen per Livestream, also in Echtzeit übertragene Sitzungen, die auch 

zeitversetzt angesehen werden können, ins World Wide Web zu stellen.  

 

So erhalten die Lüner die Gelegenheit, sich von zu Hause aus oder auch zu einem späteren Zeitpunkt über 

die „Themen der Stadt“ zu informieren. In unserer immer weiter voranschreitenden Digitalisie-rung passt 

das auch einfach in diese Zeit, damit man als Zuschauer die nicht gerade seltenen Mara-thonsitzungen 

„vor Ort“ von der Zuschauertribüne aus im Rathaus verfolgen muss.  

 

Rats- und Ausschusssitzungen, die per Livestream im Internet verfolgt werden können, erreichen 

wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger und können die Anteilnahme  an lokaler Politik, gerade auch 

der jüngeren Bevölkerung, wecken. Das Interesse und die Beteiligung an lokalen Themen im Besonderen 

werden steigen. Verwaltung, die im Rat vertretenden Fraktionen und Bürger sind Nutznießer, eine 

klassische win-win-win Situation.   

 

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Argument ist, mit diesem Plus an mehr Offenheit, das 

demokratische Bewusstsein zu stärken und einen Beitrag dafür zu leisten, dass rechtsnationalistische 

Tendenzen auch weiterhin eine überschaubare Größe bleiben. 

 

Ein Stream und die spätere Verfügbarkeit der Redebeiträge könnte das Image Lünens verbessern und die 

Identifikation mit der Stadt stärken. Nicht zuletzt erführe das doch recht „trockene“ Ratsinformati-

onssystem größere Lebendigkeit und mehr Zugriffslust. 

 



Bei meiner Recherche zu diesem Thema stieß ich auf natürlich auch auf Städte, die sich bislang weigern 

oder sehr zögerlich mit „Livestreams“ umgehen. Einer der Hauptgründe ist, dass Rats-mitglieder 

Bedenken äußern, sich vor laufender Kamera zu artikulieren oder glauben, nicht mehr so reden zu 

können, wie Ihnen „der Schnabel gewachsen“ ist. Ich denke, das ist menschlich, aber auch lediglich und 

ein wenig Übungssache. Positiv betrachtet könnte man ja auch sagen, das ist einfach authentischer… 

 

Juristische oder datenschutzrechtliche Bedenken konnten alle Städte und Orte in denen ich recherchiert 

habe, ausräumen.  

 

Die Kosten, von Stadt zu Stadt unterschiedlich,  (Ausstattung, laufende Kosten) sollten kein Argument 

sein, sich gegen Livestream- Übertragungen auszusprechen. 

Der Gewinn an mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung und der damit einhergehenden Möglichkeit, 

mehr Einblicke in die politische Arbeit zu bekommen, überwiegt bei Weitem.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 
Einige Beispiele von Städten in NRW , die bereits mit Livestream-Übertragungen arbeiten: 

 

 Bottrop 

 Essen 

 Köln 

 Bonn 

 Dinslaken 

 Gladbeck 

 Krefeld 

 Neuss 

 Düsseldorf 

 Wuppertal 

 Leverkusen 

 Monheim 

 

Einige Städte außerhalb NRW mit Livestreams. 

 

 München 

 Wolfsburg 

 Bad Bevensen 

 Gemeinde Seelbach (Ortenaukreis) 

 Chemnitz 

 Rüdesheim 

 Konstanz (zeitversetzt als Podcast) 

 Ludwigshafen (auf dem Youtube-Kanal der Stadt) 

 Karlsruhe (Liveticker) 

 Aurich (geplant) 
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BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Pflanzung von 100 Bäumen; Kurt-

Schumacher-Straße 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 



Stadtverwaltung Lünen 
Bürgermeister 
Herr Jürgen Kleine-Frauns 
Willy-Brandt-Platz 1 
44532 Lünen 

Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW 

Pflanzung von 100 Bäumen (Purpuresche) 

Lünen, den 04.12.2019 

Ort: Kurt-Schumacher-Straße (ab Kreuzung Kupferstraße/Kurt-Schumacher-Straße bis zur 
Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Münsterstraße 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Lünen hat, wie viele andere Städte auch, den (symbolisch) Klimanotstand ausgerufen. Das Europäische 
Parlament will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau 
von der Leyen, ist mit Ihrem „Green Deal für Europa" aufgefordert, bis 2030 eine Emissionsreduzie
rung um 55 Prozent zu erzielen. 

In der Protokollunterlage Öffentliche Niederschrift der Ratssitzung vom 11.07.2019 ist u. a. zu lesen 
(. .. ) Rat und Verwaltung setzen sich als gemeinsames Ziel, zeitnah ein ,,Integriertes Kommunales
Klimaschutzkonzept" (IKK) der Stadt Lünen zu erarbeiten und zu verabschieden. Insbesondere ist ein 
Maßnahmenpaket inkl Zeitplan mit Zielen und spezifischen Meilensteinen zum kommunalen 
Klimaschutz in Lünen zu erarbeiten. Erste Entwürfe und Vorschläge zum Klimaschutzkonzept sind dem 
Rat und seinen Ausschüssen in der /. Jahreshälfte 2020 vorzulegen. 

Ein Mosaikstein des Klimaschutzkonzeptes könnte mein Bürgerantrag sein, der die Pflanzung von ca. 
100 Bäumen an der Kurt-Schumacher-Straße auf einer Länge von 1,5 Kilometern, zwischen den 
Kreuzungsbereichen Kupferstraße und Münsterstraße, vorsieht. Hier stehen bis heute nur rund 40 
Bäume. Die Vorteile einer zusätzlichen Bepflanzung mit Bäumen liegen auf der Hand: 

• Weniger klimaschädliches C02, höherer Sauerstoffgehalt der Luft
• Attraktive Gestaltung dieses Straßenabschnitts
• Verbesserter Lärmschutz, auch vor dem Hintergrund der zukünftigen Bebauung mit Wohnungen

und Geschäftsräume der ehemaligen Mercedes-Fläche an der Kreuzung Viktoriastraße/Kurt
Schumacher-Straße

• Filterung von Staub und gasförmigen Luftverunreinigungen
• Erhöhung der Luftfeuchtigkeit
• Reduzierung der Windgeschwindigkeiten

Als geeignete Straßenbäume empfehlen Fachleute die „Purpuresche". Die Gesamtkosten für 100 
Purpureschen belaufen sich auf etwa 60.000 Euro. 



Mit der Bitte um Prüfung oder ggf. Weiterleitung in den Fachausschuss verbleibe ich 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 
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Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Entsieglung und Aufforstung der ehema-

ligen Mercedes-Fläche 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 



An den Rat der Stadt Lünen 

Herrn Bürgermeister K.leine-Frauns 

Rathaus 
Willy-Brandt-Platz 1 
44 532 Lünen 

Anregung und Beschwerde gemäß §24 der Gemeindeordnung NRW und§ 12 der Hauptsatzung der 
Stadt Lünen. 

Sehr geehrter Herr K.leine-Frauns, sehr geehrte Damen und Herren, 

Hiermit stelle ich den Antrag, die ehemalige Mercedesfläche an der Kurt-Schumacherstraße zu 
entsiegeln und aufzuforsten 

Begründung: 

Das Ausrufen des Klimanotstandes in Lünen erfordert dringende Maßnahmen zum Klimaschutz. Zu 
diesen zählt die Entsiegelung ehemals versiegelter Flächen im Stadtgebiet. Diese Maßnahme, hier 
vorgeschlagen für die ehemalige Mercedes-Fläche dient einerseits der Grundwassemeubildung im 
Stadtgebiet, andererseits der Luftreinhaltung an einer der meistfrequentierten Straßen Lünens. Der 
kühlende Klimaeffekt auch kleinerer Grünflächen ist wissenschaftlich ausreichend bewiesen (siehe 
auch K.leinbecker Park). Dem gegenüber stehen Pläne zur Bebauung direkt neben der Hauptstraße. 
Die Abwägung sollte meines Erachtens in diesem Falle zu Gunsten der sozialen Klimafunktion 
ausfallen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lünen, 02.01.2020 
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Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Ortseingangstafeln des Ortsteils Lünen-

Wethmar mit der Aufschrift „Stadt Lünen, Ortsteil Wethmar, Kreis Unna“ kenn-
zeichnen 
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25.11.2019 

Stadt Lünen 
Herrn Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns 
Willy-Brandt-Platz 1 

44532 Lünen 

Bürgerantrag nach §24 GO NRW 
Ortseingangstafeln des Ortsteils Lünen-Wethmar mit der Aufschrift 
„Stadt Lünen, Ortsteil Wethmar, Kreis Unna“ kennzeichnen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleine-Frauns, 

Lünens Ortsteil Wethmar ist mit Ortstafeln für den Ortseingang (Zeichen 310) und für den 
Ortsausgang (Zeichen 311) unzureichend, falsch und somit irreführend gekennzeichnet. 

Der Ortsteil Wethmar kann über 6 Hauptverkehrswege erreicht werden: 

1. Im Westen über die B54 Münsterstraße / Dorfstraße – keine Ortstafel vorhanden
2. Im Süden über die Zwolle Allee – Ortsanfang und Ortsende Lünen

Diese Bezeichnung ist irreführend, da hier im Stadtgebiet die Grenze zwischen den
Ortsteilen Wethmar und Beckinghausen verläuft. Entweder muss hier die richtige
Bezeichnung auf die Ortstafeln, oder die irreführenden Ortstafeln müssen weg.

3. Im Osten über die B54 Münsterstraße – Ortstafel Altlünen
Diese Bezeichnung ist irreführend und ein Relikt aus der Zeit vor der Gebietsreform
1975, da der Ortsteil Altlünen nordwestlich von Wethmar liegt. Hier muss die
Bezeichnung Wethmar auf die Ortstafel.

4. Im Osten über die Oststraße – Ortstafel Altlünen
Diese Bezeichnung ist irreführend und ein Relikt aus der Zeit vor der Gebietsreform
1975. Hier muss die Bezeichnung Wethmar auf die Ortstafel.
Diese Ortstafel kann abgebaut werden, wenn die Ortseingangstafel an den
Kiliansbach (Stadtgrenze) versetzt wird.

5. Im Norden über die Straße Im Brok – Ortstafel Altlünen
Diese Bezeichnung ist irreführend und ein Relikt aus der Zeit vor der Gebietsreform
1975. Man kann nicht aus Altlünen kommen und an der Eisenbahnunterführung in
den Ortsteil Nordlünen fahren. Hier muss die Bezeichnung Wethmar auf die Ortstafel

6. Im Norden über die Wehrenboldstraße – keine Ortstafel vorhanden

Nach Informationen der Abteilung Mobilitätsplanung u. Verkehrslenkung werden innerhalb 
des Stadtgebietes keine Ortstafel aufgestellt. Dies ist nach unserer Auffassung für die 
innerörtliche Orientierung besonders für Ortsfremde nicht sehr hilfreich und wird im 
Stadtgebiet auch nicht durchgängig eingehalten. Sollte eine Überprüfung ergeben, dass 
Ortstafeln innerorts nicht aufgestellt werden sollen, so trifft dies auf die gegebenen 
Ortsgrenzen unter den Punkten 1, 2 und 6 zu. Andernfalls sind hier Ortstafeln mit der 
Ortsbezeichnung Wethmar anzubringen.  

mailto:dieter.kohlborn@unitybox.de


Die Ortstafeln unter Punkt 2 sind definitiv falsch gekennzeichnet und somit irreführend und 
müssen durch die Ortstafeln mit der Aufschrift Wethmar bzw. Beckinghausen ersetzt werden. 
Andernfalls sind diese Ortstafeln zu entfernen.  
An den Ortsgrenzen unter den Punkten 3, 4 und 5 bitten wir die Ortstafeln mit der korrekten 
Ortsbezeichnung ‚Wethmar‘ aufzustellen.  
Mit der richtigen Bezeichnung auf den Ortseingangstafeln würde die Identifikation der 
Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Ortsteil gestärkt. Der Wunsch nach einer solchen 
Identifikation wird regelmäßig und von vielen Seiten an die unterschiedlichen, 
gesellschaftlichen Gruppen und an die Lokalpolitik herangetragen. 

Mit freundlichem Gruß im Namen von „Wir für Wethmar“ 

Durchschriften an: 
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung: 
Herrn Jürgen Kleine-Frauns, Bürgermeister 
Herrn Herbert Jahn, Vorsitzender 
Herrn Rüdiger Billeb, Stellvertretender Vorsitzender 

mailto:dieter.kohlborn@unitybox.de
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BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Errichtung eines Frauenhauses in Lünen 

 

 

Siehe Anlage. 
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Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. geschwindigkeitssenkende Baumaßnah-

men und Durchfahrtsverbot für LKW in der Achenbachstraße 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 



An der Bürgermeister 
Der Stadt Lünen 
Herrn Jürgen Kleine-Frauns 
Willy-Brandt-Platz 1 
44532 Lünen 

Bürgerantrag nach § 24 GO NRW 

Geschwindigkeitssenkende Baumaßnahmen 

44536 Lünen, 09.02.2020 

Durchfahrtsverbot von LKW und Schwerlastverkehr, durch Wiederaufstellung des verschwundenen 

Schildes. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, 

hiermit beantragen wir, die Achenbachstraße, 44536 Lünen, die schon eine 3Öziger Zone ist, 
geschwindigkeitssenkende Baumaßnahmen z. B. versetzte Betoninseln, Blumenkübel und 
das Durchfahrtsverbot von LKW und Schwerlastverkehrs. 
Die Häuser in der Engbebauung der Achenbachstraße, ab der Einfahrt Taubenweg, sind extrem vom 
Lärm, Abgasen und der Sicherheit betroffen. 
Wir fordern, die Wiederaufstellung des seit September verschwundenen Schildes. 
Die geschwindigkeitssenkenden Baumaßnahmen werden schon seit dem Jahr 1992 gefordert. 

Wir bitten Sie, unseren Antrag in die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung aufzunehmen und 
darüber abstimmen zu lassen. 

Begründung: 
Unsere Forderungen sollen zu einer Geschwindigkeitsdämpfung führen und zur Verkehrsberuhigung 
beitragen. Die Forderung soll eingeführt werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den 
Verkehrslärm zu mindern und die Feinstaubbelastung zu reduzieren ebenso den Schulweg zu sichern. 
Durch die steigende Verdichtung und de� stetig anwachsenden Verkehr ist es nun notwendig zu 
handeln 

Mit freundlichen Grüßen 
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BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

4. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Kreis Unna; 
Beteiligung der Kommunen, Verbände und  Hilfsorganisationen; 

Anhörungsverfahren nach § 12 Abs. 2 RettG NRW 

 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Die finanziellen Auswirkungen können gegenwärtig noch nicht exakt kalkuliert und ab-

schließend prognostiziert werden.  

 

Die Refinanzierung wird in dem Umfang der vorgesehenen Maßnahmen der anliegenden 4. 

Fortschreibung Bedarfsplans von den Kassenverbänden übernommen.  

 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

 

 
KL I M A V E R T RÄ GL I CH K E I T  

 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Rat der Stadt Lünen stimmt der 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungs-

dienst Kreis Unna zu. Dem Kreis Unna ist das Einvernehmen im Sinne des § 12 Abs. 4 RettG 

NRW mitzuteilen. 

 

 
 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

Gem. § 12 RettG NRW sind die Kreise und kreisfreien Städte verpflichtet, ihre Bedarfspläne 

kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu überarbeiten.  

 

Entsprechend der Vorgaben des Rettungsgesetzes NRW hat der Kreis Unna den bestehenden 

Bedarfsplan innerhalb der Frist bedarfsorientiert geprüft und die Ergebnisse durch die Firma 

Forplan bestätigen lassen. 

 

Im Zuge der Aktualisierung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurde der Entwurf der 

4. Fortschreibung zwischenzeitlich erarbeitet und übersandt. Grundlage für den aktualisier-

ten Bedarfsplan sind die Planungen und Berechnungen des Kreises Unna und der Prüfung 

und Bestätigung durch die Firma Forplan.   

 

Die Anregungen der Träger der Rettungswachen im Kreis Unna wurden eingearbeitet.  

 

§ 12 RettG NRW sieht vor, dass mit den Trägern der Rettungswachen Einvernehmen zu erzie-

len ist. Bei den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der Deutschen Ge-

setzlichen Unfallversicherung trifft dies für die kostenbildenden Qualitätsmerkmale des Be-

darfsplanes ebenfalls zu.  

 

Die Träger der Rettungswachen wurden durch das übersandte Anhörungsverfahren gebeten, 

das Einvernehmen zum Entwurf der 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes bis zum 17.03.2020 

schriftlich zu erteilen. 

 

Die Planung des Kreises Unna sieht vor, den Rettungsdienstbedarfsplan den Beschluss über 

die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes des Kreises Unna durch den Kreistag am 17.03.2020 

zu erzielen. 

 

Mit der Aktualisierung des Bedarfsplanes und den gestiegenen Einsatzzahlen sind im We-

sentlichen nachfolgende Feststellungen und Änderungen vorgesehen: 

 

 

 
1. Bedarfsgerechte Rettungswachenstandorte/Notarztstandorte 

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und men-

genmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache 

Lünen-Zentrum und die Außenstellen 

- Lünen-Brambauer  

- Lünen-Horstmar 

- Lünen-Nord   

- Selm. 

 

Durch die Fortschreibung des Bedarfsplans ist ein der Neubau einer Rettungswache an dem 

Standort Selm umzusetzen. Nach der Analyse der planerischen Abdeckung des aktuellen 

Standortes der Rettungswache in Selm-Bork, Adenauerplatz 7 wurde festgestellt, dass der 

Standort das städtisch zu versorgende Gebiet zu 69,82 % und das ländlich zu versorgende 

Gebiet zu 92,53 % abdeckt. Aus diesem Grund muss ein neuer Standort einer Rettungswache 

im Bereich der B 236 und K44 gefunden werden.  
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2. Bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung (Notfallrettung) 

Anzahl und zeitliche Besetzung der bedarfsgerechten Notfallrettungsmittel innerhalb der 

festgelegten Einsatzbereiche wurde vom Gutachter auf der Grundlage der zu erwartenden 

Jahreshäufigkeit an Notfallereignissen unter Berücksichtigung der statistischen Wahrschein-

lichkeit von zeitgleich auftretenden Notfällen, dem sogenannten Duplizitätsfall, untersucht.  

 

Als Ergebnis wurde eine risikoabhängige Fahrzeugbemessung abgeleitet, die für den Bereich 

Brambauer zu einer Steigerung der Vorhaltung und für Horstmar zu einer Systemtrennung 

Krankentransport und Notfallrettung führt. Darüber hinaus ist für die Rettungswache Selm 

ebenfalls eine Steigerung der Vorhaltung um weitere temporäre Rettungsmittelwochen-

stunden vorgesehen.  

 

 

 
3. Bedarfsgerechte Notarztstandorte 

Die derzeitige Standortstruktur im Bereich der Notarztsysteme wird bestätigt. Unter Berück-

sichtigung der den Notarzt stellenden Krankenhäuser und der erzielbaren Raumabdeckung 

wird der Notarztstandort Lünen bestätigt und um die Stationierung eines weiteren temporär 

besetzten NEF erweitert. 

 

 

 
4. Bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung (Notärztliche Versorgung) 

Das am Standort Lünen ständig vorzuhaltende Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wird bestätigt 

und fortgeschrieben. Die Untersuchung des Aufkommens an Notarzteinsatzfahrten führt in 

der 4. Fortschreibung zu dem Ergebnis, dass am Standort Lünen temporär ein weiteres Not-

arzteinsatzfahrzeug (NEF) zu stationieren ist. Die sog. Vorhaltestunden des NEF Lünen wur-

den um insgesamt 84 Rettungsmittelwochenstunden erhöht.  

 

 

 
5. Bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung (Krankentransport) 

Die Vorhaltung an Krankentransportkapazität wurde nach dem Einsatzaufkommen bemes-

sen. Hieraus errechnet sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm die Vorhal-

tung von Krankentransportwagen. Im RDB Kreis Unna wird zum aktuellen Zeitpunkt ein 

Mehrzweckfahrzeugsystem eingesetzt. Das bedeutet, dass ein Rettungswagen mit einem 

zusätzlichen Tragestuhl ausgestattet ist. Ein Mehrzweckfahrzeug wird überwiegend im 

Krankentransport eingesetzt und soll in Spitzenzeiten in der Notfallrettung eingesetzt wer-

den. 

 

Der Bedarfsplan sieht in der Novellierung und Fortschreibung eine Trennung von Kranken-

transport und Notfallrettung vor. Die Analyse des Einsatzgeschehens hat gezeigt, dass weni-

ger Krankentransporte (19%) im RDB Kreis Unna zu verzeichnen sind. 

 

Demnach werden für den Rettungswachenbereich drei Krankentransportwagen respektive 

drei Besetzungszeiten initiiert und die Mehrzweckfahrzeuge (MZF) gehen in den Bereich der 

Notfallrettung über und werden als Rettungswagen eingesetzt. 

 

Auf dieser Grundlage ergibt sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm folgen-

der Rettungsmitteldienstplan mit daraus resultieren Veränderungen der Rettungsmittel-

Wochenstunden sowie des Fahrzeugbestandes: 
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6. SOLL-Rettungsmittel-Wochenstunden im Rettungswachenbereich Lünen/Selm 

Die im Bedarfsplan dargestellten SOLL-Rettungsmittel-Wochenstunden im Rettungswachen-

bereich Lünen/Selm lassen sich wie folgt aufgliedern: 

 

Rettungswache Fahrzeug  Wochenstunden Veränderung 
 
 

RW Brambauer 

K1  RTW 3 07:00-07:00 168  

K1  RTW 2 07:00-19:00 84  

RW Bezirk Mitte     

FRW 

 

RTW 1 07:00-07:00 168  

     

RW RTW 5 07:00-19:00 84  

FRW KTW 1   43 43 

FRW KTW 2   36 36 

FRW KTW 3   40 40 

Horstmar RTW 4 07:00-07:00 168 

  

 

 
Nord RTW 7 07:00-07:00 168  

     

K2 NEF 1 07:00-07:00 168  

FRW NEF 2 07:00-19:00 84 84  

FRW ITW 07:00-20:00 65  

     

RW Selm     

Selm Mitte RTW 8 07:00-07:00 168  

Selm Mitte RTW 9  07:00-07:00 168 84  

          

   1612  

    + 287 

     

Das Ergebnis der Fahrzeugbemessung für die RTW-Notfallvorhaltung, der Krankentransport-

vorhaltung und der Vorhaltung des Intensivtransportwagens ergibt somit eine Ausweitung 

der bedarfsgerechten Kapazitäten Rettungsmittel-Wochenstunden.  

 

 

 
7. Ergänzungsprüfungen und Vollausbildungen zum Notfallsanitäter 

Eine Weiterqualifizierung zu Notfallsanitätern für erfahrene Rettungsassistenten durch Ab-

legen von Ergänzungsprüfungen ist bis zum 31.12.2023 möglich. Für das Jahr 2020 sieht der 

Bedarfsplan für die Stadt Lünen eine Ergänzungsprüfung von 15 Rettungsassistenten vor. 

 

Um den Bedarf an Notfallsanitätern nachhaltig decken zu können, muss kontinuierlich aus-

gebildet werden. Für den Rettungswachenbereich der Stadt Lünen sind jährlich vier Ausbil-

dungsplätze über den Bedarfsplan refinanzierbar und vorgesehen. 
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8.Vorhaltung von Reservefahrzeugen 

Der Bedarfsplan sieht für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm die Vorhaltung 

von 3 Reserve-RTW, 1 Reserve ITW sowie einem Reserve-NEF vor. 

 

Die Erhöhung der Rettungsmittelwochenstunden und der Fahrzeugvorhaltung führt zu einer 

deutlichen Verbesserung der Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes. Der 4. Fortschreibung 

des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna ist daher insgesamt zuzustimmen.  

 

Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist für die Sitzung am 17.03.2020 vorgesehen. Die 

Umsetzung der Vorgaben soll im Anschluss möglichst zeitnah erfolgen. 

 

 

 
9. Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen der 4. Fortschreibung können gegenwärtig noch nicht exakt 

kalkuliert werden. Sie sind von verschiedenen Faktoren und Verhandlungen mit Dritten ab-

hängig (Vertragsverhandlungen Notarzt, Neubau Rettungswache Selm und Umsetzung Per-

sonalvorhaltung). Die finanziellen Belastungen werden von den Krankenkassen in dem von 

der 4. Bedarfsplanung vorgesehenen Umfang refinanziert. 

 

Die Erhöhung der Rettungsmittelwochenstunden und der Fahrzeugvorhaltung führt zu einer 

Verbesserung der Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes. 

 

Der 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna ist daher insge- 

samt zuzustimmen. 
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Rettungsdienstbedarfsplan Kreis Unna - Vorwort 
 

 
Vorwort 
Gem. § 12 RettG NRW sind die Kreise und kreisfreien Städte verpflichtet, ihre Bedarfspläne kontinuier-

lich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu überarbeiten. In der 3. Fortschreibung 
des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurde festgelegt, dass alle zwei Jahre eine neue Analyse 

und Bedarfsberechnung zu erfolgen hat. Aufgrund der vorgenannten gesetzlichen Grundlage erfolgt 

hiermit  

 

die 4. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst Kreis Unna. 
 

Grundlage für den vorliegenden Bedarfsplan sind die Planungen und Berechnungen des Fachbereichs 

32 aus dem Jahr 2019. Die Ergebnisse sind durch die Firma FORPLAN, Bonn, überprüft worden.  
 

Im vorliegenden Bedarfsplan wird zunächst die demographische und geographische Infrastruktur des 

Kreises Unna beschrieben, sowie die gesetzlichen Grundlagen des Rettungsdienstes dargestellt. Da-

nach werden derzeit gültige Vorgaben für die Rettungsdienstbedarfsplanung aufgeführt und den heute 

im Rettungsdienstbereich (RDB) Kreis Unna bestehenden Strukturen gegenübergestellt. Darauf auf-

bauend erfolgt eine bedarfsgerechte Planung künftig vorzuhaltender Rettungsdienstpotentiale für den 

RDB Kreis Unna. Anschließend wird die Rettungsdienstinfrastruktur beschrieben.  
 

Dem vorliegenden Bedarfsplan für den Rettungsdienst des RDB Kreis Unna liegen die Erhebungsdaten 

der Kreisleitstelle aus dem Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 zugrunde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis: 

Im gesamten Text wird auf eine zweigeschlechtliche Formulierung verzichtet. Alle Bezeichnungen sind 

sowohl für weibliche als auch männliche Personen zu verstehen. Diese Regelung dient ausschließlich 
der besseren Lesbarkeit und hat in keinem Fall eine diskriminierende Absicht. 
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1 Abkürzungsverzeichnis 

RW - Rettungswache 

ÄLRD  - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

EP - Ergänzungsprüfung 

HF - Hilfsfrist 

K.,x. - Abkürzung eines Krankenhauses in Unna mit laufender Nummer 1-9 

KH - Krankenhaus 

KTP - Krankentransport 

KTW - Krankentransportwagen 

LST - Leitstelle 

MAGS - 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des  

Landes Nordrhein-Westfalen 

MZF - Mehrzweckfahrzeug 

NEF - Notarzteinsatzfahrzeug 

NotSan - Notfallsanitäter 

OT - Ortsteil 

p90 - Wert der Sofort-Bedienquote 

RDB - Rettungsdienstbereich 

RettAss - Rettungsassistent 

RettHelfer - Rettungshelfer 

RettSan - Rettungssanitäter 

RTW - Rettungstransportwagen 

RWB - Rettungswachenbereich 

Status 1 - Einsatzbereit über Funk 

Status 2 - Einsatzbereit an der Wache 

Status 3 - Einsatz übernommen 

Status 4 - Am Einsatzort angekommen 

Status 7 - Patienten aufgenommen auf dem Weg ins Krankenhaus 

Status 8 - Krankenhaus angekommen 

VB - Versorgungsbereich 

VZÄ - Vollzeitäquivalent 

WKZ - Wiederkehrzeit 
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1 Allgemeines / Einleitung 
Der Rettungsdienst wird nach heutiger Auffassung als öffentliche Aufgabe, die innerhalb der Vielzahl 

der Gemeinschaftsaufgaben der Gesellschaft dem Bereich der Daseinsvor- und Daseinsfürsorge zuzu-

ordnen ist, angesehen. Er wird verstanden als medizinisch-organisatorische Einheit von Notfallrettung 
und Krankentransport in kommunaler Trägerschaft. Die Sicherstellung von Notfallrettung und Kranken-

transport ist eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. Aufgrund seiner 

Zugehörigkeit zum Gesamtsystem Gesundheitswesen fällt die Regelung des Rettungswesens in den 

Zuständigkeitsbereich der Länder. 

1.1 Grundlagen der Bedarfsplanung 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kranken-

transport durch Unternehmen (Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen - RettG NRW) sind die Kreise und 

kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächende-

ckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen 
Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport sicherzustellen.  

 

Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes ist nach § 12 Abs. 1 RettG NRW verpflichtet, den 

rettungsdienstlichen Bedarf in seinem Zuständigkeitsbereich festzustellen. Dies geschieht durch den 

vorliegenden Bedarfsplan, in dem die bedarfsgerechte Vorhaltung von Einsatzmitteln für den Rettungs-

dienst, vor dem Hintergrund fest zu vereinbarender Qualitätsmerkmale, ermittelt wird.  

 

In den Bedarfsplänen sind insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsan-
forderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge festzu-

legen. Der Entwurf des Bedarfsplanes ist gem. § 12 Abs. 2 RettG NRW mit den vollständigen Anlagen 

den Trägern der Rettungswachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von 

rettungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Krankenkassen, dem Landesverband der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversicherung und der örtlichen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme zu-

zuleiten. 

 
Der Rettungsdienstbedarfsplan ist nach § 12 Abs. 5 RettG NRW kontinuierlich zu überprüfen. Standorte, 

Ausstattung, Eintreffzeiten und Standards unterliegen einer ständigen Kontrolle. Spätestens nach Ab-

lauf von fünf Jahren ist der Rettungsdienstbedarfsplan zu überprüfen. Darüber hinaus wird dann ein 

Bedarfsplan neu erstellt, wenn sich erhebliche Abweichungen in der notwendigen Grundbedarfsvorhal-

tung ergeben. Nach den Vorgaben des Bedarfsplanes 2017 findet im Kreis Unna die Überprüfung alle 

zwei Jahre statt. 

 

Der Rettungsdienstbedarfsplan dient gemäß § 14 Abs. 1 RettG NRW als Grundlage für Verhandlungen 
mit den Krankenkassen zur Erstellung der Gebührenkalkulation (Gebührensatzung).  
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die folgenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen sind die Grundlage für den vorliegenden Rettungs-
dienstbedarfsplan: 

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unter-
nehmer (Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen - RettG NRW) vom 24. November 1992 
(GV.NRW.S. 305) in der jeweils geltenden Fassung 

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 01. Januar 2016 (GV. NRW. 2015 S. 886) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

- Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) vom 09.05.2000 (GV.NRW.S. 
403) in der jeweils geltenden Fassung 

- Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten (Rettungsassisten-
tengesetz - RettAssG) vom 10. Juli 1989 (BGBl. I. S. 1384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. September 1997 (BGBl. I. S. 2390) in der jeweils geltenden Fassung 

- Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz – 
NotSanG vom 20.05.2013 (BGBI. I S. 1348) / Änderung durch Art. 30 G v. 18.4.2016 I 886 (Nr. 
19) 

- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten (Ret-
tAssAPrV) vom 7. November 1989 (BGBl. I. S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung 

- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter (Rett-
SanAPO) vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 74/SGV NRW. 215) 

- 23. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (23. Betäubungsmittel-
rechts-Änderungsverordnung - 23. BtMÄndV) v. 25.03.2009 

- Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe (Zust-
VOHB) vom 20.05.2008 (GV.NRW. 2008 S. 458) 

- Verordnung über die Bevorratung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für Großschadenser-
eignisse in Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen (Arzneimittelbevorratungsverordnung) 
vom 30. August 2000 (GV.NRW. S. 632) 

- Fortbildung des nichtärztlichen Personals in der Notfallrettung und im Krankentransport RdErl. d. 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales v. 21.1.1997 -VC 6-0717.8 (am 1.1.2003 
MGSFF) 

- Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsdienst und Betreuungsdienst in 
besonderen Lagen (Landesteil Nordrhein-Westfalen zur PDV 100 „Führung und Einsatz der Poli-
zei“, Teil M) RdErl. d. Innenministeriums IV C 2 – 606/297/1592 v. 27.3.2000 

- Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung bei Großschadensereignissen RdErl. d. 
Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie v. 12.2.2004 – III 8 – 0713.7.4 - 

- Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales v. 25.10.2006 – III 8 – 0714.1.3 - 

- Medizinproduktegesetz in der jeweils geltenden Fassung 
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- Medizinprodukte-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung 

- Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung-MPBetreibV) 

- Arzneimittelgesetz in der jeweils geltenden Fassung 

- Apothekengesetz in der jeweils geltenden Fassung 

- Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Krankenfahrten, 
Krankentransportleistung und Rettungsfahrten (Krankentransport-Richtlinien) in der Fassung vom 
22.Januar 2004 BAnz. Nr. 18 (S.1342) 

- Technische Regel biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250) 

1.3 Bedarfsebenen im Rettungsdienst Kreis Unna 

Der Rettungsdienst im Kreis Unna wird auf zwei verschiedenen Bedarfsebenen betrieben. Um den Be-

darf an regulären rettungsdienstlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist bedienen zu können, wird unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Grundbedarf an Rettungsmitteln mit dem dazugehörigen Personal 

vorgehalten. Für längerfristige Einsätze, Großveranstaltungen oder längerfristige Unterdeckungen im 

Regelrettungsdienst wird die Versorgungsebene des Sonderbedarfes vorgehalten.  

1.3.1 Grundbedarf 

Als Grundbedarf wird der Bedarf an Rettungsmitteln und dem dazugehörigen Personal bezeichnet, der 

sich aus den täglichen Nachfragen nach rettungsdienstlichen Leistungen ergibt. Der Grundbedarf wird 

an den bestehenden 15 Standorten des Rettungsdienstes im Kreisgebiet vorgehalten. Die fest vorge-

haltenen Rettungsmittel des Grundbedarfs ergeben sich aus den Bedarfsberechnungen des vorliegen-

den Bedarfsplanes. Danach werden 31 Rettungswagen (RTW), sieben Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) 

und vier Krankentransportfahrzeuge (KTW) als Grundbedarf vorgehalten. 

1.3.2 Sonderbedarf 

Als Sonderbedarf wird der zusätzliche Bedarf an rettungsdienstlichen Leistungen bezeichnet, die an-

lassbezogen, zeitlich begrenzt, fest in den Dienst genommen werden können. Er geht planbar für Groß-

veranstaltungen oder längerfristige/planbare Einsätze in den Dienst. Darüber hinaus kann der Sonder-

bedarf als Spontanlage bei längerfristigen Einsätzen oder Unterdeckungen im Regelrettungsdienst in 

den Dienst genommen werden. Der Sonderbedarf wird durch den Träger des Rettungsdienstes mit der 

Regieeinheit „Rettungsdienstzug“ gestellt. Die Rettungsmittel und das dazugehörige Personal können 

nach einer definierten Reaktionszeit in den Dienst gestellt werden. 
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1.4 Grundsätzliche Planungsgrößen 

Um eine ausführliche Analyse und Bedarfsberechnung durchzuführen, müssen im Vorfeld die notwen-
digen Parameter und Qualitätskriterien festgelegt werden. Grundlage für die aufgeführten Parameter ist 

die dritte Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst im Kreis Unna. Darüber hinaus wur-

den weitere notwendige, zusätzliche Qualitätskriterien definiert. 

1.4.1 Flächendeckende Versorgung – Hilfsfrist 

Der Träger des Rettungsdienstes ist verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung 

der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicherzustellen. Die 

Hilfsfrist der Rettungsmittel bei zeitkritischen Einsätzen stellt eine zentrale Leistungsvorgabe und gleich-

zeitig einen Parameter für die Bedarfsplanung dar. 

Mit dem Runderlass des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nord-

rhein-Westfalen vom 8. November 2010 wurde festgeschrieben, dass - gemäß der Arbeitsgruppe zum 

Thema „Hilfsfrist“ des Landesfachbeirates für den Rettungsdienst - die planerische Hilfsfrist mit dem 

Beginn der Disposition des Leitstellendisponenten und mit dem Eintreffen des ersten geeigneten Ret-
tungsmittels an der dem Notfallort am nächsten gelegenen öffentlichen Straße endet. 

Mit der dritten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde eine differenzierte Hilfsfrist für 

städtische und ländliche Gebiete im Kreis Unna beschlossen. Die zeitliche Vorgabe ist in städtischen 
Gebieten eine Hilfsfrist von bis zu 8 Minuten und in ländlichen Gebieten bis zu 12 Minuten. Der Errei-

chungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren Hilfsfrist relevanten Notfalleinsätze 

erreicht werden. 

Die vorgegebenen Zeiten im städtischen und ländlichen Bereich sollten planerisch zu 100 % erfüllt sein. 

Bei der Analyse der Real-Einsatzdaten aus dem Betrachtungszeitraum muss mindestens ein Errei-

chungsgrad von 90 % erreicht werden. Diese Abweichung zur 100 %-Abdeckung ist durch witterungs- 

und verkehrsbedingte sowie parallele Einsätze und technische Störungen zu erklären.  

 

Der Nachweis über die 100 % planerische Abdeckung des Kreises Unna wird mit Hilfe von Planungs- 

Isochronen, ausgehend von den jeweiligen bedarfsgerechten Rettungswachen, geführt. Isochrone sind 
Linien gleicher Zeit, die ein Rettungsmittel erreichen kann. Dementsprechend gibt es pro Rettungswa-

che eine 8 min-Isochrone sowie eine 12 min-Isochrone. Neben der jeweiligen Rettungswache sind be-

nachbarte Rettungswachen mit der jeweiligen Überschneidungsfläche in die Betrachtung der 100 % 

planerischen Abdeckung einzubeziehen. Ein städtisches Gebiet sollte planerisch innerhalb von einer 8 

min-Isochrone zu 100 % erreicht werden können, wobei die 12 min-Isochrone nicht zur planerischen 

Abdeckung von städtischen Gebieten herangezogen werden kann. 

1.4.2 Hilfsfrist relevante Einsätze 

Alle Einsätze im Bereich der Notfallrettung mit und ohne Notarzt sind durch die Anordnung von Sonder- 
und Wegerechten bei der Betrachtung der Eintreffzeit von besonderer Bedeutung. Die beschriebenen 
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Einsätze müssen innerhalb der Hilfsfrist bedient werden und stellen durch die Anordnung von Sonder- 

und Wegerechten „Hilfsfrist relevante Einsätze“ dar.  

 

Notfalleinsätze ohne die Nutzung von Sonder- und Wegerechten sind bemessungsrelevante aber nicht 

Hilfsfrist relevante Einsätze. Der Krankentransport ist durch eine Terminbedienbarkeit gekennzeichnet 

und nicht durch eine Hilfsfrist. 

1.4.3 Bedienzeiten (Wartezeit) des Krankentransportes 

Die Einsätze im Krankentransport sind im Gegensatz zu Einsätzen in der Notfallrettung nicht zeitkritisch, 
d.h. im Krankentransport gibt es keine verbindliche Vorgabe - Hilfsfrist - für das Eintreffen des KTW. 

Dennoch hat die Bedienung von Krankentransport-Nachfragen zeitnah zu erfolgen, grundsätzlich wird 

eine mittlere Wartezeit von 30 Minuten als allgemein verträglich angesehen. Die Wartezeit wird auch 

als termintreu ausgewiesen. Ein Erreichungsgrad wird nicht angegeben, allerdings ist ein Erreichungs-

grad von 90 % als zeitgemäß anzusehen. 

1.4.4 Rettungsdienstliche Einsatzbereiche 

Im rettungsdienstlichen Einsatzgeschehen müssen grundsätzlich folgende drei Einsatzbereiche unter-

schieden werden: 

• Notfallrettung ohne Notarzt 

• Notfallrettung mit Notarzt 

• Krankentransport 
 

Der Leitstellenmitarbeiter muss während der Notrufabfrage in kürzester Zeit ein umfassendes Meldebild 

aufnehmen. Durch das geschilderte Notfallgeschehen muss er seine Einsatzentscheidung fällen. Dabei 

muss er beurteilen, ob eine lebensbedrohliche Situation vorliegt und eine schnelle Hilfe erforderlich ist. 

Die o.g. drei Einsatzbereiche dienen dem Leitstellenmitarbeiter dazu, das geeignete Rettungsmittel zu 

entsenden.  

 
Mit der Zuordnung des Hilfeersuchens in die Notfallrettung mit und ohne Notarzt erfolgt durch den Leit-

stellenmitarbeiter im Regelfall auch die Anordnung von Sonder- und Wegerechten, die die notwendige 

Bevorrechtigung im Straßenverkehr geben. Diese dienen dazu, den Notfallort schnellstmöglich inner-

halb der vorgegebenen Hilfsfrist zu erreichen. Die Anordnung von Sonder- und Wegerechten erfolgt in 

der Leitstelle im Kreis Unna durch die Auswahl der notwendigen Einsatzstichwörter. 

 

Der Einsatzbereich Krankentransport ist demgegenüber zeitlich nicht dringlich, so dass er ohne die An-

ordnung von Sonderrechten durchgeführt wird. 
 

1.4.5 Einsätze und Einsatzfahrten 

Grundsätzlich sind bei der Betrachtung des Einsatzgeschehens die zwei im folgenden dargestellten 

Begriffe zu unterscheiden:  
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• Einsätze 
Unter dem Begriff „Einsätze“ versteht man die Anzahl der Ereignisse, die in einem Rettungs-

dienstbereich vorgekommen sind. Er gibt keine Information, wie viele Rettungsmittel an dem 

Einsatz beteiligt waren. So kann ein Einsatz aus zwei Einsatzfahrten (1 RTW und 1 NEF) oder 

nur aus einer Einsatzfahrt (1 RTW) bestehen. Die Anzahl der Einsätze ist für die bedarfsge-

rechte Bemessung einer Rettungswache nicht von Bedeutung. 
 

• Einsatzfahrten 
Unter dem Begriff „Einsatzfahrten“ wird die Anzahl der benötigen Rettungsmittel am Einsatzort 

verstanden, d.h., wie viele Rettungsmittel sind für den Einsatz alarmiert worden. Bei einem Ver-

kehrsunfall mit zwei Patienten müssen entsprechend zwei Einsatzmittel alarmiert werden.  

 

Für die Bemessung der bedarfsgerechten Rettungswache sind grundsätzlich alle Einsatzfahrten in ei-
nem Rettungswachgebiet heranzuziehen. Die Einsatzfahrten der jeweiligen Rettungsmittel aus dem 

Einsatzbereich zeigen die Anzahl des rettungsdienstlichen Hilfeersuchens innerhalb eines Rettungs-

dienstbereiches. Zur Einhaltung der Hilfsfrist wird das erste eintreffende Rettungsmittel aus einem Ein-

satz gezählt. 
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2 Versorgungsgebiet des Rettungsdienstes – Ortsbeschreibung 

Der Rettungsdienstbereich (RDB) des Kreis Unna umfasst das gesamte Gebiet der Städte und Gemein-

den Bergkamen, Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna und 
Werne.  

2.1 Einwohnerzahl und Bevölkerung 

Der Kreis Unna setzt sich aus insgesamt zehn Städten und Gemeinden zusammen. Die Verteilung der 

Fläche und Bevölkerung auf die einzelnen Städte und Gemeinden ist in Tabelle 1 dargestellt. 

 

Flächen und Einwohner im Kreis Unna (Stand 30.06.2018) 
 
Tabelle 1 Einwohner und Flächenverteilung im Kreis Unna 

Stadt/Gemeinde Fläche km² Einwohner Bevölkerungsdichte  
Bergkamen  44,90 48.716 1085 EW/km² 

Bönen 38,04 18.079 475 EW/km² 

Fröndenberg/Ruhr  56,23 20.807 370 EW/km² 

Holzwickede 22,36 17.084 764 EW/km² 

Kamen  40,95 43.082 1052 EW/km² 

Lünen  59,39 86.460 1456 EW/km² 

Schwerte  56,23 46.545 828 EW/km² 

Selm 60,41 25.854 428 EW/km² 

Unna 88,56 57.376 648 EW/km² 

Werne 76,14 29.943 393 EW/km² 

RDB Kreis Unna  543,21 393.946 750 EW/km² 

 

2.1.1 Bevölkerungsdichte 

Bei einer Fläche von 543,21 km² und einer Bevölkerungszahl von 393.946 Einwohnern ergibt sich eine 
durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 750 Einwohnern/km². Dabei schwankt die Bevölkerungs-

dichte zwischen 370 Einwohnern/km² in der Stadt Fröndenberg/Ruhr und 1.456 Einwohnern/km² in der 

Stadt Lünen. 

2.1.2 Einteilung in städtische und ländliche Gebiete 

Die Einteilung der Kommunen im Kreis Unna in die jeweilige Kategorie „städtisch“ oder „ländlich“ wurde 

anhand von zwei Kriterien vorgenommen. Dabei wurden die Kommunen in die jeweiligen Ortsteile un-

terteilt. Folgende Kriterien führen zu einer Einstufung in die Kategorie „städtisch“: 

• Ortsteile mit über 8.000 Einwohnern oder  

• Ortsteile mit mindestens 1.000 Einwohnern pro km2 

 

Bei einer unverhältnismäßigen Größe zwischen Einwohnern pro km2 oder bei Ortsteilen bis 8.000 Ein-

wohnern wurde die Kategorie „ländlich“ gewählt. Die Einteilung in diese beiden Kategorien erfolgte 
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bereits bei der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Unna. 

Folgende Ortsteile oder Kommunen sind als städtisch eingruppiert worden: 
Tabelle 2 Einteilung der Ortsteil der Kommunen in städtische Gebiete 

Kommune Fläche in km2 Einwohner Einwohner/km2 
Bergkamen    
-Mitte 8,01 17.969 2.243 

-Oberaden 7,46 12.268 1.645 

-Rünthe 6,46 6.986 1.081 

-Weddinghofen 7,88 10.041 1.274 

Bönen    
-Mitte 10,19 15.525 1.524 

Fröndenberg/Ruhr/    
-Mitte 11,25 11.514 1.023 

Holzwickede    
-Mitte 9,61 15.170 1.579 

Kamen    
-Mitte 10,55 20.942 1.985 

-Heeren-Werve 10,10 8.195 811 

-Methler 12,62 11.494 911 

-Südkamen 2,82 4.624 1.640 
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Tabelle 3 Einteilung der Ortsteil der Kommunen in städtische Gebiete - Fortsetzung 

Lünen    
-Mitte 6,93 16.099 2.323 

-Nord 2,59 9.313 3.596 

-Horstmar 3,58 7.783 2.174 

-Süd 2,93 7.835 2.674 

-Altlünen 16,21 16.653 1.027 

-Brambauer 11,77 19.518 1.658 

-Gahmen 2,53 3.695 1.460 

-Wethmar 2,47 4.971 2.013 

Schwerte    
-Mitte 11,08 24.030 2.169 

-Holzen 1,9 4.693 2.470 

Selm    
-Mitte 26,38 18.968 719 

-Bork 34 8.635 283 

Unna    
-Mitte/Königsborn 19,93 38.451 1.929 

-Massen 9,13 10.616 1.163 

Werne    
-Mitte 60,27 26.433 439 

 

Die Abbildung 1 zeigt die städtischen Gebiete (rot hinterlegt) und die Abbildung 2 die ländlichen Gebiete 

(grün hinterlegt). 

 
Abbildung 1 Städtische Gebiete im RDB Kreis Unna 

 
Abbildung 2 Ländliche Gebiete im RDB Kreis Unna 
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2.1.3 Einwohnerstruktur 

Die Altersstruktur im Kreis Unna (Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand 31.12.2017) ist in der Tabelle 4 

wiedergegeben. 
Tabelle 4 Einwohnerstruktur im Kreis Unna 

Altersgruppe  Einwohner Prozent  

0-9 33.769 8,57 % 

10-19 38.231 9,70 % 

20-29 42.284 10,73 % 

30-39 43.834 11,13 % 

40-49 51.315 13,03 % 

50-59 67.349 17,10 % 

60-69 52.387 13,30 % 

70-79 38.561 9,79 % 

80-89 22.346 5,67 % 

90 und älter 3.858 0,98 % 

Gesamt 393.934 100,00 % 

2.1.4 Pendlerbewegung 

Insgesamt weist die Statistik des Kreises Unna 67.267 Einpendler und 89.778 Auspendler aus. 
Tabelle 5 Berufsauspendler nach Wohnsitzgemeinde insgesamt 

Stadt Bergkamen 17.269 

Gemeinde Bönen 6.307 

Stadt Fröndenberg/Ruhr  7.667 

Gemeinde Holzwickede 6.636 

Stadt Kamen 14.840 

Stadt Lünen 24.829 

Stadt Schwerte 14.142 

Stadt Selm 9.354 

Kreisstadt Unna 17.470 

Stadt Werne 9.772 

Gesamt Kreis Unna 89.778 
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Tabelle 6 Berufseinpendler nach Zielgemeinde insgesamt 

Stadt Bergkamen 7.622 

Gemeinde Bönen 7.187 

Stadt Fröndenberg/Ruhr  3.609 

Gemeinde Holzwickede 11.579 

Stadt Kamen 10.854 

Stadt Lünen 17.266 

Stadt Schwerte 9.697 

Stadt Selm 4.731 

Kreisstadt Unna 24.880 

Stadt Werne 8.350 

Gesamt Kreis Unna 67.267 

 

2.2 Topografie und Infrastruktur 

Der Kreis Unna liegt am östlichen Rand des Ruhrgebietes. Das Kreisgebiet hat eine Nord-Süd Ausdeh-

nung von 39 km und einen Ost-West Ausdehnung von 30 km. Die Gesamtfläche beträgt 542, 91 km2. 

Die höchste Erhebung ist 260,2 m über Normalnull (NN) und der niedrigste Punkt ist 37,3 m über Nor-

malnull (NN).  

 

Die Städte Lünen, Kamen, Bergkamen, Schwerte und Unna sind die größten Städte des Kreises Unna. 

Die Kreisstadt Unna ist Hauptstadt des Kreises und Sitz der Kreisverwaltung. Das Kreisgebiet wird durch 

die Kreise Coesfeld, Soest, Recklinghausen, Märkischer Kreis und die Städte Dortmund, Hagen und 
Hamm eingegrenzt. Der Kreis Unna gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg. Die einzelnen Gemeinde-

grenzen sind in der Abbildung 3 aufgeführt. Durch den Kreis Unna fließen die Ruhr, die Lippe und der 

Dattel-Hamm-Kanal mit einer Gesamtlänge von 84,1 km. 
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Abbildung 3 Kreis Unna mit allen Kommunen inkl. der Grenzen 

 

 
  



 

Kapitel 2 „Versorgungsgebiet des Rettungsdienstes – Ortsbeschreibung“ 
 

 

14 

Im Kreis Unna sind zum 31.12.2018 insgesamt 156.524 Arbeitsnehmer sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt. Die Unterteilung befindet sich in Tabelle 7. 

 
Tabelle 7 Verteilung der Beschäftigung im Kreis Unna 

Art der Beschäftigung Gesamt  Anteil in % 
Land, Forstwirtschaft 355 0,23 

Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 4.487 2,87 

Verarbeitendes Gewerbe  24.482 15,64 

Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern 3.422 2,19 

Metall-, Elektro- und Stahlindustrie 18.141 11,59 

Herstellung von Vorleistungsgütern insb. Kunststoffwaren 2.919 1,86 

Baugewerbe  6.408 4,09 

Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz 22.116 14,13 

Gastgewerbe  2.757 1,76 

Verkehr und Logistik 14.130 9,03 

Finanz- und Versicherungsgewerbe 2.132 1,36 

Grundstücks- und Wohnungswesen. 9.598 6,13 

Öffentliche Verwaltung u. ä.  6.136 3,92 

Öffentliche und private Dienste (ohne öffentl. Verwaltung) 4.089 2,61 

Erziehung und Unterricht  3.768 2,41 

Heime und Sozialwesen 10.991 7,02 

Gesundheitswesen 9.980 6,38 

Arbeitnehmerüberlassung 3.973 2,54 

Information und Kommunikation 2.628 1,68 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleister 4.012 2,56 

GESAMT 156.524 100 
 

2.3 Verkehrsinfrastruktur 

Durch seine zentrale Lage im bundesdeutschen Verkehrsnetz ist der Kreis Unna einer der Hauptver-

kehrsknotenpunkte und eine infrastrukturelle Drehschreibe zwischen der Metropole Ruhr und anderen 

wichtigen Wirtschaftszentren. Der Kreis Unna verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz von 
Straßen, Schienen und Wasserwegen. Aufgrund des gut ausgebauten Radwegenetzes entlang 

von Straßen, Flüssen und dem Dattel-Hamm-Kanal zählt der Kreis Unna zu den fahrradfreundli-
chen Kreisen in Nordrhein-Westfalen.  
 

Den Kreis Unna durchlaufen neben den vier Autobahnkreuzen insgesamt vier Bundesautobahnen mit 
einer Gesamtlänge von 78,2 km. Dazu kommen noch 93,6 km Bundesstraßen, 71 Kreis- und Landes-

straßen mit einer Gesamtlänge von 437,3 km. Die durchlaufenden Teilstücke der Bundesautobahnen A 
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1 und A2 zählen zu den am dichtesten befahrenen Autobahnstrecken Deutschlands. 

 

Im Personen- und Güterverkehr befinden sich insgesamt zehn Linien der Deutschen Bahn AG sowie 

acht Bahnhöfe mit insgesamt 13 Haltepunkten im Kreis Unna. Neben der Deutschen Bahn AG befinden 

sich noch weitere S-Bahn Linien und private Bahnlinien im Kreisgebiet. 

 

Einen planerischen Einsatzschwerpunkt bildet dabei das Stadtgebiet Schwerte mit seinem umfängli-

chen Schienennetz. Darüber hinaus sind im Stadtgebiet Schwerte der „Schwerter Tunnel“ sowie der 
„Ostberger Tunnel“ gelegen, die beide von ihrer Länge her knapp die 1.000 Metermarke der EBA-Richt-

linie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntun-

neln“ unterschreiten. 

2.4 Besonderheiten im Kreis Unna 

Im Kreis Unna sind verschiedene Risiken vorhanden, welche sich grundsätzlich in zwei Arten aufteilen 

lassen. Zum einen sind Betriebe und Örtlichkeiten vorhanden, die dauerhaft ein besonderes Risiko dar-

stellen, da sie einen festen Betriebssitz im Kreis Unna haben. Zum anderen sind Großveranstaltungen 

aufgeführt, welche kurzfristig und zeitlich begrenzt ein besonderes Risiko aufzeigen.  

2.4.1 Besondere Risiken 

Die folgenden Betriebe/Szenarien sind als dauerhaftes Risiko im Kreis Unna vorhanden. Dazu kommen 

noch Betriebe mit einem Sonderschutzplan, die gesondert betrachtet werden. 

2.4.1.1 Flughafen Dortmund 

Der Flughafen Dortmund befindet sich formal auf dem Stadtgebiet von Dortmund, er grenzt aber unmit-

telbar an den Ortsrand von Holzwickede und damit an den Kreis Unna. Die notwendigen An- und Ab-

flugschneisen führen über das Kreisgebiet Unna, da die Landebahn unmittelbar an die Kreisstadt Unna 

mündet. In 2018 erfolgten am Flughafen Dortmund 15.189 Starts und Landungen mit 2.284.176 Passa-

gieren. Neben den genannten An- und Abflugschneisen zählen die Autobahnen A1, A2 sowie  A44 als 
Hauptverkehrsrouten für die An- und Abreise der Passagiere. Alle Autobahnen führen direkt durch den 

Kreis Unna. 

2.4.1.2 Plötzlicher und geplanter Blackout 

Der medizinisch-technische Fortschritt stellt den Rettungsdienst sowie die Gefahrenabwehr bei plötzli-

chen Stromausfällen vor größere Problematiken. Die aktuell auf dem Markt befindlichen Heimbeat-

mungsgeräte sind alle auf eine externe Stromversorgung angewiesen. Zwar befindet sich in jedem Ge-

rät ein Akku, welcher aber nur für eine kurze Überbrückungszeit von ca. 30-45 min vorgesehen ist. Nach 
dieser Zeit sind alle Geräte wieder auf eine externe Stromversorgung angewiesen. Bei einem länger 

andauernden geplanten oder plötzlichen Stromausfall kommt es zu einem erhöhten Einsatzbedarf an 

den Rettungsdienst, um die notwendige Beatmung der Patienten zu übernehmen. Die Übernahme bzw. 

Wiederinbetriebnahme der Beatmungsgeräte in so genannte Beatmungs- WGs, stellt hierbei ein gerin-

geres Problem dar, da diese Gebäude oder WGs bekannt sind. Die Maßnahmen sind eher von 
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einsatztaktischer Herausforderung, da hier eine größere Anzahl von Geräten nur mit Strom zu versor-

gen sind.  

 

Für den Rettungsdienst stellt die Patientengruppen ein Problem dar, bei denen nicht bekannt ist, dass 

sie zu Hause dauerbeatmet sind. Hierbei kommt es zu einer größeren Anzahl von Notrufen in der Leit-

stelle. Die hieraus wachsende Einsatzlage kann sehr schnell zu einer Großschadenslage führen. 

2.4.1.3 Betriebe mit Sonderschutzplan (Störfallbetriebe) 

Im Kreis Unna befinden sich elf Betriebe, welche einen Sonderschutzplan haben müssen. Sie werden 
somit als Störfallbetrieb geführt, da sie ein besonderes Risiko darstellen.  

 
Tabelle 8 Betriebe mit Sonderschutzplan (Störfallbetriebe) 

Nr Firma Adresse Betriebs-
bereich der Gefahren 

1 Aurubis AG Kupferstraße 23, 44532 Lü-
nen 

oberen 
Klasse 

Chemikalien, Abfall-
produkte bei Produk-
tion 

2 Bayer AG Ernst-Schering-Straße 14, 
59192 Bergkamen 

oberen 
Klasse Chemikalien 

3 
LANXESS Organometallics 
GmbH (ehemals Chem-
tura) 

Ernst-Schering-Straße 14, 
59192 Bergkamen 

oberen 
Klasse Chemikalien 

4 DHL Solutions GmbH Gießerstraße 8, 59425 Unna oberen 
Klasse 

Druckgaspackungen 
bis 10.000t, entzünd-
liche Flüssigkeiten 
bis 5.300t, giftige 
Stoffe 

5 

Gemeinschaftskraftwerk 
Bergkamen A beschränkt-
haftende OHG (ehemals 
STEAG GmbH und RWE 
Power AG) 

Westenhellweg 110, 59192 
Bergkamen 

oberen 
Klasse Chemikalien 

6 RWE Generation SE Kraft-
werk Werne Gersteinwerk 

Hammer Straße 2, 59368 
Werne 

oberen 
Klasse Chemikalien 

7 
Varo Energy Tankstorage 
GmbH (ehemals Petrotank 
Tanklager Lünen) 

Buchenberg 90, 44532 Lünen oberen 
Klasse 

Kraft- und  
Brennstoffe 

8 Bioenergie Lünen GmbH & 
Co. KG Buchenberg 80, 44532 Lünen unteren 

Klasse 
 

9 Huntsman Advanced Mate-
rials (Deutschland) GmbH 

Ernst-Scherin-Straße 14, 
59192 Bergkamen 

unteren 
Klasse 

 

10 Steag GmbH Kraftwerk Lü-
nen 

Moltkestraße 215,  
44536 Lünen 

unteren 
Klasse 

 

11 Trianel Kohlekraftwerk Lü-
nen GmbH & Co. KG 

Frydagstraße 40,  
44536 Lünen 

unteren 
Klasse   
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2.4.2 Großveranstaltungen 

Im Kreis Unna gibt es mehrere Veranstaltungen, bei denen ein Sicherheitskonzept von der genehmigten 

Behörde verlangt wird. Die fünf größten Veranstaltungen führen regelmäßig dazu, dass ein zusätzlicher 

Bedarf an Rettungsmitteln entsteht. Hierzu werden dann verschiedene Einheiten als Sonderbedarf Ret-

tungsdienst beauftragt. 

2.4.2.1 Bergkamener Hafenfest – Marina Rünthe 

Das „Bergkamener Hafenfest“ ist eine dreitägige Open-Air Veranstaltung und findet jedes Jahr im Juni 

auf dem Gelände der Marina Rünthe statt. Der Veranstalter ist die Stadt Bergkamen. Auf drei Bühnen 
treten örtlich bekannte Künstler auf. Neben den Bühnen gibt es Informations-, Spiel- und Gastronomie-

stände. Auch auf dem Datteln-Hamm-Kanal finden vielfältige Attraktionen sowohl für Kinder als auch für 

Erwachsene statt. An den Veranstaltungstagen kommen im Durchschnitt 22.000 und insgesamt circa 

65.000 Besucher. 

2.4.2.2 Sim-Jü – Werne 

Am 4. Sonntag im Oktober von Samstag bis Dienstag, findet jedes Jahr die Sim-Jü- Kirmes in der In-

nenstadt in Werne statt. Am Sim-Jü-Wochenende findet jeweils auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. 

Am Montagabend wird ein Feuerwerk gezündet. Den Abschluss findet die Sim-Jü Kirmes mit dem ei-
gentlichen Simon-Juda-Markt in Form eines Krammarktes am Dienstag. Pro Veranstaltungstag kommen 

im Durchschnitt 75.000 Besucher auf die Kirmes. Bis zu 300.000 Besucher werden insgesamt erwartet.  

2.4.2.3 Karneval – Werne 

Karneval in Werne findet jedes Jahr am Rosenmontag statt. Der Rosenmontagszug beginnt um 14:15 

Uhr auf dem Parkplatz „Am Hagen“ (Solebad). Er zieht in einer großen Schleife durch die Stadt und 

endet gegen 16.30 Uhr auf dem Platz „Am Hagen“. Circa 30 Wagen, Musik- und Fußgruppen nehmen 

teil. Ab mittags findet auf dem Marktplatz eine Karnevalsfeier statt, die offiziell gegen 20 Uhr endet, 
jedoch in Kneipen weitergeht. 

2.4.2.4 Festa Italiana – Unna 

Die Veranstaltung „Un(n)a Festa Italiana“ findet alle zwei Jahre im Frühjahr statt. Es ist das größte 

italienische Fest diesseits der Alpen. Die Besonderheit der Veranstaltung sind die 400.000 Lampen, 

verteilt in Unnas Innenstadt von der Bahnhofstraße bis zum Lindenplatz in Form von Lichtbögen, Pavil-

lons und Lichtbilder an Häuserfassaden. Zur Unterhaltung der Besucher findet auf vier Bühnen ein Pro-

gramm statt. Neben den Bühnen gibt es Imbissstände. Pro Veranstaltungstag sind circa 30.000 und 

insgesamt bis zu 100.000 Besucher auf dem italienischen Fest. 

2.4.2.5 Stadtfest – Unna 

Das Stadtfest in Unna ist eine der größten Bühnenveranstaltungen in der Region Dort-

mund/Unna/Hamm und findet immer jährlich am ersten Wochenende im September statt. An drei Tagen 

werden über 100 Stunden Livemusik gespielt. Für Kinder gibt es Fahrgeschäfte und am Sonntag einen 

Kindertrödelmarkt. Pro Veranstaltungstag kommen circa 20.000 und insgesamt bis zu 70.000 Besucher 
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zu dem Stadtfest.  

2.4.3 Berücksichtigung in der Bedarfsplanung 

All die oben genannten Faktoren schlagen sich im rettungsdienstlichen Geschehen im RDB Unna nie-

der. Dabei wird ein sehr großer Teil der Besucher im Kreis Unna, die im täglichen Geschehen mehr 

oder weniger verteilt aufgehen, bereits durch die Betrachtung des allgemeinen Einsatzgeschehens be-

rücksichtigt. Besondere Ereignisse wie Großveranstaltungen mit vielen tausend Besuchern müssen un-

mittelbar in die Bedarfsplanung einfließen, da hier eine Rettungsdienstvorhaltung nötig ist, die den Rah-

men des Üblichen erheblich übersteigt. Hierfür werden pro Veranstaltung eine Analyse und Bedarfsbe-
rechnung durchgeführt. Zum Einsatz kommen die Komponenten des Sonderbedarfs. 

3 Infrastruktur des Rettungsdienstes im Kreis Unna 
Im Rettungsdienstbereich Kreis Unna besteht seit Jahren eine feste Struktur des Rettungsdienstes. Ne-
ben der Struktur des Rettungsdienstes werden im folgenden Kapitel die verschiedenen Einrichtungen 

des Rettungsdienstes beschrieben. Die geplanten Maßnahmen aus dem vorliegenden Bedarfsplan flie-

ßen dabei bereits ein. Abschließend werden neben der Organisation des Rettungsdienstes auch ver-

schiedene Sondereinheiten des RDB Kreis Unna beschrieben. 

3.1 Struktur des Rettungsdienstes 

Im Kreis Unna sind verschiedene Behörden und Organisationen am Rettungsdienst beteiligt. Im Fol-

genden werden die Aufgaben des Trägers des Rettungsdienstes, die beteiligten Kommunen und die 

beauftragten Unternehmen dargestellt. 

3.1.1 Träger des Rettungsdienstes 

Nach § 6 Abs. 1 des RettG NRW (Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 

Krankentransport durch Unternehmer - Rettungsgesetz NRW) ist der Kreis Unna Träger des Rettungs-

dienstes. Der Fachbereich 32 nimmt innerhalb der Kreisverwaltung die Aufgabe wahr, die im Zusam-

menhang mit dem Rettungsdienst stehen. Aufgabe des Trägers des Rettungsdienstes ist es, eine flä-

chendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit den Leistungen des Rettungsdienstes 

sicherzustellen.  

3.1.2 Beteiligte im Rettungsdienst 

Zur bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung des Kreises Unna wird in jeder Kommune 

mindestens eine Rettungswache mit einem 24 Stunden besetzten Rettungswagen vorgehalten. Gemäß 

§ 6 RettG NRW sind große und mittlere kreisangehörige Kommunen Träger von Rettungswachen. Somit 

obliegt die Ausführung des Rettungsdienstes insgesamt in fünf Kommunen. Die bestehenden Rettungs-

wachen sind organisatorisch zu Rettungswachenbereiche zusammengefasst worden. Die folgende Ta-

belle 9 zeigt die jeweiligen Rettungswachen, die Zuordnung zum Rettungswachenbereich und den zu-

ständigen Träger der Rettungswache. 
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Tabelle 9 Rettungswachen und Leistungserbringer im RDB Kreis Unna 

Rettungswache Leistungs- 
erbringer Einsatzbereich Rettungs- 

wachenbereich 
RW Selm Stadt Lünen Lünen / Selm RWB Lünen 

RW Lünen-Mitte Stadt Lünen Lünen / Selm RWB Lünen 

RW Lünen-Horstmar Stadt Lünen Lünen / Selm RWB Lünen 

RW Lünen-Nord Stadt Lünen Lünen / Selm RWB Lünen 
RW Lünen-Bram-
bauer Stadt Lünen Lünen / Selm RWB Lünen 

RW Werne Stadt Werne Werne RW Werne 

RW Bergkamen Stadt Kamen Kamen / Bergkamen / Bönen RWB Kamen 

RW Kamen-Mitte Stadt Kamen Kamen / Bergkamen / Bönen RWB Kamen 

RW Kamen-Hemsack Stadt Kamen Kamen / Bergkamen / Bönen RWB Kamen 

RW Bönen Stadt Kamen Kamen / Bergkamen / Bönen RWB Kamen 

RW Unna-Nord Kreisstadt Unna Unna / Kamen  RWB Unna 

RW Unna-Mitte Kreisstadt Unna Unna / Holzwickede / Frönden-
berg RWB Unna 

RW Holzwickede Kreisstadt Unna Unna / Holzwickede / Frönden-
berg RWB Unna 

RW Fröndenberg Kreisstadt Unna Unna / Holzwickede / Frönden-
berg RWB Unna 

RW Schwerte Stadt Schwerte Schwerte RW Schwerte 
 

Zur bedarfsgerechten Versorgung des Zuständigkeitsgebiets des Kreises Unna mit rettungsdienstlichen 

Leistungen gehört, neben der Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl von Rettungswachen, auch die 

Errichtung und der Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophen-

schutz. Diese Leitstelle wird vom Kreis Unna betrieben. Der Einsatz von Rettungsmitteln im Rettungs-

dienst im Kreis Unna erfolgt ausschließlich durch die Leitstelle des Kreises Unna. 

 
Neben der Beteiligung der fünf Kommunen als Träger der Rettungswachen wurden Verträge mit den 

verschiedenen Krankenhäusern im Kreis nach § 11 (2) Satz 2 RettG NRW zur Gestellung des Notarzt-

dienstes abgeschlossen. Mit folgenden Krankenhäusern bestehen Verträge:  
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Tabelle 10 Übersicht der Notarztgestellung der Krankenhäuser 

Notarztstandort Vertragskrankenhaus Rettungswachenbereich 

NEF Lünen 
Katholisches Klinikum Lünen/Werne GmbH, St. 
Marien-Hospital, Altstadtstr. 23, 44534 Lünen RWB Lünen 

NEF Werne 
Katholisches Klinikum Lünen/Werne GmbH, St, 
Christophorus Krankenhaus, Am See 1, 59368 
Werne 

RW Werne 

NEF Kamen 
Hellmig-Krankenhaus im Klinikum Westfalen, 
Nordstraße 34, 59174 Kamen RWB Kamen 

NEFs Unna 

Evangelisches Krankenhaus Unna 
Holbeinstraße 10, 59423 Unna 

RWB Unna Katharinen-Hospital Unna,  
Obere-Husemann-Straße 2, 59423 Unna 

NEF Schwerte 
Marienkrankenhaus Goethestr.,  
Goethestraße 19, 59238 Schwerte RW Schwerte 

 

3.1.3 Notfallrettung und Krankentransport durch Unternehmen 

Im Kreis Unna sind gemäß § 13 RettG NRW folgende freiwillige Hilfsorganisationen an der  

Durchführung rettungsdienstlicher Aufgaben beteiligt: 

- DRK Kreisverband Lünen, 

- DRK Kreisverband Unna, mit den Ortsvereinen Unna und Schwerte 

- MHD Schwerte 

 

Darüber hinaus sind im RDB Kreis Unna zwei Genehmigungen gemäß § 17 RettG NRW an den Malte-

ser Hilfsdienst im Stadtgebiet Schwerte sowie an die Firma Bayer AG auf deren Betriebsgelände erteilt 

worden. Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben haben gem. § 14 Abs. 5 RettG NRW die Kosten für 

die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen. 

3.2 Einrichtungen des Rettungsdienstes 

Zu den verschiedenen Einrichtungen gehören die notwendigen Rettungswachen, Fahrzeugvorhaltung 

und Besetzung der Rettungsmittel sowie die verschiedenen Krankenhäuer im RDB Kreis Unna. 

3.2.1 Rettungswachen und Notarztstandorte 

Im Folgenden werden die bestehenden 15 Rettungswachen und die fünf Notarztstandorte kurz be-

schrieben. Die Rettungswachen und Notarztstandorte sind zu Rettungswachenbereiche zusammenge-

fasst. Dies dient der Organisation des Rettungsdienstes und hat keinen einsatztaktischen Zweck. Die 

einzelnen Rettungswachenbereiche sind in Tabelle 9 beschrieben. 

 

Neben der Beschreibung der bestehenden Rettungswachen werden auch die neu geplanten Rettungs-

wachen beschrieben. Darüber hinaus werden notwendige Baumaßnahmen an den bestehenden Ret-
tungswachen dargestellt.  
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Grundsätzlich gilt bei allen geplanten und zukünftigen Baumaßnahmen, dass die verschiedenen Kos-

tenträger frühzeitig und vor den geplanten Maßnahmen zu beteiligen sind. Der Bau einer Rettungswa-

che muss sich dabei an der DIN 13049 orientieren. 

3.2.1.1 Rettungswache Selm 

Die Rettungswache Selm befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt im Ortsteil Selm-Bork, Adenauerplatz 

7. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Lünen und der Stadt Selm gehört die Rettungswache 

organisatorisch zu dem Rettungswachenbereich Lünen. Die Ausführung des Rettungsdienstes liegt bei 
der Stadt Lünen, die partiell und temporär rettungsdienstliche Aufgaben nach § 13 RettG an einen ex-

ternen Dienstleister (DRK) vergeben hat. 

 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des aktuellen Standortes der Rettungswache wurde 

festgestellt, dass der derzeitige Standort das städtisch zu versorgende Gebiet nur zu 69,82 % abdeckt. 

Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 92,53 % abgedeckt. Im Kapitel 5 werden durch die Auswer-

tung des Erreichungsgrades die Abdeckungsdefizite bestätigt. Aus diesem Grund muss ein neuer 

Standort der Rettungswache im Bereich der B236 und der K44n gefunden werden.  
 

Da bereits in der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ein notwendiger Umbau der be-

stehenden Rettungswache beschrieben wurde, sollte der Neubau einer Rettungswache an einem an-

deren Standort erfolgen. Das Vorhalten von zwei Standorten sollte aus wirtschaftlichem Interesse nicht 

verfolgt werden. 

3.2.1.2 Rettungswachen Lünen 

Die Rettungswachen in Lünen verteilen sich auf vier verschiedene Standorte im Stadtgebiet Lünen. Die 
Rettungswachen in Lünen bilden zusammen mit der Rettungswache Selm den Rettungswachenbereich 

Lünen. Die Ausführung des Rettungsdienstes in Lünen wird teilweise durch die Berufsfeuerwehr Lünen 

durchgeführt. Darüber hinaus hat die Stadt Lünen die Ausführung des Rettungsdienstes an einen ex-

ternen Dienstleister (DRK) vergeben. 

 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung aller Standorte der Rettungswache wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 92 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 100 % abge-

deckt. Die Schnittmenge zwischen allen Rettungswachen liegt bei 50,11 % - gemessen an der Gesamt-
fläche. Somit bestehen zwischen den Rettungswachen optimale Ergänzungsmöglichkeiten. 

3.2.1.2.1 Standort Lünen-Nord 

Die Rettungswache in Lünen-Nord befindet sich in der Florianstraße 10, in dem dortigen Feuerwehrge-

rätehaus. Für die kommenden Jahre wird der Neubau einer Feuer- und Rettungswache in Lünen-Nord 

geplant.  
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3.2.1.2.2 Standort Lünen-Mitte 

Die Rettungswache Lünen-Mitte befindet sich im Komplex der Feuer- und Rettungswache Lünen in der 

Kupferstraße 60. Der Standort ist als Hauptwache in dem Rettungswachenbereich definiert, da an die-

sem Standort die Vorhaltung von Reservefahrzeugen, Material und Hygieneeinrichtung stattfindet. Die 

Verwaltung der Berufsfeuerwehr Lünen ist ebenfalls in dem Komplex untergebracht. 

3.2.1.2.3 Standort Lünen-Horstmar 

Die Rettungswache Lünen-Horstmar befindet sich aktuell in der Preußenstraße 2. Die Rettungswache 

befindet sich in einer Wohnung, das Fahrzeug steht nicht innerhalb einer geschlossenen Halle. In den 
kommenden Jahren ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Scharnhorststraße 22 geplant. 

An diesem Standort soll dann eine kombinierte Feuer- und Rettungswache entstehen. Sobald der Neu-

bau abgeschlossen ist, wird der Standort verlegt. 

3.2.1.2.4 Standort Lünen-Brambauer 

Die Rettungswache Lünen-Brambauer befindet sich aktuell am Standort des Krankenhauses Bram-

bauer in der Brechtener Straße 59. An dem Standort sind keine Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden. 

Aus diesem Grund wird die Rettungswache in absehbarer Zeit an das Feuerwehrgerätehaus Wittekind-

straße 28a umziehen. An dem Standort müssen noch die notwendigen Kapazitäten für zwei Rettungs-
wagen geschaffen werden. 

3.2.1.3 Rettungswache Werne 

Die Rettungswache Werne befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus Werne am 

Konrad-Adenauer-Platz 1a. Die Rettungswache Werne wurde im Jahr 2010 umfangreich umgebaut. Der 

Rettungsdienst in Werne wird durch die Stadt Werne durchgeführt.  

 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des Standortes der Rettungswache wird das städtisch 
zu versorgende Gebiet zu 98,04 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 99,87 % 

abgedeckt. Somit ist der aktuelle Standort optimal geeignet, das zu versorgende Gebiet innerhalb der 

Hilfsfrist zu erreichen. 

3.2.1.4 Rettungswache Bergkamen 

Die Rettungswache in Bergkamen befindet sich in der Bambergstraße 66. Die Rettungswache gehört 

organisatorisch zum Rettungswachenbereich Kamen. Die Ausführung des Rettungsdienstes erfolgt ge-

mäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Bergkamen und der Stadt Kamen, durch die Feuerwehr mit 

hauptamtlichen Kräften der Stadt Kamen. 
 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung der Rettungswache wurde festgestellt, dass der der-

zeitige Standort das städtisch zu versorgende Gebiet nur zu 60 % abdeckt. Das ländlich zu versorgende 

Gebiet wird zu 96,19 % abgedeckt. Im Kapitel 5 wird die Auswertung des Erreichungsgrades der Abde-

ckungsdefizite bestätigt. Als defizitäres Gebiet wurden die OT Rünthe und Oberaden ermittelt. Aus die-

sem Grund muss in beiden Ortsteilen jeweils eine Rettungswache entstehen. Im OT Rünthe wird eine 
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Rettungswache im Bereich der Industriestraße entstehen. Im OT Oberaden wird das Feuerwehrgerä-

tehaus neu gebaut, welches in Zukunft als Feuer- und Rettungswache fungieren soll.  

3.2.1.5 Rettungswachen Kamen 

Die Rettungswachen in Kamen verteilen sich auf zwei Standorte im Stadtgebiet. Die Rettungswache in 

Kamen bildet zusammen mit den Rettungswachen Bergkamen und Bönen den Rettungswachenbereich 

Kamen. Die Ausführung des Rettungsdienstes in Kamen wird teilweise durch die Feuerwehr mit haupt-

amtlichen Kräften der Stadt Kamen durchgeführt. Darüber hinaus hat die Stadt Kamen die Ausführung 

des Rettungsdienstes an einem externen Dienstleister (Malteser) vergeben. 
 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung aller Standorte der Rettungswache wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 93 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 99,98 % abge-

deckt. Die Schnittmenge zwischen den Rettungswachen liegt bei 40,22 % - gemessen an der Gesamt-

fläche. Somit bestehen zwischen den Rettungswachen optimale Ergänzungsmöglichkeiten. 

3.2.1.5.1 Standort Kamen-Mitte 

Die Rettungswache in Kamen-Mitte befindet sich im Mersch 28. Zum aktuellen Zeitpunkt plant die Stadt 

Kamen einen Neubau der Feuer- und Rettungswache am selben Standort. Der Standort ist als Haupt-
wache in dem Rettungswachenbereich definiert, da an diesem Standort die Vorhaltung von Reserve-

fahrzeugen, Material und Hygieneeinrichtung stattfindet. 

3.2.1.5.2 Standort Kamen-Hemsack 

Die Rettungswache in Kamen-Hemsack befindet sich derzeit in einer Interimslösung am Hemsack 4. 

Der Standort der Rettungswache resultiert aus der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes. 

Durch die Errichtung des Standortes wurde die planerische Abdeckung in der Stadt Kamen deutlich 

verbessert. In den kommenden Jahren muss die Interimslösung durch eine feste Rettungswache ersetzt 
werden. Die Stadt Kamen sucht derzeit nach einem geeigneten Grundstück. Die Wahl des Grundstü-

ckes sollte sich auf den Bereich Kamen-Hemsack konzentrieren und ist mit dem Träger des Rettungs-

dienstes abzuklären. 

3.2.1.6 Rettungswache Bönen 

Die Rettungswache Bönen befindet sich in der Bachstraße 19 in Bönen. Die Rettungswache ist organi-

satorisch dem Rettungswachenbereich Kamen zugeordnet. Die Ausführung des Rettungsdienstes wird 

gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bönen und der Stadt Kamen durch die Feuerwehr mit 

hauptamtlichen Kräften der Stadt Kamen durchgeführt. An dem aktuellen Standort sind keine Kapazitä-
ten für einen zweiten RTW vorhanden. Aus diesem Grund muss die Rettungswache in absehbarer Zeit 

erweitert werden, um die notwendigen Kapazitäten für zwei Rettungswagen zu haben. 
 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des Standortes der Rettungswache wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 97,58 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 99,68 % 

abgedeckt. Somit der Standort optimal geeignet, das zu versorgende Gebiet innerhalb der Hilfsfrist zu 
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erreichen. 

3.2.1.7 Rettungswachen Unna 

Die Rettungswachen Unna verteilen sich auf zwei Standorte im Stadtgebiet. Die Rettungswachen Unna 

bilden zusammen mit den Rettungswachen Holzwickede und Fröndenberg den Rettungswachenbereich 

Unna. Die Ausführung des Rettungsdienstes in Unna wird durch die Feuerwehr mit hauptamtlichen 

Kräften der Kreisstadt Unna durchgeführt. Darüber hinaus hat die Stadt Unna die Ausführung des Ret-

tungsdienstes an einen externen Dienstleister (DRK) vergeben. 

 
Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung aller Standorte der Rettungswachen wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 97,74 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 83,35 % 

abgedeckt. Im Kapitel 5 wird die Auswertung des Erreichungsgrades der Abdeckungsdefizite bestätigt. 

Als defizitäres Gebiet wurde der ländliche Bereich im Osten von Unna, insbesondere der OT Hemmerde 

ermittelt. Um den Bereich Hemmerde und den Osten von Unna innerhalb der Hilfsfrist zu erreichen, 

muss im Bereich der Morgenstraße/Stadtwerke/B1 eine neue Rettungswache entstehen. Die Rettungs-

wache muss eine große Schnittmenge mit den bestehenden Rettungswachen im Bereich der Innenstadt 

aufweisen. Durch den neuen Standort würde das städtische und ländliche Gebiet optimal versorgt. Dar-
über hinaus entstehen optimale Ergänzungsmöglichkeiten innerhalb der Hilfsfrist-relevanten Versor-

gung. 

3.2.1.7.1 Standort Unna-Nord 

Die Rettungswache in Unna-Nord befindet sich derzeit in einer Interimslösung an der Hammer Straße 

in Unna. Der Standort der Rettungswache resultiert aus der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbe-

darfsplanes. Durch die Errichtung des Standortes wurde die planerische Abdeckung in der Stadt Unna 

sowie des OT Kamen-Herren deutlich verbessert. In den kommenden Jahren muss die Interimslösung 
durch eine feste Rettungswache ersetzt werden. Die neu zu bauende Rettungswache muss mit einer 

ausreichenden Kapazität für weitere Rettungsmittel geplant werden. 

3.2.1.7.2 Standort Unna-Mitte 

Die Rettungswache Unna-Mitte befindet sich in der Florianstraße 1 in Unna. Die Rettungswache ist eine 

kombinierte Feuer- und Rettungswache der Stadt Unna. Der Standort ist als Hauptwache in dem Ret-

tungswachenbereich definiert, da an diesem Standort die Vorhaltung von Reservefahrzeugen, Material 

und Hygieneeinrichtung stattfindet. In dem Komplex befindet sich auch die Verwaltung der Feuerwehr 

der Kreisstadt Unna. 
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3.2.1.8 Rettungswache Holzwickede 

Die Rettungswache Holzwickede befindet sich an der Unnaer Straße 60 in Holzwickede-Hengsen. Die 

Rettungswache ist seit 2017 zusammen mit der Feuerwehr in einem neu gebauten Gebäudekomplex 

untergebracht. Die Rettungswache ist organisatorisch dem Rettungswachenbereich Unna zugeordnet. 

Die Ausführung des Rettungsdienstes wird gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Holzwickede 

und der Stadt Unna durch die Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften der Stadt Unna durchgeführt. 

 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des Standortes der Rettungswache wird das städtisch 
zu versorgende Gebiet zu 93,59 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 100 % ab-

gedeckt. Somit ist der aktuelle Standort optimal geeignet, das zu versorgende Gebiet innerhalb der 

Hilfsfrist zu erreichen. 

3.2.1.9 Rettungswache Fröndenberg 

Die Rettungswache Fröndenberg befindet am Harthaer-Platz 1 in Fröndenberg/Ruhr. Die Rettungswa-

che ist organisatorisch dem Rettungswachenbereich Unna zugeordnet. Die Ausführung des Rettungs-

dienstes wird gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Fröndenberg/Ruhr und der Stadt Unna durch 

die Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften der Stadt Unna durchgeführt. Die Rettungswache wird in dem 
kommenden Jahr neu gebaut, da die Stadt Fröndenberg/Ruhr aktuell eine Reform ihrer Feuerwehr 

durchführt. In dem Zuge wird die bestehende Rettungswache ersetzt werden müssen. Die neue Ret-

tungswache muss mit einer ausreichenden Kapazität an Rettungsmitteln geplant werden. 

 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des Standortes der Rettungswache wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 86,04 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 88,26 % 

abgedeckt. Somit ist der aktuelle Standort optimal geeignet, das zu versorgende Gebiet innerhalb der 
Hilfsfrist zu erreichen. 

3.2.1.10 Rettungswache Schwerte 

Die Rettungswache Schwerte befindet in der Lohbachstraße 8 in Schwerte. Die Rettungswache ist als 

Feuer- und Rettungswache Schwerte konzipiert. Die Ausführung des Rettungsdienstes wird durch die 

Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften der Stadt Schwerte durchgeführt. Darüber hinaus wird teilweise 

der Rettungsdienst durch externe Dienstleister (MHD und DRK) durchgeführt. Die vorhandene Ret-

tungswache ist an der maximalen Kapazitätsgrenze angekommen. Die Stadt Schwerte plant für die 

kommenden Jahre eine Erweiterung der bestehenden Rettungswache an der Lohbachstraße. 
 

Nach einer Analyse der planerischen Abdeckung des Standortes der Rettungswache wird das städtisch 

zu versorgende Gebiet zu 99,46 % abgedeckt. Das ländlich zu versorgende Gebiet wird zu 94,49 % 

abgedeckt. Somit ist der aktuelle Standort optimal geeignet, das zu versorgende Gebiet innerhalb der 

Hilfsfrist zu erreichen. 
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3.2.1.11 Notarztstandort Lünen 

Der Notarztstandort befindet sich am St.-Marien-Hospital in Lünen. Das St.-Marien-Hospital stellt ge-

mäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Lünen und dem St.-Marien-Hospital durchgehend Notärzte 

zur Verfügung. In Zukunft wird ein weiterer Notarzt im Tagesverlauf (07:00 – 19:00) im Bereich Lünen 

stationiert sein. Der Notarztstandort bedient primär die Städte Lünen und Selm sowie Teilbereiche der 

Stadt Bergkamen. Zudem wird der Ortsteil Vinnum der Stadt Olfen im RDB Coesfeld vom Notarztstand-

ort Lünen mitversorgt. Der Notarztstandort gehört zum Notarztversorgungsbereich Nord (vgl. Kapitel 

3.2.2.2) zusammen mit dem Notarztstandort Werne. 

3.2.1.12 Notarztstandort Werne 

Der Notarztstandort Werne befindet sich am Krankenhaus St. Christophorus in Werne. Das Kranken-

haus stellt die notwendigen Notärzte gemäß der Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und dem 

Krankenhaus zur Verfügung. Der Notarztstandort bedient primär die Stadt Werne und den OT Bergka-

men-Rünthe. Der Notarztstandort gehört zum Notarztversorgungsbereich Nord (vgl. Kapitel 3.2.2.2) zu-

sammen mit dem Notarztstandort Lünen. 

3.2.1.13 Notarztstandort Kamen 

Der Notarztstandort Kamen befindet sich am Hellmig Krankenhaus in Kamen. Das Hellmig Krankenhaus 
stellt die notwendigen Notärzte gemäß der Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und dem Klinikum 

Westfalen zur Verfügung. Der Notarztstandort bedient primär die Stadt Kamen, die Gemeinde Bönen 

sowie einen Großteil der Stadt Bergkamen. Der Notarztstandort gehört zum Notarztversorgungsbereich 

Süd (vgl. Kapitel 3.2.2.2) zusammen mit den Notarztstandorten Unna und Schwerte. 

3.2.1.14 Notarztstandort Unna 

Der Notarztstandort Unna befindet sich am Evangelischen Krankenhaus Unna sowie am Katharinen 

Hospital Unna. Die notwendigen Notärzte werden im wöchentlichen Wechsel durch das Evangelische 
Krankenhaus Unna und das Katharinen Hospital Unna gemäß der Vereinbarung zwischen dem Kreis 

Unna und den Krankenhäusern gestellt. Der Notarztstandort bedient primär die Stadt Unna, die Ge-

meinde Holzwickede und die Stadt Fröndenberg/Ruhr. Der Notarztstandort gehört zum Notarztversor-

gungsbereich Süd (vgl. Kapitel 3.2.2.2) zusammen mit den Notarztstandorten Kamen und Schwerte. 

 

Die Stadt Unna, die Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie der Kreis Unna gehören zur Trägergemeinschaft 

des NEF-Wickede (Ruhr). Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden die Ortsteile Frohn-

hausen, Stentrop, Bentrop, Bausenhagen, Neimen und Warmen im Osten der Stadt Fröndenberg/Ruhr 
durch das NEF-Wickede mitversorgt.  

3.2.1.15 Notarztstandort Schwerte 

Der Notarztstandort Schwerte befindet sich an der Feuer- und Rettungswache Schwerte. Das Marien-

krankenhaus Schwerte stellt jeweils von den Standorten Goethestraße oder Schützenstraße die not-

wendigen Notärzte gemäß der Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und dem Krankenhaus zur Ver-

fügung. Das NEF holt die Notärzte am Krankenhaus entsprechend ab. Der Notarztstandort bedient 
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primär die Stadt Schwerte sowie einen Teil der Gemeinde Holzwickede. Der Notarztstandort gehört zum 

Notarztversorgungsbereich Süd (vgl. Kapitel 3.2.2.2) zusammen mit den Notarztstandorten Unna und 

Kamen. 

3.2.2 Versorgungsbereiche 

Zur dezentralen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes ist ein Rettungs-

dienstbereich nach planerischen Grundsätzen in Versorgungsbereiche aufzuteilen, denen jeweils ein 

Rettungswachstandort zur primären Versorgung zuzuordnen ist. Im RDB Kreis Unna sind unabhängig 

von den jeweiligen kommunalen Grenzen die Versorgungsbereiche einer Rettungswache bestimmt wor-
den. Für die Größe des Einsatzbereiches einer bedarfsgerechten Rettungswache sind u.a. die Ver-

kehrserschließung und topographische Gegebenheiten mitbestimmende Rahmenbedingungen. Dabei 

können diese Bedingungen für den Rettungsdienst sowohl günstig (z.B. flächenhafte Verkehrserschlie-

ßung, ebene Topographie) als auch ungünstig (z.B. schlechte Verkehrsinfrastruktur, bewegte Topogra-

phie) sein. Anhand der Planungs-Isochronen wurde festgelegt, welche Rettungswache welches Gebiet 

zu versorgen hat. Aufgrund des beschriebenen Vorgehens wird sichergestellt, dass die Hilfsfrist in dem 

jeweiligen Gebiet auch eingehalten wird. Die Abbildung 4, 3 und 4 zeigen die verschiedenen Versor-

gungsbereiche im Bereich der Notfallrettung mit und ohne Notarzt und im Krankentransport. 
 

Die Bemessung der bedarfsgerechten Fahrzeugvorhaltung ergibt sich aus der Nachfrage nach Ret-

tungsdienstleistungen im Versorgungsbereich der bedarfsgerechten Rettungswache.  
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3.2.2.1 Versorgungsbereich - Notfallrettung ohne Notarzt 

Für die Notfallrettung ohne Notarzt sind Versorgungsbereich pro Rettungswache erstellt worden. Die 

folgende Karte zeigt den Versorgungsbereich sowie die Rettungswache im RDB Kreis Unna. 

 
Abbildung 4 Versorgungsbereich der Rettungswache im RDB Kreis Unna 
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3.2.2.2 Versorgungsbereich - Notfallrettung mit Notarzt 

Für die Notfallrettung mit Notarzt wurde der RDB Kreis Unna in zwei Bereiche aufgeteilt. Der Bereich 

„NORD“ umfasst die Kommunen Selm, Lünen, Werne, Bergkamen. Der Bereich „SÜD“ umfasst die 

Kommunen Kamen, Bönen, Unna, Holzwickede, Fröndenberg/Ruhr und Schwerte.  

 
Abbildung 5 Versorgungsbereich der Notfallrettung mit Notarzt im RDB Kreis Unna 

 

In den Rettungswachenbereichen Lünen, Werne, Kamen, Unna und Schwerte befindet sich zum aktu-

ellen Zeitpunkt jeweils ein Notarztstützpunkt. Die jeweiligen Notärzte werden von den Krankenhäusern 

gestellt. Aufgrund der Verteilung der Notarztstandorte kann jeder Bereich sich optimal ergänzen. Somit 

erfolgt die Bemessung der bedarfsgerechten Notarztstandorte jeweils für den NORD-Bereich und für 

den SÜD-Bereich. Eine Bemessung des kompletten RDB Kreis Unna ist nicht zielführend, da es keine 
Möglichkeit der flächendeckenden Unterstützung gibt. Die einzelnen Rettungsdienstbereiche können 

sich punktuell unterstützen, aber der RWB Lünen kann nicht den RWB Schwerte unterstützen. Somit ist 

eine Aufteilung des RDB Kreis Unna für die risikoabhängige Bemessung zielführender. 

 

Für die Kommune Fröndenberg/Ruhr besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem NEF Wickede, 

welcher in einer gemeinsamen Trägerschaft mit dem Kreis Soest sowie dem Märkischen Kreis getragen 

wird. 
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3.2.2.3 Versorgungsbereich - Krankentransport 

Für den Krankentransport wird der RDB Kreis Unna analog zur Notfallrettung ohne Notarzt in die Bereich 

NORD und SÜD geteilt.  

 
Abbildung 6 Versorgungsbereiche des Krankentransportes im RDB Kreis Unna 

 

In der Kommune Unna oder Kamen sowie in Lünen und Schwerte werden jeweils Krankentransport-

fahrzeuge für den Krankentransport vorgehalten. An einem der genannten Standorte soll ein Fahrzeug 

24 Stunden lang für den kompletten Kreis Unna vorgehalten werden.  

 

Die Bemessung des Krankentransportes erfolgt nicht innerhalb der Aufteilung NORD und SÜD sondern 

als kompletter RDB Kreis Unna. Die Verteilung der Fahrzeuge erfolgt anschließend nach NORD und 
SÜD. 
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3.2.3 Fahrzeuge und Besatzung im Rettungsdienst 

Im folgenden Kapitel werden die aktuellen und zukünftigen Fahrzeuge im RDB Kreis Unna beschrieben. 

Des Weiteren wird die Besatzung der Rettungsmittel beschrieben und deren Qualifikation festgelegt. 

3.2.3.1 Fahrzeuge im Rettungsdienst 

Zum aktuellen Zeitpunkt werden im RDB Kreis Unna folgende Fahrzeuge eingesetzt: 

• Rettungswagen 

• Mehrzweckfahrzeug 

• Krankentransportfahrzeug 

• Notarzteinsatzfahrzeug 

• Intensivtransportwagen 
 

Im vorliegenden Rettungsdienstbedarfsplan wird der Krankentransport vom Rettungsdienst getrennt. 

Das bedeutet, dass in Zukunft keine Mehrzweckfahrzeuge mehr eingesetzt bzw. beschafft werden. 

Mehrzweckfahrzeuge sind ausgestattet wie ein Rettungswagen und besitzen zusätzlich noch einen fest 

installierten Tragestuhl. In Zukunft werden reine Rettungswagen oder Krankentransportfahrzeuge an-

geschafft. 
 

Im RDB Kreis Unna werden in Zukunft folgende Rettungsmittel zum Einsatz kommen: 

 
Krankentransportwagen (KTW) 
Ein Krankentransportwagen ist ein Fahrzeug, welches für Patienten konstruiert ist und mit welchem 

vorhersehbar nicht Notfallpatienten zu transportieren sind.  

 

Als Krankentransportwagen werden im RDB Kreis Unna Fahrzeuge nach der DIN EN 1789 Typ B ein-
gesetzt.  

 

Rettungswagen (RTW) 
Ein Rettungswagen ist ein Fahrzeug des Rettungsdienstes für die Notfallrettung. Entsprechend der per-

sonellen Besatzung und medizinisch-technischen Ausstattung sind Rettungswagen für die Versorgung, 

Überwachung und den Transport von Notfallpatienten ausgelegt.  
 

Als Rettungswagen werden im RDB Kreis Unna Fahrzeuge nach der DIN EN 1789 Typ C eingesetzt.  

 

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 
Das Notarzteinsatzfahrzeug ist ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, das den Notarzt zum Einsatzort 

bringt. Es dient der notfallmedizinischen Versorgung von Notfallpatienten, die ärztlicher Hilfeleistung 
bedürfen.  

 

Als NEF werden im RDB Kreis Unna Fahrzeuge nach der DIN 75079 eingesetzt.  
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Bei den Standorten an den jeweils den Notarzt stellenden Krankenhäusern ist auf einen gesicherten 

und ausreichend großen Stellplatz zu achten. Fahrzeughallen bzw. Garagen müssen über eine ausrei-

chende Stellplatzgröße (gemäß den Vorschriften DGUV, UVV, etc.) verfügen. 

 
Intensivtransportwagen (ITW) 
Ein Intensivtransportwagen ist ein Fahrzeug, welches zur Verlegung von schwerkranken Notfallpatien-

ten dient, die eine intensivmäßige Versorgung während des Transportes benötigen. Die Ausrüstung ist 
ähnlich einer Intensivstation.  

 

Als Intensivtransportwagen werden im RDB Kreis Unna Fahrzeuge nach der DIN 75076 eingesetzt.  

3.2.3.2 Besatzung im Rettungsdienst 

An die Besatzung der verschiedenen Rettungsmittel im Rettungsdienst werden unterschiedliche Anfor-

derungen gemäß § 4 RettG NRW gestellt. Das eingesetzte Personal muss über eine Mindestqualifika-

tion für die Besetzung eines Rettungsmittel verfügen. Die notwendigen Qualifikationen nach § 4 Abs. 3 

RettG NRW sind in der Tabelle 11 aufgeführt. Darüber hinaus muss das Personal über eine gesund-
heitliche und fachliche Eignung verfügen. Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung ist alle drei Jahre 

durch eine ärztliche Untersuchung nachzuweisen. 

 

Im RDB Kreis Unna gelten die Mindestanforderungen, die durch das RettG NRW vorgegeben werden. 

Zusätzlich sind die Vorgaben des ärztlichen Leiters Rettungsdienst zu beachten. Die Besetzung der 

Rettungsmittel hat gemäß der Tabelle 11 zu erfolgen. 
 
Tabelle 11 Besetzung der Rettungsmittel im RDB Kreis Unna 

Rettungs-
mittel 

Forderung nach § 4 RettG NRW Rettungsdienst Kreis Unna 

Fahrzeugführer Fahrer Fahrzeugführer Fahrer 

RTW 
NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 

Rettungssanitäter 
NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 

Rettungssanitäter 

NEF 
NA mit Fachkun-
denachweis RD o. 
Zusatzbezeichnung 
Notfallmedizin 

NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 

NA mit Fachkun-
denachweis RD o. 
Zusatzbezeichnung 
Notfallmedizin 

NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent + 
Gruppenführerquali-
fikation 

KTW Rettungssanitäter Rettungshelfer Rettungssanitäter Rettungshelfer 

ITW 
NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 

Rettungssanitäter 
NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 

NFS (bis 
31.12.2026: auch 
Rettungsassistent) 
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3.2.4 Technische Ausfallreserve der Fahrzeuge 

Im RDB Kreis Unna werden nach der vorliegenden 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes  

• 31 Rettungswagen,  

• sieben Notarzteinsatzfahrzeuge und  

• vier Krankentransportfahrzeuge  
als Grundbedarf vorgehalten. Im Bereich der Notfallrettung mit und ohne Notarzt muss eine technische 

Ausfallreserve vorgehalten werden. Diese ist zwingend notwendig, um den regulären Dienstbetrieb auf-

recht zu erhalten. Dies muss auch gewährleistet sein, sobald weitere Rettungsmittel als Sonderbedarf 

durch Großveranstaltungen o.ä. in den Dienst genommen werden müssen. 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt werden folgende technische Ausfallreserven vorgehalten: 

• sieben Rettungswagen 

• zwei Mehrzweckfahrzeuge 

• drei Notarzteinsatzfahrzeuge 

• ein Intensivtransportwagen 

Die Anzahl der notwendigen Reserve-Rettungsmittel ist nach der neuen Berechnung der Rettungsmittel 

neu anzupassen. Bei der Planung der Reservemittel sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

• Servicehäufigkeit der Fahrzeuge  

(i.d.R. mindestens zwei Mal im Jahr aufgrund der Laufleistungen) 

• Aufwand zur Fehlerauslesung und -beseitigung  

(löschen Fehlerspeicher durch den Hersteller usw.) 

• Durchschnittsalter der Fahrzeuge 

• Reparaturaufwand zur Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes 

• Reparaturaufwand bei Unfällen 

• Reparaturaufwand nach Unfällen, die eine Prüfung durch den Hersteller erfordern, bei der ggf. 

große Teile des Aufbaus und/oder des Fahrgestells ersetzt werden müssen) 

• Standorte der Reservefahrzeuge 
 

Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre wird ein Ausfallfaktor pro Rettungswagen von durchschnittlich 

20 % angenommen. Bei den Notarzteinsatzfahrzeugen wird ein durchschnittlicher Ausfallfaktor von 25 

% angenommen, da u.a. höhere Geschwindigkeiten gefahren werden sowie eine größere Laufleistung 

erbracht wird.  
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3.2.4.1 Berechnung der technischen Ausfallreserve  

Damit die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatz-

fahrzeug und einem Intensivtransportwagen gewährleistet werden kann, muss mit einem Ausfallfaktor 

von durchschnittlich 20 % bei einem Rettungswagen und mit 25 % bei einem Notarzteinsatzfahrzeug 

gerechnet werden. Nach dem vorliegenden Rettungsdienstbedarfsplan werden zukünftig im RDB Kreis 

Unna 31 Rettungswagen und sieben Notarzteinsatzfahrzeugen in fünf Rettungswachenbereichen vor-

gehalten. Somit ist der Bedarf an der technischen Ausfallsreserve pro Rettungswachenbereich zu be-

rechnen. Der Bedarf an technischer Ausfallreserve ist in der Tabelle 12 abgebildet.  
 
Tabelle 12 Übersicht über die technische Ausfallreserve 

Rettungswachen- 
bereich 

Anzahl vorgehaltener 
Rettungswagen 

Ergebnis nach  
Ausfallfaktor 

vorzuhaltende techni-
scher Ausfallreserve 

RWB Lünen 9 RTW / 1 ITW / 2 NEF 1,8 RTW / 0,2 ITW / 0,5 NEF 3 RTW / 1 ITW / 1 NEF 

RW Werne 2 RTW / 1 NEF 0,4 RTW / 0,25 NEF 1 RTW / i.v.m Kamen 

RWB Kamen 8 RTW / 1 NEF 1,6 RTW / 0,25 NEF 3 RTW / 1 NEF 

RWB Unna 9 RTW / 2 NEF 1,8 RTW / 0,5 NEF 4 RTW / 1 NEF 

RW Schwerte 3 RTW / 1 NEF 0,6 RTW / 0,25 NEF 1 RTW / 1 NEF 

Gesamt 31 RTW 6,2 RTW / 1,75 NEF 12 RTW / 1 ITW / 4 NEF 

 

An den Rettungswachen Werne und Kamen kann ein gemeinsames Reserve-NEF genutzt werden. Dies 

ergibt sich aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Städte. Die Stadt Schwerte benötigt ein eigenes 
Reserve NEF, da die Entfernung zu anderen Rettungswachen deutlich länger ist. 

3.2.4.2 Fazit der technische Ausfallreserve 

Nach der Berechnung der technischen Ausfallreserve ist der Bestand von Reserve-RTW von sieben 

Rettungswagen auf zwölf Rettungswagen zu erhöhen. Die Anzahl der Reserve-NEF ist gleichbleibend 

bei vier zu behalten. Die Anzahl der benötigten Reserve-Intensivfahrzeuge ist gleichbleibend. Die An-

zahl der Reserve RTW ist höher als berechnet, dies dient dazu um die Regel-Desinfektion durchzufüh-

ren ohne einen Rettungswagen für die Zeit außer Dienst zu setzten. Darüber hinaus kann die erhöhte 
Vorhaltung der Reserve RTW dazu genutzt werden, um die Einsatzfähigkeit des Krankentransportes zu 

gewährleisten. Die erhöhte Vorhaltung wird an den Standorten Unna und Lünen vorgehalten. 

 

Die technische Ausfallreserve sollte aus abgeschriebenen, noch gut erhaltenen Fahrzeugen bestehen. 

Sie müssen allen Leistungserbringern im RDB Kreis Unna, unabhängig vom Standort des Fahrzeugs, 

bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Die Reservefahrzeuge sollten in geschützten, überdachten 

und frostfreien Bereichen mit Lademöglichkeit untergestellt werden. Sie sind komplett mit technischem 

und medizinischem Gerät auszustatten. 

3.3 Krankenhäuser im Kreis Unna 
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Für die Aufnahme von Patienten stehen im Kreis Unna insgesamt acht Krankenhäuser zur Verfügung. 

Gemäß der Reform der Notfallversorgung stehen allerdings nur sieben Krankenhäuser zur Aufnahme 

von Notfallpatienten zur Verfügung (Versorgungsstufen). Die folgende Tabelle 13 zeigt alle Kranken-

häuser mit der jeweiligen Versorgungsstufe und Bettenkapazität im Kreis auf. 

 
Tabelle 13 Krankenhäuser im RDB Kreis Unna 

Abk. Name Status Versor-
gungsstufe 

Kapazität  
(Betten) 

Trauma-
zentrum 
n. DGU 

K1 
Klinik am Park im Klinikum Westfalen, 
Brechtener Straße 59, 44536 Lünen-
Brambauer 

Akutver-
sorger Stufe 1 160 - 

K 2 
Katholisches Klinikum Lünen/Werne 
GmbH, St. Marien-Hospital,  
Altstadtstr. 23, 44534 Lünen 

Akutver-
sorger Stufe 3 590 regional 

K 3 
Katholisches Klinikum Lünen/Werne 
GmbH, St, Christophorus Krankenhaus, 
Am See 1, 59368 Werne 

Akutver-
sorger Stufe 1 216 - 

K 4 Hellmig-Krankenhaus im Klinikum West-
falen, Nordstraße 34, 59174 Kamen 

Akutver-
sorger Stufe 1 207 - 

K 6 Evangelisches Krankenhaus Unna 
Holbeinstraße 10, 59423 Unna 

Akutver-
sorger Stufe 1 324 lokal 

K 7 Katharinen-Hospital Unna, Obere-Huse-
mann-Straße 2, 59423 Unna 

Akutver-
sorger Stufe 2 340 - 

K 8 Marienkrankenhaus Goethestr.,  
Goethestraße 19, 59238 Schwerte 

Akutver-
sorger Stufe 1 274 - 

K 9 Marienkrankenhaus Schützenstr.,  
Schützenstraße 9, 59238 Schwerte - keine 125 - 

 

Insgesamt stehen im Kreis Unna rund 2.240 Betten in den Krankenhäusern zur Verfügung. Alle Kran-

kenhäuser mit einer Versorgungsstufe nehmen an der Notfallversorgung teil. Darüber hinaus verfügen 
unterschiedliche Krankenhäuser über bedeutsame Spezialeinrichtungen, welche für den Rettungs-

dienst relevant sind. 

• zwei Herzkatheterlabore mit einer 24-stündigen Einsatzbereitschaft und Telemetrieoption für 

den Rettungsdienst (12-Kanal EKG) 

• zwei zertifizierte Stroke Units 

• zwei Traumzentren gemäß DGU 

 

Die Leitstelle führt gemäß § 8 Abs. 3 RettG NRW mit Hilfe von IG NRW einen Nachweis über die Ver-

sorgungs- und Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser. Die grundsätzliche Versorgungspflicht der 

Krankenhäuser nach § 2 Abs. 1 KHGG NRW bleibt davon unberührt. Die Zuweisung der Krankenhäuser 
in Notfallaufnahmebereiche gemäß § 11 Abs. 1 RettG NRW wird im Kapitel 3.4.4 beschrieben. 

 

 

3.3.1 Krankenhäuser außerhalb des Kreises Unna 



 

Kapitel 3 „Infrastruktur des Rettungsdienstes im Kreis Unna“ 
 

 

36 

Durch die Lage des Kreises Unna am Rande der Metropole Ruhr bieten die umliegende Städte und 

Kreise eine weitere optimale Infrastruktur an Krankenhäusern. Durch spezielle Kliniken und Großver-

sorgungszentren können in kurzer Zeit weitere Versorgungseinrichtungen erreicht werden. Zu den spe-

ziellen Kliniken gehören u.a. 

• LWL Kliniken in Dortmund – Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik  

• Klinikum Dortmund – Maximalversorger / überregionales Traumazentrum gemäß DGU 

• Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln 

• Evangelisches Krankenhaus – Kinder- und Jugendklinik Hamm 

• LWL-Universitätsklinik Hamm - Fachkliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

3.4 Organisation des Rettungsdienstes 

Im folgenden Kapitel geht es um die Organisation des Rettungsdienstes im RDB Kreis Unna. Dazu 

werden die Besonderheiten bei Großveranstaltungen, besondere Einsatzlagen sowie verschiedene Ein-

satzstrategien beschrieben. 

3.4.1 Einsatzstrategie im Rettungsdienst 

Im RDB Kreis Unna wird zum aktuellen Zeitpunkt ein Mehrzweckfahrzeugsystem eingesetzt. Das be-

deutet, dass ein Rettungswagen mit einem zusätzlichen Tragestuhl ausgestattet ist. Ein Mehrzweck-

fahrzeug wird überwiegend im Krankentransport eingesetzt und soll in Spitzenzeiten in der Notfallret-

tung eingesetzt werden. Dies wurde umfangreich in der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfs-

planes festgelegt. Neben den Mehrzweckfahrzeugen werden weitere Rettungswagen und Kranken-

transportfahrzeuge vorgehalten. 
 

Die Analyse des Einsatzgeschehens 2018, die im Kapitel 4 stattfindet, hat gezeigt, dass rund 19 % 

weniger Krankentransporte im RDB Kreis Unna zu verzeichnen sind. Darüber hinaus ist eine massive 

Steigerung im Bereich der Notfallrettung festzustellen. Die Ursache für die verminderten Krankentrans-

porte kann nicht abschließend geklärt werden. Als eine mögliche Ursache ist das vorhandene Mehr-

zweckfahrzeugsystem im RDB Kreis Unna zu benennen. In der Analyse des Tagesverlaufes von Kran-

kentransport sowie der vorhandenen Notfalleinsätze ist grundsätzlich festzustellen, dass in der Zeit von 

07:00 bis 23:00 Uhr ein konstant hohes Niveau an Notfalleinsätzen sowie Krankentransport vorliegt. 
Aufgrund des Mehrzweckfahrzeugsystems werden im RDB Kreis Unna nur zwei reine Krankentrans-

portfahrzeuge vorgehalten. Darüber hinaus stehen an verschiedenen Rettungswachen Mehrzweckfahr-

zeuge. Diese können nur zum Krankentransport eingesetzt werden, wenn der ebenfalls vorhandene 

Rettungswagen am Wachstandort ist. Falls dies nicht beachtet wird, kommt es häufig zu einer Disposi-

tion eines anderen Rettungsmittel aus einem anderen Versorgungsbereich. Dies hat zur Konsequenz, 

dass die Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann und es zu einer geringen Termintreue im Kranken-

transportbereich kommt. Aufgrund von bestehenden Terminen bei Ärzten oder Behandlungseinrichtun-
gen ist eine Einhaltung der „Soll-Eintreff-Zeiten“ dringend notwendig. Eine geringe Termintreue zeigt, 

dass die vorgegeben Eintreffzeiten nicht eingehalten werden. Die Termintreue ist ein Qualitätsmerkmal 

des Krankentransportes.  
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3.4.1.1 Zukünftige Einsatzstrategie 

Um in Zukunft die Termintreue sowie die Hilfsfrist im RDB Kreis Unna zu verbessern, muss neben der 

bedarfsgerechten Ausstattung der Rettungswachen die Einsatzstrategie überarbeitet werden. Die Ana-

lyse im Kapitel 4 zeigt, dass im Tagesverlauf ein hoher Bedarf an Rettungswagen sowie Krankentrans-

portfahrzeugen vorhanden ist. In Zukunft muss es eine Trennung zwischen der Notfallrettung mit einem 

Rettungswagen und dem Krankentransport mit einem Krankentransportwagen geben. Das zum jetzigen 

Zeitpunkt angewandte Mehrzweckfahrzeugsystem soll es in Zukunft nicht mehr geben. Die vorliegende 

4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes sieht vor, dass die vorhandenen Rettungswachen 
bedarfsgerecht mit Rettungswagen ausgestattet werden. Darüber hinaus wird im RDB Kreis Unna eine 

ausreichende Anzahl an Krankentransportfahrzeugen zukünftig vorgehalten, um die anfallenden Kran-

kentransporte zeitgerecht bedienen zu können.  

 

Eine Trennung der beiden Systeme besagt nicht, dass in Zukunft keine Rettungswagen mehr Kranken-

transporte fahren dürfen. Rettungswagen können weiterhin zur Spitzbedarfsabdeckung im Kranken-

transport eingesetzt werden. Dies geschieht aber erst dann, wenn keine weiteren Krankentransportfahr-

zeuge im RDB Kreis Unna vorhanden sind. Darüber hinaus kann dies nur an Rettungswachen durch-
geführt werden, wenn mindestens zwei Rettungswagen am Standort verfügbar sind. Wenn diese Be-

dingung erfüllt ist, kann ein Rettungswagen einen innerstädtischen Kurztransport im Krankentransport 

durchführen. Fernfahrten oder Verlegungen in benachbarte RDB sind nicht zulässig. 

3.4.1.2 Nächste-Fahrzeug-Strategie 

In der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurden bereits verschiedene Einsatzstrate-

gien vorgestellt und mit Modellen beschrieben. In den kommenden Jahren muss das bestehende Ein-

satzleitsystem der Leitstelle Unna erneuert werden. Bei der Neuanschaffung wird auch die Einsatzstra-
tegie eine wichtige Rolle spielen. Bei der Beschaffung wird intensiv diskutiert werden müssen, ob mit 

dem neuen Einsatzleitsystem eine „Nächste-Fahrzeug-Strategie“ und „GPS Disposition“ möglich ist. 

Dies setzt voraus, dass auch die bestehenden Rettungswagen mit einer entsprechenden Technik aus-

gestattet werden. 

 

Die „Nächste-Fahrzeug-Strategie“ ermöglicht, dass ein Rettungswagen, der sich am nächsten am Ein-

satzort befindet, disponiert wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird dies manuell durchgeführt bzw. es wird die 

zuständige Rettungswache disponiert. Eine derzeitige Einführung dieser Einsatzstrategie ist nicht mög-
lich, da das Einsatzleitsystem sowie die einzelnen Fahrzeuge die technische Vorrausetzung noch nicht 

erfüllen. 

3.4.1.3 Bereichsabdeckung 

Im Tages- oder Nachtverlauf kann es vorkommen, dass einzelne Rettungsdienstbereiche einen hohen 

Bedarf an rettungsdienstlicher Versorgung haben. Das kann dazu führen, dass die dienstplanmäßig 

vorgehaltenen Rettungsmittel in dem Versorgungsbereich nicht ausreichend sind. Weitere Rettungsmit-

tel müssen von weiter entfernten Rettungswachen in das Einsatzgebiet fahren. In einem solchen Fall 
kann die Hilfsfrist nicht eingehalten werden.  
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Sollte ein Versorgungsgebiet längerfristig keinen Rettungswagen mehr zur Verfügung haben, wird durch 

die Leitstelle eine Bereichsabdeckung „RD-Bereitstellung“ durchgeführt. Dafür wird ein Rettungswagen 

einer anderen Rettungswache, die noch ausreichend besetzt ist, in das verwaiste Versorgungsgebiet 

entsandt. Der Rettungswagen führt die Bereichsabdeckung durch und sichert so die Einhaltung der 

Hilfsfrist. 

3.4.2 Rettungsdienstliche und notärztliche Versorgung der Randbereiche 

Die flächendeckende Abdeckung des RDB Kreis Unna wird durch die bestehenden und zukünftigen 
Rettungswachen sichergestellt. An den Rettungswachen werden bedarfsgerechte Rettungswagen vor-

gehalten. Sollte die Anzahl des rettungsdienstlichen Hilfeersuchens den Bedarf an der Rettungswache 

übersteigen, kann in den Randbereichen auf andere Rettungsdienstbereiche außerhalb des RDB Kreis 

Unna zurückgegriffen werden. Die folgende Übersicht zeigt die weiteren RDB außerhalb des Kreises 

Unna. 

 im Nordwesten ............................................................................... RDB Kreis Recklinghausen 

 im Norden ...................................................................................... RDB Kreis Coesfeld 

 im Nordosten .................................................................................. RDB Stadt Hamm 

 im Süden ........................................................................................ RDB Märkischer Kreis 
  RDB Stadt Hagen 

 im Westen ...................................................................................... RDB Stadt Dortmund 

  RDB Kreis Recklinghausen 

 im Osten ........................................................................................ RDB Kreis Soest 

 

Die notärztliche Versorgung im Randbereich wird im Stadtgebiet Fröndenberg/Ruhr durch das NEF Wi-

ckede sichergestellt. Dies ist in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Frönden-

berg/Ruhr, der Stadt Unna, dem Kreis Soest und dem Kreis Unna geregelt. Wie bereits im Kapitel 3.2.1.9 

beschrieben, befindet sich das NEF Wickede in einer Trägerschaft mit verschiedenen Städten und Krei-

sen. 
 

Durch die umliegenden Kreise und Städte ist die Versorgung in den Randbereichen auch bei gleichzeitig 

ablaufendem rettungsdienstlichen Hilfeersuchen innerhalb der Hilfsfrist gesichert. 

3.4.3 Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, Brand und Katastrophenschutz 

Die Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz hat ihren Standort im 

Gefahrenabwehrzentrum in der Florianstraße 5 in Unna. Sie ist dauerhaft besetzt und koordiniert als 

integrierte Leitstelle (ILS) sämtliche Einsätze der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Kreis Unna. 
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3.4.3.1 Aufgaben der Leitstelle 

Die Leitstelle Unna hat die Aufgabe, Hilfeersuchen aller Art aus der Bevölkerung und von anderen Stel-

len anzunehmen, zu verarbeiten, die erforderlichen Einsatzfahrzeuge zu alarmieren und an die Einsatz-

stelle zu führen. Während des Einsatzes übernimmt die Leitstelle Aufgaben zur Dokumentation des 

Einsatzverlaufs und unterstützt die Einsatzkräfte in organisatorischen und informationstechnischen Be-

reichen.  

Entsprechend § 28 Abs. 1 BHKG ist die Leitstelle Unna eine Integrierte Leitstelle für den Brandschutz, 

die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst. Neben den Aufgaben aus dem 
BHKG kommen der Leitstelle gemäß § 8 Abs. 1 RettG NRW die Lenkung der Einsätze im Rettungs-

dienst sowie gemäß § 8 Abs. 3 RettG NRW die Führung eines Nachweises über Versorgungskapazitä-

ten zu. Sie muss ständig besetzt und erreichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, 

den Feuerwehren sowie den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärzt-

lichen Notfalldienst zusammen. Den Ressourcennachweis der Kliniken im Kreis Unna führt die Leitstelle 

im Informationssystem Gefahrenabwehr des Landes Nordrhein-Westfalen (IG NRW). Die Kliniken mel-

den webbasiert die Ausschöpfung ihrer Versorgungskapazität innerhalb von IG NRW, so dass jederzeit 

nachvollzogen werden kann, welche Versorgungskapazitäten in welchen Krankenhäusern aktuell ver-
fügbar sind.  

 

Seit Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in 

der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr nimmt die Leitstelle Unna eine weitere Aufgabe als Taktisch-

Technische Betriebsstelle (TTB) wahr. Ihr obliegt somit nicht nur der First-Level-Support zur Unterstüt-

zung der eigenen Teilnehmer im Digitalfunk, sondern sie ist auch ständiges Bindeglied zur Autorisierten 

Stelle (AST) und leistet somit einen zentralen Beitrag zum Funktionserhalt einer der wesentlichen Kom-
munikationswege für Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes.  

 

Die Disponenten der Leitstelle Unna unterstützen während der Notrufabfrage den Anrufer z. B. durch 

telefonische Anleitung von Maßnahmen der Ersten Hilfe und der Reanimation. Sie wirken damit sowohl 

unmittelbar als auch mittelbar am Patienten. Der Großteil der Hilfeleistung ist zeitlich nicht disponibel.  

 

Notrufabfrage 
Die Leitstelle Unna nimmt die Hilfeersuchen über die aufgeschalteten Notrufleitungen (Notruf 112 Feu-
erwehr und Rettungsdienst) und Amtsleitungen sowie die Anforderungen für Krankentransporte aus 

dem Mobil- und Festnetz (Krankentransport 19222) entgegen. Die Leitstelle setzt die Rettungsmittel ein 

und koordiniert die Einsätze. Die Leitstelle Unna hat gemäß § 8 Abs. 1 RettG NRW die Aufgabe alle 

Einsätze des Rettungsdienstes zu lenken. Hierzu gehören: 

• Annahme von Hilfeersuchen 

• Zuordnung der Einsatzkräfte (Disposition) 

• Alarmierung der Einsatzkräfte 

• Durchführung der Telefonreanimation bzw. Angebot von Erste-Hilfe-Anweisungen an den Not-

rufenden 
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• Führung der Einsatzkräfte 

• Unterstützung der Einsatzkräfte 

Daneben alarmiert die Leitstelle Unna bei bestimmten Einsatzsituationen Ersthelfer (Mobile Retter). 

3.4.3.2 Personal in der Leitstelle 

In der Leitstelle sind derzeit grundsätzlich zwei Einsatzleitplätze für 24 Stunden besetzt. In der Zeit 
zwischen 7:00 und 22:00 Uhr wird ein dritter Einsatzleitplatz durch den Schichtführer für 12 Stunden 

zusätzlich besetzt. Der Schichtleiter ist neben seinen Leitungsaufgaben voll in die Notrufabfrage und 

Einsatzdisposition eingebunden. 

 

Somit ist sichergestellt, dass rund um die Uhr mindestens fünf Disponenten anwesend sind. Durch im 

Bereitschaftsdienst befindliche Disponenten kann die Leitstelle flexibel bei auftretenden Spitzenlasten 

oder größeren Einsätzen sofort personell aufgestockt werden (Erstverstärkungsfunktionen). 

Bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen (z. B. Großbrand, Sturmereignisse, Massenanfall von Verletz-
ten) kann es erforderlich sein, weitere Einsatzleitplätze zu besetzen. Eine Personalverstärkung wird 

durch die Alarmierung dienstfreier Kräfte über digitale Meldeempfänger bzw. Handyalarm möglich.  

 

Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze beauftragte Personen müssen derzeit mindestens die 

Qualifikation Rettungsassistent oder Rettungsassistentin besitzen. Die zukünftigen rettungsdienstlichen 

Qualitätsanforderungen an Leitstellendisponenten werden derzeit auf Landesebene erarbeitet. Nach 

BHKG müssen Leitstellenmitarbeiter über eine feuerwehrtechnische Gruppenführerqualifikation und 
eine ergänzende Ausbildung zum Leitstellendisponenten oder Leitstellendisponentin verfügen.  

 

Die Disponenten der Leitstelle werden im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen sachbezogen fort-

gebildet.  

3.4.3.3 Ausstattung der Leitstelle 

Die technische Ausstattung der Leitstelle umfasst acht vollwertige Einsatzleitplätze. Des Weiteren wer-

den fünf Überlaufplätze für die Bearbeitung von Großeinsatzlagen und Katastrophen vorgehalten. Tech-

nisch können bis zu 13 Notrufleitungen zeitgleich abgefragt werden. Die Disposition und Alarmierung 
erfolgt rechnergestützt. Die Leitstelle Unna arbeitet mit dem Einsatzleitsystem Celios 6 der Firma CKS, 

Meppen, zur Durchführung der Einsatzeröffnung, Alarmierung und Dokumentation.  

 

Die Alarmierung Einsatzkräfte erfolgt über Digitalalarmgeber von Swissphone. Der Funkverkehr wird 

ausschließlich über das Tetra Digitalfunknetz des Bundes abgewickelt. Es wird eine digitalisierte Lang-

zeitdokumentationsanlage vorgehalten. Die Leitstelle verfügt über eine unabhängige Notstromversor-

gung.  

Gemäß § 28 Abs. 1 BHKG müssen Maßnahmen ergriffen werden, die eine Aufgabenerfüllung auch bei 
Ausfall gewährleisten. Sämtliche Systeme sind daher redundant ausgeführt und bieten so eine hohe 

Ausfallsicherheit. Als technische und räumliche Rückfallebene mit reduzierter Ausstattung (Notfallbe-

trieb) dient die Feuerwehreinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Lünen, Kupferstraße 60, 44532 Lünen. 
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Die Feuerwehreinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Lünen wird 24/7 durch einen Feuerwehrmann be-

setzt. Dort werden die Feuerwehreinsätze von Lünen im Regelbetrieb koordiniert und dokumentiert. Im 

Bedarfsfall kann der Mitarbeiter in die Rolle des Leitstellendisponenten wechseln und sofort weitere 

Kollegen zur Unterstützung herbeirufen. Es können zeitnah bis zu insgesamt vier Einsatzleitplätze durch 

die Berufsfeuerwehr Lünen in Betrieb genommen werden, bis sie durch die Mitarbeiter der Leitstelle 

abgelöst werden. Die Tabelle 14 zeigt die aktuellen Leitstellentechnik und die Redundanzsysteme. 

 
Tabelle 14 Aktuelle Einsatzleittechnik inkl. der Redundanzsystem der Leitstelle Unna 

Kerntechnik  
Standort Florianstr. 5, Unna 

Redundanz 
Standort Florianstr. 5, Unna und Kupferstr. 60, Lü-
nen 

Einsatzleitsystem: CKS Celios 6 Abgesicherte Multi-Server Struktur, Notserver 
Kommunikationssystem: Eurofunk Sel-
kom 

Vollredundante Systeme an beiden Standorten 

Digitalfunkschnittstelle: Leitstellenstecker 
per Glasfaseranbindung, Richtfunk und 
Luftschnittstelle 

Anbindung per Luftschnittstelle am Standort Lünen 

Elektrische Leitstellenversorgung USV, Generatorbetrieb an beiden Standorten 
Elektrische Einsatzzentralenversorgung Lünen 

Digitale Alarmierung: Swissphone Redundant ausgeführte digitale Alarmgeber an mehre-
ren Standorten, Wachenalarm ELA 

 

Derzeit sind bestimmte Funktionalitäten der Leitstellenanbindung an das Digitalfunknetz nicht in vollem 

Umfang nutzbar. Dies liegt am derzeitigen Versionsstand des Einsatzleitsystems und des Kommunika-

tionssystems. Es wird beabsichtigt 2020 mit den Planungen und der Ausschreibung für ein neues Ein-

satzleitsystem und Kommunikationssystem zu beginnen.  

3.4.4 Notfallaufnahmebereich der Krankenhäuser 

Im Kapitel 3.3 sind die Krankenhäuser im RDB Kreis Unna beschrieben. In der Beschreibung wurden 
auch die derzeitig vergebenen Versorgungsstufen gemäß GBA Beschluss beschrieben. Gemäß § 10 

KHG NRW sind die Krankenhäuser entsprechend ihrer Aufgabenstellung nach dem Bescheid nach § 

18 zur Zusammenarbeit untereinander und mit den niedergelassenen Ärzten, dem öffentlichen Gesund-

heitsdienst, dem Rettungsdienst und den für die Bewältigung von Großschadensereignissen zuständi-

gen Behörden verpflichtet, über die Zusammenarbeit Vereinbarungen zu treffen.  

Nach § 11 Abs. 1 RettG NRW wurde zwischen dem Träger des Rettungsdienstes und den Krankenhäu-

sern der Notfallaufnahmebereich einvernehmlich festgelegt. Die Notfallaufnahmebereiche im Rettungs-

dienst wurden unter Berücksichtigung der vorhandenen Fachabteilungen festgelegt. Es wird grundsätz-
lich das nächstgelegene geeignete Krankenhaus in Anspruch genommen. 

Die folgende Tabelle 15 zeigt das jeweilige Krankenhaus mit dem zuständigen Notaufnahmebereich.  
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Tabelle 15 Notfallaufnahmebereich der Krankenhäuser 

Abk. Name Notfallaufnahmebereich für… 

K1 Klinik am Park im Klinikum Westfalen, Brechtener 
Straße 59, 44536 Lünen-Brambauer die Städte Lünen und Selm 

K 2 Katholisches Klinikum Lünen/Werne GmbH, St. Ma-
rien-Hospital, Altstadtstr. 23, 44534 Lünen die Städte Lünen und Selm 

K 3 Katholisches Klinikum Lünen/Werne GmbH, St, Chris-
tophorus Krankenhaus, Am See 1, 59368 Werne die Stadt Werne  

K 4 Hellmig-Krankenhaus im Klinikum Westfalen,  
Nordstraße 34, 59174 Kamen 

die Städte Bergkamen, Kamen 
und die Gemeinde Bönen 

K 6 Evangelisches Krankenhaus Unna 
Holbeinstraße 10, 59423 Unna 

die Städte Unna, Frönden-
berg/Ruhr und die Gemeinde 
Holzwickede 

K 7 Katharinen-Hospital Unna,  
Obere-Husemann-Straße 2, 59423 Unna 

die Städte Unna, Frönden-
berg/Ruhr und die Gemeinde 
Holzwickede 

K 8 Marienkrankenhaus Goethestr.,  
Goethestraße 19, 59238 Schwerte die Stadt Schwerte 

K 9 Marienkrankenhaus Schützenstr.,  
Schützenstraße 9, 59238 Schwerte 

keine – da keine Versorgungs-
stufe vorhanden ist 

 

3.4.5 Sonderbedarf des Rettungsdienstes 

Der Sonderbedarf Rettungsdienst wird im Kreis Unna primär durch den Rettungsdienstzug gestellt. Die-

ser kann für verschiedene Einsatzlagen oder Einsätze in den Dienst genommen werden. Hierzu zählen 

im Wesentlichen  

• länger anhaltende Unterdeckungen im regulären Rettungsdienst, 

• Räumungen und Evakuierungen, 

• Einsätze mit einer Vielzahl von Verletzten bis hin zum Massenanfall von Verletzten (ManV) und  

• Einsätze im Rahmen der Landeskonzepte NRW. 

Die ersten zwei genannten Einsatzarten verzeichnen einen stetigen Anstieg. Einsätze im Rahmen des 
ManV Konzept bleiben weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Der Rettungsdienstzug nimmt regelmäßig 

als Sonderbedarf an Übungen teil. Großveranstaltungen werden im Regelfall nicht vom Rettungsdienst-

zug abgedeckt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch während einer Großveranstaltung zusätzliche Ret-

tungsmittel über den Sonderbedarf abrufbereit sind. Für nicht planbare Einsatzlagen müssen die RTW 

des Sonderbedarfs mit Personal innerhalb eines Zeitkorridors von 30 – 60 Minuten zur Verfügung ste-

hen.  
Bei geplanten Großveranstaltungen nehmen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der verschiedenen Hilfs-
organisationen die Aufgabe des Sonderbedarfes für den Rettungsdienst wahr. Sollte die Großveranstal-

tung einen Bedarf an rettungsdienstlicher Absicherung aufweisen, wird neben der Beauftragung der 

sanitätsdienstlichen Absicherung die Hilfsorganisation mit der Gestellung des Sonderbedarfes Ret-

tungsdienst beauftragt. Die Beauftragung erfolgt durch den Träger des Rettungsdienstes. Die fachliche 

Aufsicht der Einheiten führt der Träger des Rettungsdienstes oder der zuständige Träger der Rettungs-

wache. 

Für die Aufgaben des Sonderbedarfes setzen die verschiedenen Hilfsorganisationen eigene 
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Rettungsmittel mit eigenem medizinischem Equipment und qualifizierten Personal gemäß den Vorga-

ben des Trägers des Rettungsdienstes ein. Der Rettungsdienstzug wird als Sonderbedarf des Kreis 

Unna als Regie-Einheit geführt.  

3.4.6 Sanitäts- und Rettungsdienst bei Großveranstaltungen 

Die sanitäts- und rettungsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen bekommt seit Jahren eine 

wachsende Bedeutung. Im Kapitel 2.4.2 wurden die größten Veranstaltungen im Kreis Unna beschrie-

ben. Die Veranstaltungen nehmen seit Jahren an Besucherzahlen und Attraktionen zu. Dabei werden 

auch immer mehr risikogeneigte Veranstaltungen durchgeführt.  
 

Durch den „Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommu-

nale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien“ ist 

festgelegt, dass bei Veranstaltungen, die von diesem Orientierungsrahmen erfasst werden, der Träger 

des Rettungsdienstes bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung zu beteiligen ist. Die beschrie-

benen Veranstaltungen fallen unter den Orientierungsrahmen. Darüber hinaus fallen viele Veranstaltun-

gen im engeren Sinne nicht unter den Orientierungsrahmen, sie werden durch die Genehmigungsbe-

hörden allerdings oftmals in Anlehnung an den Orientierungsrahmen behandelt. Somit kommt es auch 
für kleinere Veranstaltungen häufiger zu einer intensiven Einbindung. Die Einbindung erfolgt in enger 

Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde, welche die Sicherheitskonzepte abschließend prüft. In den 

vergangenen Jahren hat sich bewährt, dass die Kreis-Polizeibehörden, der vorbeugende Brandschutz 

und das Sachgebiet Bevölkerungsschutz die Sicherheitskonzepte gemeinsam prüfen und eine Stellung-

nahme abgeben. 

 

Der Träger des Rettungsdienstes nimmt hierbei drei Aufgaben wahr: 
 

• Unterstützung bei der Bemessung des Sanitätsdienstes 
Der Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen deckt alle medizinischen Komponenten innerhalb des 

Bereiches der Veranstaltung ab. Der Träger des Rettungsdienstes unterstützt die zuständige Ord-

nungsbehörde bei der Bemessung des Sanitätsdienstes, welcher Teil der ordnungsbehördlichen 

Genehmigung der Veranstaltung ist. Der Veranstalter legt den Dienstleister für den Sanitätsdienst 
selbst fest. Abschließend prüft der Träger des Rettungsdienstes die erstellte Bemessung des Sani-

tätsdienstes im Rahmen der Beurteilung des Sicherheitskonzeptes.  
 

• Einsatzplanung Rettungsdienst 
Die Erweiterung des Rettungsdienstes aus Anlass von Großveranstaltungen dient dem Zweck der 

Verstärkung des regulären Rettungsdienstes. Er deckt das zusätzliche Risiko aus dieser Veranstal-

tung ab, ergänzend zu dem regulären vorgehaltenen Grundbedarf. Dieser wird dann in Anspruch 
genommen, wenn ein Notfall vorliegt und der Transport eines Patienten indiziert ist. Vom Rettungs-

dienst bei Großveranstaltungen ist zu erwarten, dass er entsprechend der Leistungs- und Qualitäts-

merkmale des öffentlichen Rettungsdienstes ausgebildet und ausgerüstet ist. Daher sind auch im 
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Rettungsdienst bei Großveranstaltungen Kräfte und Einsatzmittel einzusetzen, die dem Träger des 

Rettungsdienstes unterstehen und dessen Organisation kennen. Die Einbindung des Trägers des 

Rettungsdienstes in die Bemessung des Sanitäts- und Rettungsdienstes für Großveranstaltung ist 

somit obligat. 

 

• Überprüfung der Sicherheitskonzepte 
Gemäß des Orientierungsrahmen für Großveranstaltungen sind Sicherheitskonzepte anzufertigen. 

Die Sicherheitskonzepte sind rechtzeitig vor den Veranstaltungen den Genehmigungsbehörden zur 

Prüfung vorzulegen. Der Träger des Rettungsdienstes prüft in Zusammenarbeit mit der Kreispoli-

zeibehörde und dem vorbeugenden Brandschutz die Sicherheitskonzepte. Anschließend gibt es 

eine entsprechende Stellungnahme. Eine frühzeitigte Einbindung aller beteiligter Behörden erleich-

tert das Genehmigungs- und Prüfungsverfahren erheblich. 

 

Das Zusammenwirken des Sanitätsdienstes mit dem öffentlichen Rettungsdienst ist veranstaltungsbe-
zogen zu beschreiben und als ordnungsbehördliche Forderung zu definieren. Hier sind neben der reinen 

Bemessung des Sanitätsdienstes besonders die Übergabepunkte der Patienten vom Sanitätsdienst an 

den Rettungsdienst zu definieren. 

3.4.7 Aufwachsende Einsatzlagen (ManV) im Rettungsdienst 

Der Kreis Unna birgt verschiedene Risikofaktoren, welche umfangreich im Kapitel 1.4.5 beschrieben 

sind. Bedingt durch die verschiedenen Risikofaktoren kommt es immer wieder vor, dass eine größere 

Anzahl an Personen versorgt oder nur betreut werden muss. Dies stellt den regulären Rettungsdienst 

vor Herausforderungen, da solche Ereignisse immer mit einem Ressourcenmangel einhergehen. Bei-
spiele aus den letzten Jahren belegen dies. Für ein solches aufwachendes oder entstehendes Scha-

densereignis trifft der Träger des Rettungsdienstes gemäß § 7 Abs. 4 RettG NRW Vorsorge. Hierfür 

wird seit dem Jahre 2006 ein Konzept zur Bewältigung eines „Massenanfalls an Verletzten oder Er-

krankten“ (ManV) vorgehalten. 

 

In den kommenden zwei Jahren soll das Konzept überarbeitet und an die heutige medizinisch-techni-

sche Entwicklung angepasst werden. Gerade in den letzten Jahren wurden Systeme entwickelt, die eine 
Bewältigung solcher Einsatzlagen optimieren. 

 

3.4.7.1 Überörtlicher Unterstützung bei einem Massenanfall von Verletzten (ÜManV-S) 

Der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen hat mit seinem Erlass vom Juli 2013 das Landeskonzept der 

überörtlichen Hilfe NRW -Sanitätsdienst und Betreuungsdienst- eingeführt. Zusätzlich zu den Landes-

konzepten können durch die jeweiligen RDB die Komponenten „ÜManV-S“ eingesetzt werden. Bei die-

ser Komponente handelt es sich um eine Soforthilfe einer benachbarten Gebietskörperschaft mit einer 

definierten Anzahl an Rettungsmittel aus dem Regelrettungsdienst. 
 

Bei Anforderung der ÜManV-S Komponente, stellt der Kreis Unna ein NEF / zwei RTW / ein KTW oder 
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ein RTW zur Verfügung. Die Fahrzeuge werden aus den Bereichen des Regelrettungsdienstes je nach 

Einsatzauslastung der RDB alarmiert und durch die Mitarbeiter der Kreisleitstelle an einem Sammel-

punkt zusammengeführt. 

Als Führungsfahrzeug dient das NEF. Die Einsatzkräfte werden durch die Leitstelle zum Umschalten 

auf den Funkkanal der anfordernden Leitstelle angewiesen. Die Transport- und Patientendaten werden 

nach Beendigung der überörtlichen Hilfe, in das Einsatzleitsystem der KLS Unna übernommen und sind 

somit dokumentiert. 

3.4.7.2 Landeskonzept – Sanitäts- und Betreuungsdienst 

Gemäß des Erlasses vom Juli 2013 über die Einführung der Landeskonzepte für den Sanitäts- und 

Betreuungsdienst hält der Kreis Unna verschiedene Einheiten vor. Die Einheiten werden aus den örtli-

chen Feuerwehren, den Hilfsorganisationen und den Regieeinheiten des Kreises gestellt.  

3.5 Sonderfunktionen im Rettungsdienst 

Im RDB Kreis Unna werden verschiedene Sonderfunktionen im Rettungsdienst vorgehalten. Einige die-

ser Funktionen sind seit mehreren Jahren im RDB Kreis Unna erfolgreich umgesetzt. 

3.5.1 Interhospitaltransporte 

Bei den Interhospitaltransporten werden Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus 

transportiert. Der Transport wird entweder mit einem Rettungswagen, einem Rettungswagen mit Not-
arztbegleitung oder durch einen Intensivtransportwagen durchgeführt. Im RDB Kreis Unna werden jähr-

lich rund 2.545 Patienten verlegt. Rund die Hälfte davon wird in notärztlicher Begleitung oder durch den 

vorgehaltenen Intensivtransportwagen durchgeführt. Der Intensivtransportwagen in Lünen verlegt jähr-

lich rund 400 intensivpflichtige Patienten in umliegende Krankenhäuser. Grundsätzlich sollen alle Arzt 

begleiteten Notfallverlegungen durch den vorhandenen Intensivtransportwagen durchgeführt werden. 

In Spitzabdeckung und aus Dringlichkeitsgründen können reguläre Rettungswagen mit einer notärztli-

chen Begleitung eingesetzt werden. 

 
Eine Verlegung mit einem Intensivtransportwagen geht auch immer mit einem hohen Bedarf an erwei-

terter medizinischer Ausstattung einher. Dies kann nicht durch den regulären Rettungsdienst erfolgen. 

Die speziellen Anforderungen an die Ausstattung, welche im Kapitel 3.2.3.1 beschrieben sind, können 

reguläre Rettungswagen nicht erfüllen. Bei Intensivtransporten benötigen die Patienten aufgrund der 

Schwere der Erkrankung neben der Ausstattung mit speziellem Gerät auch besonders ausgebildetes 

Personal. Hierbei müssen sowohl speziell geschulte Notfallsanitäter als auch intensivmedizinisch erfah-

rene Notärzte (Facharztstandard) eingesetzt werden, um den Transport fachgerecht durchführen zu 
können und Risiken für die – häufig instabilen – Patienten zu minimieren.  
 

Seit rund 10 Jahren wird der Intensivtransportwagen in Lünen vorgehalten. Die Berufsfeuerwehr Lünen 

besetzt das Fahrzeug mit entsprechendem nicht ärztlichem Personal. Die begleitenden Notärzte werden 

durch das Marien-Hospital gestellt. Der Intensivtransportwagen wird an Werktagen von 08:00 bis 20:00 

Uhr vorgehalten. Der Intensivtransportwagen wird nicht nur im RDB Kreis Unna eingesetzt. Er wird 
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immer häufiger von umliegenden Gebietskörperschaften sowie Krankenhäusern angefordert. 

 

Die vorgehaltenen Stunden des Intensivtransportwagens werden nicht in dem vorliegenden Rettungs-

dienstbedarfsplan neu bemessen. Vielmehr wird die derzeitige Einführung des Anforderungsfaxes für 

Intensivtransporte in dem Regierungsbezirk Arnsberg beobachtet. Eine Anpassung muss nach Auswer-

tung der Einsatzdaten aus den Anforderungsfaxen zentral erfolgen. 

 

Der Intensivtransportwagen kann nicht als NAW eingesetzt werden, da dieser nicht immer Arzt besetzt 
an der Rettungswache vorgehalten wird.  

3.5.2 Transport von Neugeborenen  

Im RDB Kreis Unna gibt es mehrere Krankenhäuser, die über einen Kreissaal und eine gynäkologische 

Station verfügen. Sollte bei einer spontanen Entbindung oder einer Sektio eine Komplikation auftreten, 

kommt es seit mehreren Jahren vor, dass die neugeborenen Kinder in eine spezielle Neonatologische 

Intensivstation verlegt werden müssen. Im RDB Kreis Unna verfügt kein Krankenhaus über eine ent-

sprechende Station zur Aufnahme von Neugeborenen, Säuglingen oder Kindern. In einem solchen Fall 

wird auf die umliegenden Klinken, siehe Kapitel 3.3.1, zurückgegriffen. 
 

Aus diesem Grund wird im RDB Kreis Unna kein entsprechendes Transportfahrzeug (Inkubator) vorge-

halten. Sollte ein Neugeborenes oder ein Säugling in eine Spezialklinik verlegt werden müssen, über-

nehmen diese Tätigkeit die umliegenden Gebietskörperschaften wie Dortmund oder Hamm. Die Anzahl 

der Transporte beläuft sich auf < 20 im Jahr.  

3.5.3 Dringender Transport medizinischer Güter 

Gemäß des § 2 Abs. 5 RettG NRW kann der Rettungsdienst Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären 
Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes 

lebensbedrohlich Verletzter oder Erkrankter dienen. 

 

Im RDB Kreis Unna übernehmen die verschiedenen Träger der Rettungswachen gelegentlich die Trans-

portaufgabe von Krankenhäusern. Transportaufträge, welche aus Krankenhäusern oder Einrichtungen 

bei der Leitstelle des Kreises Unna eingehen, werden ausschließlich an die Träger der Rettungswachen 

vergeben. Hierfür wird im Einsatzleitsystem ein extra Einsatzstichwort geführt.  

 
Im RDB Kreis Unna gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt keine bestehende Genehmigung für private Un-

ternehmen zur Durchführung von Notfall-Blut- bzw. Organtransporten, die unter Nutzung von Sonder- 

und Wegerechten (§§ 35 und 38 StVO) erfolgen müssen.  
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3.5.4 Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 

Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der Träger des Ret-

tungsdienstes gem. § 7 Abs. 4 RettG NRW Leitende Notärzte und regelt deren Einsatz. Im Einsatz 

können Leitende Notärzte den mitwirkenden Ärzten in medizinisch-organisatorischen Fragen Weisun-

gen erteilen. Der Kreis Unna unterhält eine LNA-Gruppe, die aus insgesamt acht Ärzten besteht. Dem 

Leitenden Notarzt steht ein Fahrzeug zur Verfügung, das er während seiner Dienstzeit bei sich führt. 

Der LNA wird im RDB Unna als selbstfahrender LNA vorgehalten. Im Falle eines Einsatzes fährt der 

LNA von seinem Aufenthaltsort direkt zu der Einsatzstelle. Der LNA kann zusätzlich als Spitzabdeckung 
als Notarzt eingesetzt werden. Der Einsatz des LNA regelt die Dienstanweisung für Leitende Notärzte 

im Kreis Unna. 

 

Der Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend zu den Leitenden Notärzten in ausreichendem Um-

fang Organisatorische Leiter Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Im Kreis Unna wird 

zum aktuellen Zeitpunkt der organisatorische Leiter Rettungsdienst durch vier Träger der Rettungswa-

chen gestellt. Einige der vorhandenen Rettungswachen haben personelle Probleme die Funktion zu 

jeder Zeit und an jedem Ort im Kreis Unna aufrecht zu halten. In Zukunft plant der Kreis Unna analog 
zu den Leitenden Notärzten auch den organisatorischen Leiter zentral durch den Träger des Rettungs-

dienstes sicherzustellen. Dafür wird eine Gruppe mit organisatorischen Leitern eingerichtet und entspre-

chend bestellt. Die Qualifikation der organisatorischen Leiter richtet sich nach Empfehlung der AGBF 

NRW vom September 2009. Der organisatorische Leiter wird mit einem Fahrzeug ausgestattet und fährt 

die Einsatzstellen analog zum LNA direkt an. Näheres regelt die Verfahrensanweisung für organisatori-

sche Leiter, welche in den kommenden Monaten erarbeitet wird. Die Neuregelung für den organisatori-

schen Leiters werden eng mit den Trägern der Rettungswachen abgestimmt. 

3.5.5 Luftrettung 

Gem. § 10 Abs. 2 RettG NRW bilden die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich 

eines Luftfahrzeuges eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des Luftfahrzeuges durch öffent-

lich-rechtliche Vereinbarung.  

 

Zum primären Versorgungsgebiet des am St.-Marien-Hospital Lünen stationierten Rettungshubschrau-

bers „Christoph 8“ zählen das nord-östliche Ruhrgebiet mit angrenzenden Teilen des Münster- und 

Sauerlandes, also die Kreise Coesfeld, Ennepe-Ruhr, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Recklin-
ghausen, Soest, Warendorf, Unna und die kreisfreien Städte Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm und 

Herne mit zusammen mehr als vier Millionen Einwohnern.  

 

Die Alarmierung und Einsatzlenkung erfolgen über die Leitstelle des Kreises Unna als Kernträger. 

„Christoph 8“ fliegt grundsätzlich nur bei ausreichendem Tageslicht unter Sichtflugbedingungen; die 

Einsatzzeit beginnt frühestens um 7:00 Uhr und endet mit Sonnenuntergang. 
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4 Analyse der rettungsdienstlichen Leistungen 

Um das Leistungsaufkommen vollständig auswerten und anschließend bewerten zu können, müssen 

folgende verschiedene Teilbereiche betrachtet und bewertet werden: 

• Einsatzaufkommen 

• Auslastung der Rettungswachen 

• Ausrück-, Übergabe- und Einsatzzeit  

4.1 Einsatzaufkommen 

Unter dem Einsatzaufkommen versteht man die Nachfrage an rettungsdienstlicher Leistung (Notfall-, 
Notarzteinsätze und Krankentransporte) in einem definierten Versorgungsbereich. Für die Rettungs-

dienstbedarfsplanung ist die Anzahl der Einsatzfahrten relevant, D.h., wie viele Rettungswagen sind 

notwendig, um die Anzahl der Patienten behandeln zu können. Im Kapitel 1.4.2 ist der Unterschied 

zwischen Einsätzen und Einsatzfahrten beschrieben worden. 

4.1.1 Auswertung der Nachfrage nach rettungsdienstlicher Versorgung 

Die Auswertung der rettungsdienstlichen Leistungen wird pro Kommune durchgeführt. Dabei sind die 

kommunalen Grenzen entscheidend und nicht der Versorgungsbereich der verschiedenen Rettungswa-
chen. Die Auswertung des Versorgungsbereiches einer Rettungswache findet in dem Kapitel 6 -Be-

darfsplan statt. 

Folgende Tabelle zeigt das Einsatzaufkommen in den Kommunen im RDB Kreis Unna: 
Tabelle 16 Einsatzaufkommen in den Kommunen in 2018 

Kommune Einsatzaufkommen in 2018 
Notfall KTP Notarzt Gesamt 

Stadt Selm 2.218 555 888 3.661 

Stadt Lünen 9.294 3.051 3.319 15.664 

Stadt Werne 2.809 856 1.001 4.666 

Stadt Bergkamen 4.691 1.212 1.844 7.747 

Gemeinde Bönen 1.665 450 593 2.708 

Stadt Kamen 4.281 1.260 1.724 7.265 

Kreisstadt Unna 6.870 2.651 2.821 12.342 

Gemeinde Holzwickede 1.485 428 578 2.491 

Stadt Fröndenberg/Ruhr 1.867 521 790 3.178 

Stadt Schwerte 4.816 1.758 1.920 8.494 

Gesamt Kreis Unna 39.996 12.745 15.480 68.221 
 

4.1.2 Zeitliche Verteilung der Nachfragen nach rettungsdienstlicher Leistung 

Die folgende Grafik zeigt die zeitliche Verteilung der rettungsdienstlichen Leistungen im Stundenintervall 
im Bemessungszeitraum. 
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Abbildung 7 Zeitliche Verteilung der rettungsdienstlichen Leistungen 

 

Die zeitliche Verteilung zeigt deutlich, dass im gesamten Tagesverlauf bis 22 Uhr ein hohes Einsatzauf-

kommen besteht. Lediglich in den Nachtstunden fällt das Einsatzaufkommen ab. 

 

4.1.3 Termintreue des Krankentransportes 

Die folgende Grafik zeigt die Termintreue des Krankentransportes im Halbstundenintervall im Bemes-

sungszeitraum. 

 
Abbildung 8 Termintreue des Krankentransportes 

 

In der Abbildung 8 ist deutlich zu erkennen, dass im gesamten Tagesverlauf der Erreichungsgrad der 

Termintreue gering ausfällt. Im Kapitel 1.4.3 ist beschrieben, dass im Krankentransport kein festge-
schriebener Erreichungsgrad existiert, allerdings sollte ein Krankentransport innerhalb von 30 min be-

dient werden. In der Grafik ist weiterhin zu erkennen, dass im Tagesverlauf die Termintreue abnimmt 

und erst wieder in den Nachtstunden zunimmt. Die lange Wartezeit auf einen Krankenwagen im 
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Tagesverlauf lässt sich mit der hohen Auslastung der Rettungswagen im Tagesverlauf erklären. Durch 

die vorgehaltenen Mehrzweckfahrzeuge werden diese überwiegend zur Notfallrettung eingesetzt und 

können nicht den Krankentransport termingerecht bedienen. In der Abbildung 7 ist die zeitliche Vertei-

lung der Notfallrettung zu erkennen. 

4.1.4 Bewertung der Nachfrage nach rettungsdienstlicher Leistung 

Das im Bewertungszeitraum durchgeführte Einsatzaufkommen ist in Tabelle 16 dargestellt und zeigt 

eine hohe Anzahl an rettungsdienstlicher Leistung in den verschiedenen Kommunen im RDB Kreis 

Unna. Der Rettungsdienstbedarfsplan 2017, der auf der Zahlenbasis vom 01.01.2015 – 31.12.2015 ba-
siert, zeigt deutlich geringere Zahlen.  

 

Das Einsatzaufkommen stellte sich 2015 wie folgt dar: 

 Notfälle     33.398 

 Notarzteinsätze    15.356 

 Krankentransporte   15.708 

 Gesamt    64.462 
 
Die Erhebung im Jahr 2015 fand in einem gleich großen und zeitlich identisch gelegenen Zeitraum statt. 

Der Vergleich zwischen den Jahren 2015 und 2018 zeigt eine Gesamtsteigerung von ca. 6 %. In der 

Notfallrettung ohne Notarzt ist eine Steigerung von rund 20 % sowie in der Notfallrettung mit Notarzt 

von rund 1 % zu verzeichnen. Im Krankentransport ist ein Rückgang der Zahlen von rund 19 % zu 

verzeichnen.  

 

Die aufgezeigte Steigerung des gesamten Einsatzaufkommens bewegt sich im normalen und bundes-
üblichen Durchschnitt des Rettungsdienstes. Die Anzahl der Notfalleinsätze mit und ohne Notarzt steigt 

weiter konstant an. Die Einsätze im Krankentransport gehen dagegen zurück. Die Verschiebung des 

Krankentransportes in die Notfallrettung ist ebenfalls im kompletten Bundesgebiet zu beobachten. Hier-

für sind verschiedene Ursachen zu nennen. Zum einen gibt es immer weniger Hausärzte, die einen 

entsprechenden Hausbesuch durchführen oder kurzfristig Termine zur Verfügung haben. Darüber hin-

aus ist in den Abend-/Nachtstunden nur der Kassenärztliche Vertretungsdienst oder die Notfallpraxen 

zu erreichen, wovon viele Patienten keinen Gebrauch machen. Vielmehr wird der Notruf 112 gewählt. 

In der strukturierten Notrufabfrage werden die Patienten zwar auf den Kassenärztlichen Vertretungs-
dienst hingewiesen bzw. verwiesen, aber dennoch kommt es zu einem erhöhten Einsatz des Rettungs-

dienstes für nicht Notfallpatienten. Oftmals lässt sich in der Notrufabfrage nicht genau differenzieren, ob 

ein seit längerem bestehendes medizinisches Problem vorliegt, oder ob ein akut neu aufgetretenes 

Problem dazu veranlasst hat den Notruf zu wählen. Im Zweifelsfall wird ein Rettungsmittel disponiert. 

Als ein weiterer Grund ist eine sehr geringe Termintreue im Krankentransport zu nennen. Ein geplanter, 

terminierter Krankentransport kann nicht zeitgerecht durchgeführt werden, da die vorhandenen Mehr-

zweckfahrzeuge in der Notfallrettung gebunden sind. Eine ausreichende Anzahl an Krankentransport-
fahrzeugen ist nicht vorhanden. Aufgrund der andauernden Transportwartezeit von bis zu 2-3 Stunden 

wird häufig der Notruf gewählt. In der Konsequenz wird ein Rettungsmittel der Notfallrettung entsandt.  
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In dem vorliegenden Rettungsdienstbedarfsplan wird das vorhandene Mehrzweckfahrzeugsystem um-

gestellt. In Zukunft werden ausreichend Krankentransportwagen vorgehalten, um die anfallenden Kran-

kentransporte termingerecht bedienen zu können. Die zukünftige Einsatzstrategie ist im Kapitel 3.4.1.1 

beschrieben. 

4.2 Auslastung der Rettungsmittel 

Die vorhandenen rettungsdienstlichen Leistungen werden von unterschiedlichen Rettungsmitteln im 

Kreis Unna bewältigt. Die Leitstelle disponiert das nächste Rettungsmittel der zuständigen Rettungswa-

che. Nach der Auswertung der Einsatzbelastung muss eine Bewertung erfolgen. Dabei muss beachtet 
werden, dass zur Aufrüstung bzw. Reinigung nach dem jeweiligen Einsatz ein Zeitzuschlag von 10 min 

pro Einsatz dazugerechnet wird. Diese Rüstzeit ist ein Durchschnittswert, welcher Rettungsdienst üblich 

ist. Die Auslastung der Rettungsmittel (RTW und ENF) ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 
Tabelle 17 Zusammenfassung der Auslastung der Rettungsmittel 

Standort vorgehaltenen Rettungsmittel (RM) Ø Auslastung 

Rettungswachen 

RW Selm 252 RM-Wochenstunden 26,48% 

RW Lünen 756 RM-Wochenstunden 41,39% 

RW Werne 276 RM-Wochenstunden 23,02% 

RW Bergkamen 336 RM-Wochenstunden 43,00% 

RW Kamen 336 RM-Wochenstunden 29,50% 

RW Bönen 168 RM-Wochenstunden 25,04% 

RW Unna 420 RM-Wochenstunden 38,00% 

RW Holzwickede 168 RM-Wochenstunden 38,26% 

RW Fröndenberg/Ruhr 168 RM-Wochenstunden 38,01% 

RW Schwerte 336 RM-Wochenstunden 39,00% 

Notarztstandorte 

NEF Lünen 168 RM-Wochenstunden 46,00% 

NEF Werne 168 RM-Wochenstunden 26,00% 

NEF Kamen 168 RM-Wochenstunden 42,00% 

NEF Unna 252 RM-Wochenstunden 38,00% 

NEF Schwerte 168 RM-Wochenstunden 26,00% 
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Die Auswertung zeigt deutlich, dass die einzelnen Rettungswachen eine hohe Auslastung haben. Je 

nachdem, wie viele Rettungsmittel an den Standorten vorgehalten werden, muss die Auslastung unter-

schiedlich interpretiert werden. Die Auslastung der Rettungsmittel ist für den Dienstablauf an den Ret-

tungswachen von großer Bedeutung. Eine zu hohe Auslastung gefährdet die Dienstplansicherheit der 

Rettungswachen. Anhand der Auslastung der Rettungsmittel wird durch die Träger der Rettungswachen 

die Schichtdauer festgelegt und überprüft. 

 

Bei fast allen Rettungswachen ist grundsätzlich festzustellen, dass der Einsatzverlauf ab 7:00 Uhr zu-
nimmt und ab 22:00 Uhr deutlich abfällt. Bei einzelnen Rettungswachen steigt ab 19:00 Uhr die Auslas-

tung noch einmal deutlich an. An den betroffenen Rettungswachen reduziert sich um 19:00 Uhr die 

Vorhaltung von Rettungsmitteln. Dass die Auslastung im Tagesverlauf höher ausfällt, ist im Rettungs-

dienst üblich. Die Auslastung in den Nachtstunden ist deutlich geringer, sie liegt allerdings bei einzelnen 

Rettungswachen weiterhin über 20 %. Grundsätzlich ist eine Auslastung zwischen 20 % und 30 % pro 

Rettungswache mit einer 24-Stunden-Rettungsmittelvorhaltung akzeptabel. Bei Rettungswachen mit ei-

nem zusätzlichen Rettungsmittel während der Tageszeit ist auch eine höhere Auslastung vertretbar. 

Auslastungen, die im oberen 20%-igen Bereich liegen, lassen Rückschlüsse auf eine Unterbesetzung 
der Rettungswache mit Rettungsmitteln zu und müssen intensiver geprüft werden. 

 

Die Auswertung der NEF-Standorte zeigt an den Standorten Lünen und Kamen eine deutlich zu hohe 

Auslastung der NEFs. Ursächlich hierfür ist die große Nachfrage an rettungsdienstlicher Versorgung mit 

einem Notarzt. Im Bewertungszeitraum sind in Lünen 3.319 Notarzteinsätze erforderlich gewesen. Auf-

grund der räumlichen Nähe des NEF Kamen ist dieser häufig in Lünen eingesetzt worden. Dies führte 

zu einer zu hohen Auslastung bei den NEF-Standorten. Eine Bedarfserhöhung der NEFs ist in Lünen 
dringend zu prüfen. 

 

Die weiteren Standorte Werne und Schwerte zeigen eine rettungsdienstlich übliche Auslastung. An den 

Notarztstandorten in Unna wird ein 24 Stunden-NEF vorgehalten sowie ein zusätzliches 12 Stunden-

NEF. Somit ist die Auslastung im Tagesverlauf als akzeptabel anzusehen.  

 

Eine Gesamtbetrachtung des Einsatzaufkommens, die Auslastung der Rettungsmittel sowie der Errei-

chungsgrad der Hilfsfrist, geben ein umfassendes Bild über die Erfordernisse möglicher zusätzlicher 
Rettungsmittel an den Wachstandorten im RDB Kreis Unna. 
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4.3 Parameter der Ausrück-, Übergabe- und Einsatzzeit 

Als wichtigster zeitlicher Parameter ist die Einsatzzeit der Rettungsmittel zu betrachten. Beginnend mit 

dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Freimelden über Funk (Status 1). In der Einsatzzeit steht das 

Rettungsmittel nicht für weitere Einsatzaufträge zur Verfügung. Die Einsatzzeit lässt sich in zwei wich-

tige Teilzeiten zerlegen. Die Ausrückzeit (Alarm bis Status 3) beträgt planerisch eine Minute und soll im 

Einsatzfall nicht überschritten werden. Eine längere Ausrückzeit geht zu Lasten der Hilfsfrist. Als weitere 

Teilzeit muss die Übergabe-Zeit (Status 8 bis Status 1) in einem Krankenhaus betrachtet werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die Ausrück- und Einsatzzeit in der Notfallrettung 
Tabelle 18 Durchschnittliche Ausrück- und Einsatzzeit in der Notfallrettung 

Rettungswachenbe-

reich 
Rettungswache Ø Ausrückzeit Ø Einsatzzeit 

Kamen  

Bergkamen 01:33 min 56:32 min 

Bönen 01:39 min 57:23 min 

Kamen-Mitte 01:34 min 52:18 min 

KH 4 Kamen (NEF) 02:26 min 43:42 min 

Lünen  

Selm 02:07 min 69:02 min 

Lünen-Mitte 01:50 min 59:36 min 

Lünen-Nord 01:42 min 57:56 min 

Lünen-Horstmar 01:34 min 62:03 min 

Lünen-Brambauer 01:50 min 58:42 min 

KH 2 Lünen (NEF) 02:45 min 55:25 min 

Werne  
Werne 01:52 min 55:36 min 

KH 3 Werne (NEF) 02:27 min 51:56 min 

Unna  

Unna-Nord 01:28 min 55:36 min 

Unna-Mitte 01:20 min 60:27 min 

Fröndenberg/Ruhr 01:37 min 67:27 min 

Holzwickede 01:18 min 62:37 min 

KH (NEF) 02:11 min 48:11 min 

Schwerte 
Schwerte 01:44 min 58:04 min 

KH 8 (NEF) 01:48 min 52:36 min 
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Tabelle 19 Durchschnittliche Ausrück- und Einsatzzeit im Krankentransport 

Rettungswachenbe-

reich 
Rettungswache Ø Ausrückzeit Ø Einsatzzeit 

Kamen 

Bergkamen 02:38 min 60:05 min 

Bönen 03:00 min 51:02 min 

Kamen-Mitte 03:03 min 59:15 min 

Lünen  

Selm 03:39 min 67:54 min 

Lünen-Mitte 02:47 min 69:36 min 

Lünen-Nord 02:39 min 57:53 min 

Lünen-Horstmar 02:56 min 60:24 min 

Lünen-Brambauer 02:59 min 48:56 min 

Werne  Werne 02:41 min 59:00 min 

Unna  

Unna-Nord 02:43 min 59:52 min 

Unna-Mitte 02:03 min 69:24 min 

Fröndenberg/Ruhr 02:07 min 62:38 min 

Holzwickede 01:57 min 58:07 min 

Schwerte  Schwerte 03:00 min 62:12 min 

 
Tabelle 20 Durchschnittliche Übergabe-Zeiten in der Notfallrettung in den Krankenhäusern im Kreis Unna  

Abk. Ort des Krankenhauses Name des Krankenhauses Ø Übergabe-Zeit 

K1 Lünen-Brambauer Klinik am Park im Klinikum Westfalen 23:02 min 

K2 Lünen Katholisches Klinikum Lünen/Werne 27:13 min 

K3 Werne Katholisches Klinikum Lünen/Werne 21:54 min 

K4 Kamen Hellming-Krankenhaus im Klinikum Westfalen 20:16 min 

K6 Unna Evangelisches Krankenhaus Unna 21:41 min 

K7 Unna Katharinen-Hospital Unna 23:13 min 

K8 Schwerte Marienkrankenhaus Goethestraße 22:25 min 

K9 Schwerte Marienkrankenhaus Schützenstraße 18:34 min 

 

Die Analyse der Ausrückzeit zeigt eine durchschnittliche Zeit von 1:56 Minuten in der Notfallrettung. Im 

Vergleich zum Rettungsdienstbedarfsplan 2017 bedeutet dies eine deutliche Verbesserung der Aus-

rückzeit in allen Rettungswachen. Die im Laufe des Jahres 2018 ergriffenen Maßnahmen zur Verbes-

serung der Ausrückzeit, die sowohl technischer als auch organisatorischer Natur waren, zeigen erste 
positive Entwicklungen. Die Analyse zeigt teilweise deutliche Unterschiede in den Rettungswachen. In 

einigen Rettungswachen ist eine hohe Ausrückzeit von über durchschnittlich zwei Minuten zu verzeich-

nen. Dies liegt u.a. an der räumlichen Struktur der jeweiligen Rettungswache. Die konstante Überwa-

chung der Ausrückzeit sowie eine weitere Optimierung in den Strukturen und Organisationen der Ret-

tungswachen muss erfolgen, um die Ausrückzeit auf ein planerisches Niveau von durchschnittlich einer 

Minute zu bringen. 
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Nach einer Analyse der Ausrückzeit von den Notarzt-Standorten ist eine deutlich erhöhte Ausrückzeit 

von durchschnittlich 2:21 Minuten festzustellen. Aufgrund der Organisation des Notarztdienstes und den 

langen Laufwegen in Krankenhäusern ist hier eine Optimierung der Ausrückzeit erforderlich. Die Aus-

rückzeit sollte in den kommenden Gesprächen mit den Krankenhäusern in den Notarzt-Versorgungsbe-

reich diskutiert werden. Auch im Bereich der Ausrückzeit von Notarztfahrzeugen muss eine Ziel-Zeit von 

einer Minute erreicht werden. 

 
Die Übergabe-Zeit in den Krankenhäusern des Kreises Unna liegt im Durchschnitt bei 23:22 min bei 

einer Verteilung zwischen 18 und 27 min. Mit Ausnahme des St.-Marien-Hospitals in Lünen liegt die 

Übergabe-Zeit bei rund 20 min. Aufgrund von langen Laufwegen im St.-Marien-Hospital Lünen kommt 

es dort zu einer langen Übergabe-Zeit. Planerisch muss eine Übergabe-Zeit von 20 min angestrebt 

werden, da andernfalls das Einsatzmittel länger am Krankenhaus gebunden ist und der Einsatzabwick-

lung nicht zur Verfügung steht. Neben organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. den digitalen Patienten-

protokollen, müssen strukturelle Maßnahmen in den Krankenhäusern die Übergabe von Patienten ver-

kürzen. Eine Optimierung ist hier anzustreben. Eine Auswertung der Krankenhäuser außerhalb des 
Kreises Unna ist nicht möglich, da die Einsatzmittel erst mit Erreichen der Kreisgrenze, die Leitstelle 

über den Status 1, die Einsatzbereitschaft signalisieren. 

 

Die ermittelten Daten aus dem Bewertungszeitraum zeigen im Bereich der Notfallrettung eine durch-

schnittliche Einsatzzeit von 56:06 min und liegen dabei im Bereich vom 45 bis 70 min. Die Einsatzzeiten 

sind als rettungsdienstüblich und plausibel zu bewerten. Die ermittelten durchschnittlichen Einsatzzeiten 

im Krankentransport von 64:59 min und im Bereich von 50 - 70 min können ebenfalls als plausibel und 
rettungsdienstlich üblich angesehen werden. Die Ausrückzeit des Krankentransportes ist mit durch-

schnittlich 2:40 min im angemessenen Bereich. 

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die aufgeführten Verbesserungen aus dem Rettungsdienstbe-

darfsplan 2017 umgesetzt wurden und positive Erfolge zu verzeichnen sind. Eine weitere Optimierung 

muss allerdings in allen Bereich erfolgen. 
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5 Analyse der flächendeckenden Versorgung  

Die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung durch den Rettungsdienst ist im § 6 Abs. 1 festge-

schrieben. Der Nachweis zur flächendeckenden Abdeckung wird über zwei Wege sichergestellt. Zum 
einen muss das Kreisgebiet planerisch zwischen 90 und 100 % innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden 

können. Der zweite Nachweis wird über die reale Auswertung des Einsatzgeschehens und die Hilfsfrist 

geführt. Der Erreichungsgrad muss dabei mindestens 90 % betragen. In den folgenden Kapiteln wird 

die planerische Abdeckung sowie die Auswertung der Hilfsfrist im RDB Kreis Unna dargestellt. 

5.1 Planerische Abdeckung des RDB Kreis Unna 

Um die planerische Abdeckung nachzuweisen, werden planerische Isochronen-Berechnungen pro Ret-

tungswachstandort durchgeführt. Isochrone sind Linien gleicher Zeit. Diese zeigen, welchen Bereich ein 

Rettungsmittel innerhalb einer bestimmten Zeit abdecken kann. Die Zeitvorgabe für die flächende-

ckende Abdeckung ergibt sich aus der Hilfsfrist im städtischen Bereich von 8 Minuten und im ländlichen 
Bereich von 12 Minuten. 

 

Die vorliegende Isochronen-Berechnung wurde durch die Firma Forplan GmbH – Forschungs- und Pla-

nungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H. aus Bonn durchgeführt. 

Die Isochronen sowie die weiteren prozentualen Abdeckungen wurden vom Fachbereich Geoinforma-

tion und Kataster des Kreises Unna berechnet und verarbeitet.  

 

Im Folgenden wird als erstes das vollständige Kreisgebiet mit den jeweiligen ländlichen und städtischen 
Gebieten dargestellt. Ebenfalls dargestellt sind die planerischen Isochronen des vollständigen Kreisge-

bietes. 

Legende: 
grüne Flächen = ländliches Gebiet 

rote Flächen = städtisches Gebiet 

orange Fläche = Isochronen-Abdeckung 
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Abbildung 9 Abdeckung 8 min-Isochrone Kreis Unna 

 
Abbildung 10 Abdeckung 12 min-Isochrone Kreis Unna 

 

Die Abbildung 9 zeigt die Abdeckung des Kreisgebietes innerhalb der 8-min-Hilfsfrist. Die Abbildung 10 

zeigt die Abdeckung des Kreisgebietes innerhalb der 12-min-Hilfsfrist. 

 

Die flächendeckende Versorgung wurde pro Kommune und Rettungswache analysiert. Die Analyse hat 
gezeigt, dass verschiedene defizitäre Gebiete im Kreis existieren. In der folgenden Tabelle 21 werden 

alle Rettungsdienstbereiche, sowie die defizitären Bereiche dargestellt. Anschließend werden die not-

wendigen Maßnahmen beschrieben.  
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Tabelle 21 Zusammenfassung und Bewertung der planerischen Abdeckung im Kreis Unna 

Ret-
tungs-
dienst-
bereich 

Ab-de-
ckung 

städtisch 

Ab-de-
ckung 

ländlich 
defizitäre Bereiche 
 innerhalb des Rettungs-
dienstbereiches 

Maßnahme / Bewertung 

Lünen 92 % 100 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

Selm 69,82 % 92,53 % Selm: nördlicher Teil von 
Selm 

Verlegung der Rettungswache Selm-
Bork in das Stadtgebiet der Stadt 
Selm. Alternativ muss eine weitere 
Rettungswache in Selm-Bork und 
Selm-Mitte geschaffen werden. 

Werne 98,04 % 99,87 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

Berg- 

kamen 60 % 96,19 % 
OT Rünthe komplett 
OT Oberaden im westli-
chen Bereich 

Einrichten einer Rettungswache im 
Westen von Bergkamen, so dass der 
OT Oberaden innerhalb der 8 min 
vollständig erreicht werden kann. 
Einrichten einer weiteren Rettungs-
wache im OT-Rünthe, so dass der OT 
ebenfalls innerhalb von 8 min er-
reicht werden kann. 

Bönen 97,58 % 99,68 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

Kamen 93 % 99,98 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

Kreisstadt 

Unna 97,74 % 83,35 % 
Unnaer Osten inkl. OT 
Unna-Hemmerde vollstän-
dig 

Einrichtung einer Rettungswache im 
östlichen Teil von Unna, so dass der 
Bereich Unna-Hemmerde innerhalb 
von 12 min planerisch erreicht wer-
den kann. 

Holz- 

wickede 
93,59 % 100 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

Frönden-

berg/Ruhr 
86,04 % 88,26 % 

städtisch: Wasserwerk 
und Stromberg 
 
ländlich: OT Altendorf und 
Teile vom OT Dellwig 

städtisch: keine bewohntes Gebiete, 
keine Maßnahmen notwendig 
 
ländlich: Versorgung der OT Alten-
dorf und Dellwig durch die RW Holz-
wickede – innerhalb der 12 min HF 

Schwerte 99,46 % 94,49 % keine Bereiche keine Maßnahme notwendig! 

 

Die Analyse der flächendeckenden Versorgung des Rettungsdienstes im Kreis Unna hat deutlich ge-

zeigt, dass einige städtische und ländliche Gebiete nicht innerhalb der planerischen Hilfsfristen erreicht 

werden können. Die planerischen 8 min.- bzw. 12 min.-Isochronen der jeweiligen Rettungswachstan-

dorte decken das Kreisgebiet nicht ausreichend ab.  
In der Stadt Selm wird das städtische Gebiet nur zu 69,82 % durch den Rettungswachstandort „Selm-

Bork“ abgedeckt. Der nördliche Teil von Selm-Mitte kann planerisch nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht 

werden.  

 

In der Stadt Bergkamen liegt die Abdeckung des städtischen Gebietes durch den Rettungswachstandort 

„Bergkamen“ bei 60 %. Der Stadtteil „Bergkamen-Rünthe“ sowie der westliche Teil von „Bergkamen-

Oberaden“ können planerisch nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden.  
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Im östlichen Teil der Kreisstadt Unna kann das ländliche Gebiet nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht 

werden. Der Stadtteil „Unna-Hemmerde“ wird nicht innerhalb der 12-min.-Hilfsfrist erreicht. Dieses De-

fizit ist bereits im Rettungsdienstbedarfsplan 2017 aufgeführt worden. 

 

Grundsätzlich sollte die planerische Abdeckung bei annähernd 100 % im städtischen und ländlichen 

Gebiet liegen. Eine Abdeckung innerhalb des Erreichungsgrades von 90 % sollte somit als minimal 

angesehen werden. Bei einer Abdeckung unter 90 % müssen infrastrukturelle Maßnahmen getroffen 

werden, sonst ist eine flächendeckende Versorgung nicht gesichert.  
 

In den Städten Bergkamen und Selm liegt die Abdeckung des städtischen Gebietes zwischen 60 und 

70 %. Aufgrund der beschriebenen planerischen Abdeckung von minimal 90 %, sollten in beiden Städ-

ten zusätzliche Wachstandorte eingerichtet werden, um die flächendeckende Versorgung zu sichern. In 

der Kreisstadt Unna liegt die Abdeckung des ländlichen Gebietes bei 83 %. Da hier ebenfalls die plane-

rische Grenze von 90 % unterschritten wird, sollte ebenfalls ein Wachstandort im Bereich Unna-Ost 

eingerichtet werden. 

 
Die Auswertung der Hilfsfrist wird weiter Aufschluss darüber geben, ob die planerische Annahme sowie 

die Auswertung der flächendeckenden Versorgung richtig sind. Nach der Auswertung der Hilfsfrist kann 

eine abschließende Aussage über notwendige Wachstandorte getroffen werden. 

 

5.2 Hilfsfrist im Rettungsdienstbereich Kreis Unna 

Unter dem Punkt 1.4.1 wurde die Hilfsfrist des Rettungsdienstes im Kreis Unna beschrieben. In städti-

schen Gebieten muss ein Rettungsmittel innerhalb von 8 Minuten am Notfallort sein. In ländlichen Ge-

bieten muss ein Rettungsmittel binnen 12 Minuten an einem Notfallort sein. Das Einhalten der Hilfsfrist 

muss, sowohl in städtischen und ländlichen Gebieten, in 90 % der Fälle geschehen. 

5.2.1 Auswertung der Hilfsfrist 

Die Auswertung der Hilfsfrist erfolgt in einer tabellarischen Übersicht über die Hilfsfrist in städtischen 

und ländlichen Gebieten des Kreises Unna und seiner Kommunen. 

 

Bei der Auswertung der Hilfsfrist erfolgt als erstes eine tabellarische Übersicht über die Hilfsfrist in städ-

tischen und ländlichen Gebieten des Kreises Unna. Die folgende Tabelle 22 und Tabelle 23 zeigen die 

Hilfsfrist bei Notfalleinsätzen unter der Nutzung von Sonder- und Wegerecht im Kreis Unna. 
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Tabelle 22 Auswertung der 8 min.-Hilfsfrist 

Kreis Unna städtisches Gebiet - 8 min.-Hilfsfrist 

  Einsätze Hilfsfrist Ausrückzeit Anfahrtszeit 
Kreis Unna - Gesamt 25876 72,37% 0:01:42 0:05:00 

Stadt Selm 1612 42,06% 0:02:11 0:06:43 

Stadt Lünen 6766 78,10% 0:01:50 0:04:33 

Stadt Werne 1676 88,07% 0:01:51 0:03:28 

Stadt Bergkamen 3530 65,69% 0:01:37 0:05:24 

Stadt Kamen 2591 66,54% 0:01:36 0:05:11 

Gemeinde Bönen 1049 64,92% 0:01:40 0:05:55 

Kreisstadt Unna 4332 74,26% 0:01:26 0:05:10 

Gemeinde Holzwickede 1064 67,76% 0:01:31 0:05:47 

Stadt Fröndenberg/Ruhr 907 67,81% 0:01:49 0:05:31 

Stadt Schwerte 2349 85,65% 0:01:42 0:04:04 
 
Tabelle 23 Auswertung der 12 min.-Hilfsfrist 

Kreis Unna ländliches Gebiet - 12 min.-Hilfsfrist 

  Einsätze Hilfsfrist Ausrückzeit Anfahrtszeit 
Kreis Unna - Gesamt 4504 88,70% 0:01:42 0:06:37 

Stadt Selm 187 75,94% 0:02:01 0:07:40 

Stadt Lünen 273 95,97% 0:01:46 0:06:10 

Stadt Werne 401 90,77% 0:02:00 0:06:14 

Stadt Bergkamen 289 90,31% 0:01:37 0:06:03 

Stadt Kamen 547 95,43% 0:01:30 0:05:45 

Gemeinde Bönen 297 85,86% 0:01:41 0:06:31 

Kreisstadt Unna 635 82,05% 0:01:26 0:07:59 

Gemeinde Holzwickede 117 95,73% 0:01:36 0:06:31 

Stadt Fröndenberg/Ruhr 594 82,15% 0:01:42 0:07:25 

Stadt Schwerte 1164 91,75% 0:01:50 0:06:02 
 

Der Erreichungsgrad innerhalb des städtischen Gebietes beträgt 72,37 %. Im ländlichen Gebiet beträgt 
der Erreichungsgrad 88,70 %. Somit kann festgehalten werden, dass der RDB Kreis Unna den gefor-

derten Erreichungsrad nicht erreicht. 

5.2.2 GIS- gestützte Auswertung der Hilfsfrist 

Die Auswertung der Hilfsfrist wurde zunächst als tabellarische Form im Kreis und seinen Kommunen 

aufgeführt. Anschließend wurde zusätzlich eine GIS-Auswertung durchgeführt, worin alle Einsätze in 

dem jeweiligen Bereich zu erkennen sind. Die Ergebnisse der Auswertung werden in der folgenden 

Tabelle zusammengefasst und die notwendigen Maßnahmen kurz beschrieben: 
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Tabelle 24 Bewertung der GIS-Auswertung und notwendige Maßnahmen 

Kommune 
Erreichungsgrad 

(HF) 
defizitäre Be-
reiche plane-

risch und GIS-
Auswertung 

Abweichung Hilfsfrist, Ur-
sache? Maßnahmen 

städtisch ländlich 

Stadt Selm 42,06 % 88,70 % nördlicher Teil 
von Selm-Stadt  

Fehlender Wachstandort in 
Selm-Stadt; keine Errei-
chung der Einsatzgebiete in 
der HF von Selm-Bork 

- Einrichten einer zusätzli-
chen RW in Selm-Mitte 
- Verlegen eines RTW’s 
von Selm-Bork nach 
Selm-Mitte (24/7) 

Stadt Lünen 78,10 % 95,97 % keine Bereiche 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort, Einsatz von 
überörtlichen Kräften 

- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung 
- Gebietsverlegung mit 
neuer RW Oberaden 

Stadt Werne 88,07 % 90,77 % keine Bereiche 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort, Status Über-
gabe bzw. Ausrückzeit 
überprüfen 

- Überprüfung von Aus-
rückzeit und Statusüber-
mittlung 

Stadt  
Bergkamen 65,69 % 90,31 % 

OT Rünthe 
komplett, 
OT Oberaden 
im überwiegen-
den Teil 

Fehlende Wachstandorte in 
Rünthe und Oberaden; un-
günstige Position der Wa-
che, fehlende Rettungsmit-
tel in den zuständigen Wa-
chen 

- Einrichten einer RW in 
Oberaden + Gebietsver-
änderung mit Lünen 
- Einrichten einer RW in 
Rünthe 
- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung inkl. Ver-
legung eines RTW 

Stadt Kamen 66,54 % 95,43 % keine Bereiche 

Nach Inbetriebnahme des 
Standortes Kamen-West so-
wie Unna-Nord sollte das 
HF-Problem beseitigt sein. 
Die RW wurde in 2018 in 
Betrieb genommen. 

- Überprüfung von Aus-
rückzeit und Gebietsabde-
ckung der neuen RW Ka-
men West 

Gemeinde 
Bönen 64,92 % 85,86 % keine Bereiche 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort 

- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung und Be-
darfsausweitung 

Kreisstadt 
Unna 74,26 % 82,05 % 

Unnaer Osten 
inkl. OT Unna-
Hemmerde, 
ländliches Ge-
biet 

Mit Inbetriebnahme der RW 
Unna-Nord ist das HF-Prob-
lem im Norden beseitigt. 
Der östliche Teil Unnas be-
nötigt einen RW-Standort 
zur weiteren Abdeckung. 

- Einrichten einer RW im 
östlichen Teil Unnas inkl. 
Abdeckung von städti-
schem Gebiet (Duplizität 
mit anderen RW in Unna) 
- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung 

Gemeinde 
Holzwickede 67,76 % 95,73 % keine Bereiche 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort, Einsatz von 
überörtlicher Hilfe 

- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung und Be-
darfsausweitung 

Stadt  
Frönden-
berg/Ruhr 

67,81 % 82,15 % 

Keine defizitä-
ren Bereiche, 
die Hilfsfrist re-
levant sind 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort, Einsatz von 
überörtlicher Hilfe 

- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung und Be-
darfsausweitung 

Stadt 
Schwerte 85,65 % 91,75 % keine Bereiche 

Keine verfügbaren Ret-
tungsmittel am zuständigen 
Wachstandort, Einsatz von 
überörtlicher Hilfe 

- Risikoabhängige Fahr-
zeugbemessung und Be-
darfsausweitung 

 
 

Nach der ausführlichen Analyse der Hilfsfrist kann festgestellt werden, dass der niedrige Erreichungs-

grad von 72,37 % im städtischen Gebiet auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Der Errei-

chungsgrad von 88,70 % im ländlichen Gebiet ist annähernd an der Grenze von 90 %. Die Abweichung 

von beiden Erreichungsgraden lässt sich zum einen auf mangelnde Rettungsmittel an den zuständigen 

Rettungswachen erklären. Dies muss eine risikoabhängige Fahrzeugbemessung näher beurteilen. 
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Dabei ist allerdings die jeweilige Rettungswache mit den angrenzenden Gebieten zu betrachten.  

 

Als weitere Ursache des niedrigen Erreichungsgrades, gerade im städtischen Gebiet, müssen die auf-

geführten defizitären Bereiche genannt werden. Die GIS-Auswertung hat, wie in der planerischen Aus-

wertung vermutet, defizitäre Bereiche bestätigt. An Hand der Verteilung der Einsätze konnten die Ab-

weichungen der Hilfsfrist deutlich dargestellt werden. Bei Kommunen mit einem sehr geringen Errei-

chungsgrad und defizitären Bereich, fällt ein Großteil der Einsätze in die nicht zeitgerecht abgedeckten 

Gebiete. Somit müssen in den betroffenen Kommunen Selm, Bergkamen und Unna weitere Rettungs-
wachstandorte eingerichtet werden, um dauerhaft den Erreichungsgrad zu verbessern. Ohne weitere 

Rettungswachen in den betroffenen Gebieten kann keine signifikante Verbesserung der Hilfsfrist er-

reicht werden. In Kommunen ohne defizitäre Bereiche wird die Hilfsfrist nach einer risikoabhängigen 

Fahrzeugbemessung und die danach erfolgte Aufstockung der Rettungsmittel verbessert werden. 

 

Darüber hinaus muss ein besonderes Augenmerk auf die Ausrückzeit gelegt werden. Die Ausrückzeit 

muss in einigen Wachstandorten verbessert werden. In Kommunen mit einer minimalen Abweichung 

vom Erreichungsgrad von 90 % kann diese durch eine schnellere Ausrückzeit deutlich verbessert wer-
den. 

 

Abschließend muss eine umfangreiche risikoabhängige Fahrzeugbemessung den Bedarf pro Versor-

gungsbereich einer Rettungswache festlegen. Erst danach können weitere einsatztaktische Maßnah-

men getroffen werden, die zu einer stetigen Verbesserung der Hilfsfrist im Kreis beitragen. 
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6 Bedarfsberechnung für den RDB Kreis Unna 

Im Folgenden wird die Berechnung zur bedarfsgerechten Vorhaltung an den Rettungswachen, dem 

Krankentransport und der Leitstelle durchgeführt. 

6.1 Grundlagen zur Bedarfsermittlung 

Zu Beginn einer Bedarfsermittlung müssen die vorhandenen Einsatzdaten aus dem Bewertungszeit-
raum aufgearbeitet werden.  

Zu den relevanten Daten gehören, 

• Tageskategorie der Einsätze (Mo-Fr / Sa / So-FT) 

• mittlere Einsatzdauer 

• Einsatzbereich (Notfallrettung ohne oder mit Notarzt / Krankentransport) 

• Zuordnung zu einem Versorgungsbereich 

• Zuordnung zu einer bestimmten Intervalllänge (Schichtlänge) 

Nachdem alle Datensätze soweit bereinigt und die Daten aufgearbeitet sind, kann die eigentliche Fahr-
zeugbemessung durchgeführt werden. In den nächsten Kapiteln werden die notwendigen Schritte vor-

bereitet und durchgeführt. 

6.1.1 Bedarfsgerechte Rettungswachen 

Bedarfsgerechte Rettungswachen sind Standorte der rettungsdienstlichen Infrastruktur, an denen die 

für einen Rettungswachen-Versorgungsbereich erforderlichen Rettungsmittel und das notwendige ret-

tungsdienstliche Personal unter der Beachtung der jeweiligen Vorgaben zur Hilfsfrist einsatzbereit vor-

gehalten werden. Im RDB Kreis Unna sind zum aktuellen Zeitpunkt 15 bedarfsgerechte Rettungswa-
chen vorhanden. Gemäß der Analyse und Bewertung der flächendeckenden Abdeckung aus dem Ka-

pitel 5 kommen in Zukunft drei weitere Rettungswachen hinzu. Diese sind bereits zum vorliegenden 

Rettungsdienstbedarfsplan als bedarfsgerecht zu bezeichnen. 

 

Die folgenden Rettungswachen bilden zusammen einen Versorgungsbereich: 

• Versorgungsbereich Kamen (RW Kamen-Mitte und RW Kamen-Hemsack) 

• Versorgungsbereich Lünen (RW Lünen-Mitte, Lünen-Horstmar, Lünen-Nord) 

• Versorgungsbereich Bergkamen (RW BGK-Mitte, BGK-Rünthe, BGK-Oberaden) 

• Versorgungsbereich Unna (RW Unna-Mitte und Unna-Ost) 

 
Die einzelnen Rettungswachen haben eine hohe Schnittmenge in der planerischen Abdeckung. Somit 

entsteht eine optimale Ergänzungsmöglichkeit. 

  



 

Kapitel 6 „Bedarfsberechnung für den RDB Kreis Unna“ 
 

 

64 

6.1.2 Bemessungsrelevante Einsatzdaten 

In den Versorgungsbereichen aus dem Kapitel 3.2.1.1 ergeben sich folgende bemessungsrelevante 

Einsatzdaten in den jeweiligen Versorgungsbereichen 
Tabelle 25 Bemessungsrelevante Einsätze in den Versorgungsbereichen 

VB - Rettungswache Notfall KTP Notarzt  

VB Selm 2.218 

5.677 7.046 KTP und Notarzt Be-
reich NORD 

VB Lünen 7.286 

VB Lünen-Brambauer 2.009 

VB Werne 2.807 

VB Bergkamen 4.692 

VB Bönen 1.664 

7.068 8.404 KTP und Notarzt Be-
reich SÜD 

VB Kamen 3.671 

VB Unna-Nord 2.916 

VB Unna 4.697 

VB Holzwickede 1.756 

VB Fröndenberg 1.464 

VB Schwerte 4.816 

Kreis-Gesamt 39.996 12.745 15.480 68.221 
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6.1.3 Vorgehaltende Rettungsmittel – IST Vorhaltung 

Gemäß der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes werden folgende Rettungsmittel im 

RDB Kreis Unna vorgehalten. Die Besetzzeiten sind in Wochenstunden ausgewiesen. 

 
Tabelle 26 Vorgehaltende Rettungsmittel im RDB Kreis Unna - IST 

IST - Rettungsmittel Kreis Unna 

Rettungswache 
Rettungsmittel Montags - Freitag Samstag Sonntag / Feiertag Rettungs-

mittel-Wo-
chenstun-

den 
Typ 07:00 - 

19:00 
19:00 - 
07:00 

07:00 - 
19:00 

19:00 - 
07:00 

07:00 - 
19:00 

19:00 - 
07:00 

RW Selm 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

MZF 1   1   1   84,00 
RW Lünen-Nord RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Lünen-Mitte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 

MZF* 1   1   1   80,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 
ITW* 1           65,00 

RW Lünen-Horstmar MZF 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Lünen-Brambauer RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Werne 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
MZF* 1   1 1 1   108,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Bergkamen 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
MZF 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Kamen-Mitte 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
MZF 1 1 1 1 1 1 168,00 

NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Kamen-Hemsack RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Bönen RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Unna-Nord RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Unna-Mitte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 
MZF 1 1 1 1 1 1 168,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

NEF 1   1   1   84,00 
KTW* 1           40,00 

RW Holzwickede RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Fröndenberg RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Schwerte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

KTW* 1   1       54,00 

* abweichende Vorhaltezeiten zum Zeitintervall 
 

  



 

Kapitel 6 „Bedarfsberechnung für den RDB Kreis Unna“ 
 

 

66 

Die Tabelle 27 zeigt die IST-Vorhaltung der Rettungsmittel in Wochenstunden und die prozentuale Ver-

teilung im RDB Unna 
Tabelle 27 Zusammenfassung der vorgehaltenen Rettungsmittel in Wochenstunden 

 RTW 2.688 Wochenstunden = 57,0 %  

 ITW 65 Wochenstunden = 1,4 %  

 MZF 944 Wochenstunden = 20,0 %  

 KTW 94 Wochenstunden = 2,0 %  
 Notarzt 924 Wochenstunden = 19,6 %  

 Gesamt 4.715 Wochenstunden = 100,0 %  

 

6.2 Allgemeines Vorgehen – Methode 

In der Rettungsdienstbedarfsplanung finden zwei verschiedene Bemessungsmodelle Anwendung. In 
der Notfallrettung mit und ohne Notarzt werden risikoabhängige Bemessungsmodelle angewendet, da 

vorausgesetzt wird, dass die Notfallereignisse unabhängig und zufällig voneinander auftreten. Im Kran-
kentransport ist, im Gegensatz zur Notfallrettung, die Bedienung nicht innerhalb einer festgelegten 
Hilfsfrist gefordert, sondern es wird eine gewisse Wartezeit toleriert. Somit können die Einsätze nach 
und nach abgefahren werden. Der Krankentransport wird somit frequenzabhängig bemessen. 

6.2.1 Risikoabhängige Bemessung 

Die Fahrzeugbemessung für die Rettungsmittelvorhaltung im Rahmen der Rettungsdienstbedarfspla-

nung wird unter der allgemein anerkannten Methode der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung mittels 

der Wahrscheinlichkeitsverteilung nach POISSON durchgeführt. Diese Methode hat zum Ziel, dass die 

Wahrscheinlichkeit für den Eintritt zeitgleicher Alarmierungen berechnet wird. Das Ereignis, welches 

eintritt, wenn alle im Rettungsdienst bedarfsplanmäßig vorgehaltenen Rettungsmittel einsatzgebunden 

sind und zusätzlich eine weitere Notfallalarmierung in der Leitstelle eingeht, stellt hierbei den Risikofall 

dar.  
 

Der zeitliche Abstand zwischen zwei Risikofällen gilt als Maß für die Sicherheit der Fahrzeugvorhaltung 

(Sicherheitsniveau) und wird als Wiederkehrzeit bezeichnet. Grundsätzlich ist eine Wiederkehrzeit von 

zehn Schichten als angemessen und anerkannt zu betrachten. Der Begriff Schicht ist in diesem Zusam-

menhang nicht mit der Dienstschicht gleichzusetzen, sondern bezieht sich auf das jeweils betrachtete 

Bemessungsintervall. Sollte ein Rettungsdienst-Versorgungsbereich eine große Überlappung im 

Hilfsfristbereich aufweisen, können auch fünf Schichten als angemessen angesehen werden. Der RDB 

Kreis Unna weist keine großflächige Überlappung der Hilfsfristbereiche auf, wonach eine Wiederkehr-
zeit von zehn Schicht als angemessen angesehen wird. 

 

Neben der Wiederkehrzeit muss für die risikoabhängige Fahrzeugbemessung ein Bemessungsintervall 

festgelegt werden. Hierbei werden acht oder zwölf Stunden als sinnvoll und anerkannt angesehen. Die 

Wiederkehrzeit des Risikofalles wird mit der Dimension „Bemessungsintervalle“ (Schichten) angegeben. 

Damit ist auch die Vergleichbarkeit der Überschreitungswahrscheinlichkeit für unterschiedliche Tages-



 

Kapitel 6 „Bedarfsberechnung für den RDB Kreis Unna“ 
 

 

67 

Kategorien und Schichtarten gewährleistet. Für den RDB Kreis Unna wird ein Bemessungsintervall von 

12 Stunden festgelegt. 

6.2.1.1 Wiederkehrzeit und Sicherheitsniveau 

Die Wahl des Sicherheitsniveaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes. Das Sicherheitsniveau gibt 

an, wie groß die Wahrscheinlichkeit sein darf, dass die im Rettungsdienst bedarfsplanmäßig vorgehal-

tenen Rettungsmittel für die Notfallnachfrage nicht mehr ausreichend sind. Das bedeutet, es gibt zeit-

gleich mehr Notfallnachfragen als Einsatzmittel vorgehalten werden – der Risikofall. 

 
Das Sicherheitsniveau wird durch den zeitlichen Abstand zwischen zwei Risikofällen definiert. Der zeit-

liche Abstand zwischen zwei Risikofällen wird als Wiederkehrzeit bezeichnet. Als allgemein üblicher 

Wert für die Wiederkehrzeit gilt ein Abstand von 10 Schichten.  

 

Im RDB Kreis Unna wird eine Wiederkehrzeit von zehn Schichten festgelegt. Ab der Vorhaltung eines 

zweiten RTW wird eine Wiederkehrzeit von fünf Schichten festgelegt. Es wird ein Sicherheitsniveau von 

90 % im RDB Kreis Unna festgelegt. 

6.2.1.2 Sofort-Zuteilquote - Sicherheitsniveau 

Die bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung wird mittels der risikoabhängigen Bemessung über die POIS-

SON-Verteilung festgestellt. Dies kann entweder über die Eintrittswahrscheinlichkeit oder über die Wie-

derkehrzeit bestimmt werden. Bei der Bemessung über Eintrittswahrscheinlichkeit darf das geforderte 

Sicherheitsniveau nicht unterschritten werden. Im RDB Kreis Unna wird ein Sicherheitsniveau von 90 

% festgelegt. Darüber hinaus kann die Sofort-Bedienquote bestimmt werden, d.h., in wieviel Prozent 

der Fälle konnten die Notfälle direkt von der zuständigen Rettungswache bedient werden. Dabei ist es 

irrelevant, wer den Einsatz in der Wirklichkeit gefahren ist. Hierbei handelt es sich um eine mathemati-
sche Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Die Sofort-Bedienquote wird durch die Kumulierung der Ein-

trittswahrscheinlichkeit bei x Vorhaltung Rettungsmittel bestimmt. 

6.2.1.3 Planungsgrößen der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung 

Damit eine risikoabhängige Fahrzeugbemessung mit der POISSION-Verteilung durchgeführt werden 

kann, müssen verschiedene Grunddaten vorhanden sein:  

1.) Anzahl der bemessungsrelevanten Einsatzfahrten aus dem Versorgungsbereich 

2.) Länge des Bemessungsintervalls (Schichtlänge) 

3.) Häufigkeit der Tageskategorie im Jahr inkl. Feiertage 
4.) Mittlere Einsatzdauer der Notfalleinsätze 

 

Die Daten sind aus den vorhandenen Einsatzdaten herauszuarbeiten. Das Sicherheitsniveau wurde auf 

90 % festgelegt. Die Wiederkehrzeit wurde auf zehn Schichten bei einem Rettungsmittel an der Ret-

tungswache sowie ab dem zweiten Rettungsmittel auf fünf Schichten festgelegt. Die Länge des Bemes-

sungsintervalls beträgt 12 Stunden im RDB Kreis Unna. 
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6.2.2 Arbeitsschritte der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung 

Das Verfahren zur bedarfsgerechten Fahrzeugbemessung gliedert sich in vier Stufen:  

1. Die erste Stufe stellt hierbei die Standortplanung dar. Dafür wird jeder Rettungswache ein Ver-

sorgungsbereich zugeteilt, welcher innerhalb der Hilfsfrist bedient werden kann. Dies ist bereits 

im Kapitel 3.2.2 geschehen.  

2. Im zweiten Schritt erfolgt die Fahrzeugbemessung anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilung 

nach POISSON. Dabei wird zum einen die Wiederkehrzeit berechnet und zum anderen die So-

fort-Bedienquote. Die jeweiligen mathematischen Ergebnisse werden verglichen und auf Plau-
sibilität geprüft. Anhand der Berechnung wird der Bedarf an Rettungsmitteln pro Rettungswache 

festgelegt. Dabei wird die berechnete Wiederkehrzeit sowie die Sofort-Bedienquote unter dem 

Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes pro Stunde geprüft. 

3. Im dritten Schritt wird die Anzahl der Krankentransporte, die als Spitzenbedarf auf den Ret-

tungswagen zurückfallen können, berechnet. Mit Hilfe der jeweiligen Berechnung pro Rettungs-

wache wird eine risikoabhängige Bemessung durchgeführt. Der geänderte Bedarf wird geprüft 

und betrachtet.  

4. Im vierten Schritt erfolgt die finale Festlegung des bedarfsgerechten Rettungsmittels pro Ret-
tungswache, die auch wirtschaftlich vertretbar sind. 

 

6.2.3 Frequenzabhängige Bemessung 

Die frequenzabhängige Fahrzeugbemessung ist der allgemein anerkannte Berechnungsalgorithmus für 

die bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung im Krankentransport. Im Gegensatz zur risikoabhängigen 

Fahrzeugbemessung in der Notfallrettung, die eine Bedienung innerhalb einer vorgegebenen Frist vor-

sieht, wird im Krankentransport eine bestimmte Wartezeit als zulässig angesehen. Grundsätzlich basiert 
das Verfahren der frequenzabhängigen Fahrzeugbemessung auf dem Abgleich des mittleren Einsatz-

zeitbedarfes und der maximalen Bedienbarkeit durch die vorgehaltenen Einsatzmittel. 

 

Für Krankentransporteinsätze berechnet sich die Anzahl der vorzuhaltenden Rettungsmittel pro Stun-

denintervall so, dass mit dem maximal bedienbaren Einsatzzeitbedarf (Anzahl der vorgehaltenen Fahr-

zeuge x 60 Minuten) der reale Einsatzzeitbedarf (mittlere stündliche Alarmierungshäufigkeit x mittlere 

Einsatzzeit) im betrachteten Stundenintervall innerhalb einer maximalen Wartezeit von 30 Minuten pro 

Fahrzeug „abgefahren“ werden kann. Das rechnerisch nicht bediente Aufkommen, welches als Warte-
zeit der Fahrzeuge ausgewiesen wird, ist im nächsten Stundenintervall als „abzufahrender“ Einsatzzeit-

bedarf ebenso zu berücksichtigen wie das zu übertragende zeitliche Bedienaufkommen infolge von 

mittleren Einsatzzeiten von länger als 60 Minuten. 

 

Die maximale Auslastung der einzelnen Krankentransportfahrzeuge wird mit 75 % im RDB Unna fest-

gelegt. Die Wartezeit wird mit 30 Minuten ebenfalls für den RDB Kreis Unna festgelegt.  
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6.2.3.1 Planungsgrößen der frequenzabhängigen Fahrzeugbemessung 

Damit eine frequenzabhängige Fahrzeugbemessung durchgeführt werden kann, müssen verschiedene 

Grunddaten vorhanden sein:  

1.) Anzahl der Einsatzfahrten pro Stundenintervall 

2.) Mittlerer Einsatzzeitbedarf 

3.) Alarmierungshäufigkeit 

4.) Einsatzzeitbedarf aus Meldehäufigkeit 

5.) Festgelegte maximale Auslastung der Krankentransportfahrzeuge 
Die Daten sind aus den vorhandenen Krankentransportfahrten aus dem Bemessungszeitraum heraus-

zuarbeiten.  

6.2.4 Auslastung der Rettungsmittel 

Im Kapitel 4.2 wurden die einzelnen Auslastungen der jeweiligen Rettungswachen im Bewertungszeit-

raum ausgewertet. Dabei wurde in einigen Bereichen eine hohe Auslastung festgestellt, welche über 

dem im Rettungsdienst üblichen Maß liegt. Damit die Auslastung der Rettungsmittel in der Bedarfspla-

nung Einfluss findet, wird nach einer risikoabhängigen Bemessung der bedarfsgerechten Fahrzeugvor-

haltung ebenfalls die Nettoeinsatzauslastung berechnet. 
 

Zur Berechnung der Nettoauslastung wird die mittlere Einsatzdauer herangezogen. Diese ergibt sich 

aus der Gesamteinsatzdauer, die sich aus der Zeitspanne zwischen Einsatzeröffnung und dem Status 

1 (Funk Frei) ermittelt. Dies bedeutet, dass es sich um Nettoeinsatzzeiten handelt, die sich um weitere, 

aus dem Einsatzgeschehen bedingte Zeiten verlängern wie z.B. Rückfahrt zum Standort, Desinfektion 

(wöchentlich bzw. nach Infektionstransporten), Auffüllen von medizinischem Material oder Wiederher-

stellen der technischen Einsatzbereitschaft. 
 

Die Nettoauslastung errechnet sich aus der Einsatzdauersumme für jedes bedarfsgerechte vorgehal-

tene Rettungsmittel und der Besetzdauer der jeweiligen vorgehaltenen Rettungsmittel. Die Einsatzaus-

lastung ergibt sich als Verhältniswert zwischen den Jahresvorhaltestunden und den Jahreseinsatzstun-

den. 
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6.3 Bedarfsberechnung Rettungsdienst 

Im folgendem werden die risikoabhängigen Fahrzeugbemessungen für die Notfallrettung mit und ohne 
Notarzt durchgeführt. Anschließend wird der Krankentransport im RDB Kreis Unna frequenzabhängig 

bemessen. 

6.3.1 Risikoabhängige Bemessung der Notfallrettung ohne Notarzt 

Die risikoabhängige Bemessung erfolgt pro Versorgungsbereich einer Rettungswache. Insgesamt sind 

39.996 Einsätze in dem Bemessungszeitraum angefallen. Zusätzlich zu den Einsätzen der Notfallret-

tung ohne Notarzt wurden auf die Versorgungsbereiche 5.198 KTP umgelegt. Diese können planerisch 

als Spitzabdeckung von den verschiedenen Rettungswagen gefahren werden. Die Summe der Kran-
kentransporteinsätze wird dadurch reduziert. 

6.3.1.1 Grunddaten der Notfallrettung ohne Notarzt  

Tabelle 28 Verteilung der bemessungsrelevanten Einsätze in den Versorgungsbereich der Notfallrettung ohne Notarzt 

VB - Rettungswache 
Schichthäufigkeit 

Schichtzeit Schicht-
dauer 

Notfallhäufigkeit im Jahr 
Mo-Fr Sa So-Ft Mo-Fr Sa So-Ft Gesamt 

VB Selm 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 925 225 207 

2.218 
19:00 - 07:00 12 541 182 138 

VB Lünen 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 3.422 566 694 

7.286 
19:00 - 07:00 12 1.706 442 456 

VB Lünen-Brambauer 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 928 169 193 

2.009 
19:00 - 07:00 12 486 118 115 

VB Werne 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 1.293 229 264 

2.807 
19:00 - 07:00 12 679 179 163 

VB Bergkamen 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 2.041 348 437 

4.692 
19:00 - 07:00 12 1.262 315 289 

VB Kamen 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 1.658 310 361 

3.671 
19:00 - 07:00 12 852 222 268 

VB Bönen 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 809 135 155 

1.664 
19:00 - 07:00 12 387 93 85 

VB Unna-Nord 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 1.412 223 290 

2.916 
19:00 - 07:00 12 677 175 139 

VB Unna 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 2.349 362 382 

4.697 
19:00 - 07:00 12 1.121 249 234 

VB Holzwickede 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 838 136 168 

1.756 
19:00 - 07:00 12 405 96 113 

VB Fröndenberg 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 663 116 163 

1.464 
19:00 - 07:00 12 337 96 89 

VB Schwerte 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 2.273 398 476 

4.816 
19:00 - 07:00 12 1.091 308 270 

Kreis-Gesamt 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 18.611 3.217 3.790 39.996 
19:00 - 07:00 12 9.544 2.475 2.359 
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6.3.1.2 Dimensionierungsergebnis der Notfallrettung ohne Notarzt 

Die risikoabhängige Fahrzeugbemessung der Notfallrettung ohne Notarzt wurde mit den oben genann-

ten Daten pro Versorgungsbereich durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt das Dimensionierungser-

gebnis der Bemessung. Es wird die Wiederkehrzeit und die Nettoauslastung mit angegeben. Bei der 

Bemessung wurde zum einen die Sofort-Zuteilquote betrachtet und zum anderen die Wiederkehrzeit.  
Tabelle 29 Zusammenfassung der Ergebnisse der risikoabhängigen Bemessung der Notfallrettung ohne Notarzt 

VB -  
Rettungswache Wochentag 07:00 - 19:00 WKZ 19:00 - 07:00 WKZ geplante netto 

Auslastung 
Wochen-
stunden 

VB Selm 
MO -FR 2 16 2 75 14% 

336 SA 2 10 2 22 18% 
SO -FT 2 22 2 67 13% 

VB Lünen 
MO - FR 4 9 3 20 27% 

588 SA 4 30 3 13 24% 
SO -FT 4 33 3 16 23% 

VB Lünen- 
Brambauer 

MO - FR 2 9 1 7 20% 
252 SA 2 14 1 6 18% 

SO -FT 2 18 1 8 16% 

VB Werne 
MO - FR 2 6 2 34 18% 

336 SA 2 10 2 22 17% 
SO -FT 2 9 2 36 17% 

VB Bergkamen 
MO - FR 3 10 3 112 20% 

336 SA 3 38 3 58 16% 
SO -FT 3 30 3 160 15% 

VB Bönen 
MO - FR 2 14 1 11 16% 

252 SA 2 30 1 8 14% 
SO -FT 2 39 1 16 12% 

VB Kamen 
MO - FR 3 24 2 20 18% 

420 SA 3 47 2 10 18% 
SO -FT 3 33 2 12 18% 

VB Unna-Nord 
MO - FR 2 6 2 27 19% 

336 SA 2 10 2 22 18% 
SO -FT 2 7 2 52 17% 

VB Unna 
MO - FR 3 9 2 12 26% 

420 SA 3 10 2 13 24% 
SO -FT 3 31 2 21 19% 

VB Holzwickede 
MO - FR 2 12 1 10 18% 

252 SA 2 19 1 8 17% 
SO -FT 2 23 1 8 15% 

VB Fröndenberg 
MO - FR 2 20 1 13 15% 

252 SA 2 30 1 7 15% 
SO -FT 2 23 1 12 15% 

VB Schwerte 
MO - FR 3 8 2 9 22% 

420 SA 3 10 2 5 23% 
SO -FT 3 7 2 9 20% 

 

Die Analyse der Einsatzdaten 2018 hat für den RDB Kreis Unna einen Erreichungsgrad von 72,37 % im 
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städtischen Gebiet und von 88,70 % im ländlichen Gebiet aufgezeigt. Neben den ermittelten defizitären 

Gebieten aus dem Kapitel 5 zeigen darüber hinaus noch einige Versorgungsbereiche ohne defizitäre 

Gebiete einen geringen Erreichungsgrad. Wie bereits im Kapitel 5.2 beschrieben, deutet dies auf eine 

Unterversorgung an Rettungsmittel hin. Die risikoabhängige Fahrzeugbemessung der Notfallrettung 

ohne Notarzt hat für den RDB Kreis Unna eine Erweiterung der Rettungsmittelvorhaltestunden von 784 

Wochenstunden ergeben. Die Tabelle 29 zeigt die Erweiterungen in den jeweiligen Versorgungsberei-

chen. In der Tabelle ist die berechnete Wiederkehrzeit (WKZ) in den Versorgungsbereichen zu erken-

nen. Grundsätzlich ist bei der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung immer die WKZ und die Sofort-
Bedienquote berechneten worden. Wie in der Tabelle zu erkennen ist, haben vereinzelte Versorgungs-

bereiche hohe Werte in der WKZ. Die vorgehaltenen Rettungsmittel sind auch bedingt durch die Anzahl 

der vorhandenen Rettungswachen in den Versorgungsbereichen. Grundsätzlich muss jede Rettungs-

wache mit einem 24 Stunden besetzten Rettungsmittel vorgehalten werden. Nur so kann ein defizitäres 

Gebiet abgedeckt werden und die flächendeckende Abdeckung sichergestellt werden.  

 

Im Kapitel 4.2 wurde die hohe Auslastung der Rettungsmittel aufgezeigt. Durch die Erweiterung der 

Vorhaltestunden der Rettungsmittel wird eine Netto-Auslastung in den jeweiligen Versorgungsbereichen 
zwischen 15 und 27 % erreicht. Dies ist als Rettungsdienst üblich zu bezeichnen. 

6.3.2 Risikoabhängige Bemessung der Notfallrettung mit Notarzt 

Die risikoabhängige Fahrzeugbemessung der Notfallrettung ohne Notarzt wurde mit dem oben genann-

ten Daten pro Versorgungsbereich durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt das Dimensionierungser-

gebnis der Bemessung. Es wird die Wiederkehrzeit und die Nettoauslastung mit angegeben. Bei der 

Bemessung wurde zum einen die Sofort-Zuteilquote betrachtet und zum anderen die Wiederkehrzeit.  
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6.3.2.1 Grunddaten der Notfallrettung mit Notarzt 

Die Berechnung der risikoabhängigen Bemessung in der Notfallrettung mit Notarzt erfolgt in der Auftei-

lung des RDB Kreis Unna in einen NORD- und SÜD-Bereich. Die genauen Versorgungsbereiche sind 

im Kapitel 3.2.2.2 beschrieben. Insgesamt sind 15.480 Einsätze in dem Bemessungszeitraum angefal-

len. Bei der Bewertung der risikoabhängigen Bemessung werden die Notarztstandorte, für die ein öf-

fentlich-rechtlicher Vertrag besteht, beachtet.  

 
Tabelle 30 Verteilung der bemessungsrelevanten Einsätze in den Versorgungsbereichen der Notfallrettung mit Notarzt 

VB - Notarzt 
Schichthäufigkeit  

Schichtzeit Schicht-
dauer 

Notfallhäufigkeit im Jahr 
Mo-Fr Sa So-Ft Mo-Fr Sa So-Ft Gesamt 

VB NEF Nord 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 3.096 589 693 7.076 
19:00 - 07:00 12 1.843 422 433 

VB NEF SÜD 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 3.929 697 863 

8.404 
19:00 - 07:00 12 1.941 472 502 

Kreis-Gesamt 250 52 63 
07:00 - 19:00 12 7.025 1.286 1.556 15.480 
19:00 - 07:00 12 3.784 894 935 

 

6.3.2.2 Dimensionierungsergebnis der Notfallrettung mit Notarzt 

Die Ergebnisse der risikoabhängigen Bemessung der Notfallrettung mit Notarzt lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 
Tabelle 31 Zusammenfassung der Ergebnisse der risikoabhängigen Bemessung der Notfallrettung mit Notarzt 

VB -  
Rettungswache Wochentag 07:00 - 19:00 WKZ 19:00 - 07:00 WKZ 

geplante 
Netto-  

Auslastung 

Wochenstun-
den 

VB NEF Nord 

MO -FR 3 5 2 4 30% 

504 SA 3 7 2 3 29% 

SO -FT 3 8 2 5 27% 

VB NEF SÜD 

MO - FR 4 12 3 26 24% 

588 SA 4 20 3 17 23% 

SO -FT 4 21 3 28 22% 
 

Die Berechnung der bedarfsgerechten Vorhaltung der Notfallrettung mit Notarzt hat ergeben, dass im 
VB NEF-Nord ein weiteres NEF bedarfsgerecht ist. Die berechneten WKZ sowie die Sofort-Bedienquote 

belegen übereinstimmend den weiteren Bedarf einer Notarztvorhaltung mit 84 Wochenstunden im VB 

Nord. Im VB NEF-Süd ergeben sich keine Veränderungen zu den derzeitigen vorgehaltenen Vorhalte-

stunden. Die Auslastung der Rettungsmittel im Kapitel 4.2 hat gezeigt, dass die NEF Standorte Kamen 

und Lünen eine hohe Auslastung haben. Die geplante Netto-Auslastung aller Notarztstandorte liegt bei 

1.008 Rettungsmittelwochenstunden zwischen 22 und 30%. In den kommenden Jahren muss die Ent-

wicklung zum Thema „Telenotarzt“ beobachtet werden. 
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6.3.3 Frequenzabhängige Bemessung des Krankentransportes 

Bei der Berechnung der notwendigen Krankentransport-Fahrzeuge wird eine maximale Auslastung von 

75 % zugrunde gelegt. Die Anpassung des mathematischen Ergebnisses der Berechnung wird anschlie-

ßend auf Dienstplanmodelle angepasst. Dabei wird eine Schichtdauer von maximal 12 Stunden zu-

grunde gelegt. 

6.3.3.1 Krankentransport Kreis Unna – Montag bis Freitag 

Tabelle 32 Ergebnis der frequenzabhängigen Bemessung des Krankentransportes von Montag bis Freitag 

Montag-Freitag Einsatzzeitbedarf bedarfsge-
rechte 
Fahrzeug-
vorhaltung 

erwartete 
Einsatz- 
auslastung 

Tage Ein-
sätze 

EDauer 
aus  
Meldehäu-
figkeit 

maximal mit 
Übertrag 

maximal be-
dienbar 

Übertrag 
auf Folge-
stunden 

250 Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten 
00-01 12 57 2,7515 2,8 60 0,00 1 4,59% 
01-02 14 57 3,2101 3,2 60 0,00 1 5,35% 
02-03 14 57 3,2101 3,2 60 0,00 1 5,35% 
03-04 6 57 1,3757 1,4 60 0,00 1 2,29% 
04-05 7 57 1,6050 1,6 60 0,00 1 2,68% 
05-06 13 57 2,9808 3,0 60 0,00 1 4,97% 
06-07 20 57 4,5858 4,6 60 0,00 1 7,64% 
07-08 0 71 0,0000 0,0 60 0,00 1 0,00% 
08-09 410 71 116,8035 116,8 180 0,00 3 64,89% 
09-10 587 71 167,2284 167,2 240 0,00 4 69,68% 
10-11 654 71 186,3158 186,3 240 0,00 4 77,63% 
11-12 572 71 162,9551 163,0 240 0,00 4 67,90% 
12-13 477 71 135,8909 135,9 240 0,00 4 56,62% 
13-14 402 71 114,5244 114,5 240 0,00 4 47,72% 
14-15 316 71 90,0242 90,0 240 0,00 4 37,51% 
15-16 122 71 34,7562 34,8 240 0,00 4 14,48% 
16-17 301 71 85,7509 85,8 120 0,00 2 71,46% 
17-18 99 71 28,2038 28,2 120 0,00 2 23,50% 
18-19 56 71 15,9537 16,0 120 0,00 2 13,29% 
19-20 247 57 56,6349 56,6 120 0,00 2 47,20% 
20-21 218 57 49,9855 50,0 120 0,00 2 41,65% 
21-22 200 57 45,8582 45,9 60 0,00 1 76,43% 
22-23 86 57 19,7190 19,7 60 0,00 1 32,87% 
23-24 36 57 8,2545 8,3 60 0,00 1 13,76% 
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6.3.3.2 Krankentransport Kreis Unna – Samstag 

Tabelle 33 Ergebnis der frequenzabhängigen Bemessung des Krankentransportes am Samstag 

Samstag Einsatzzeitbedarf 
bedarfsge-
rechte 
Fahrzeug-
vorhaltung 

erwartete 
Einsatz- 
auslastung 

Tage Ein-
sätze 

EDauer 
aus  
Meldehäu-
figkeit 

maximal mit 
Übertrag 

maximal 
bedienbar 

Übertrag auf 
Folgestunden 

52 Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten 
00-01 8 55 8,5304 8,5 60 0,0 1 14,22% 
01-02 23 55 24,5249 24,5 60 0,0 1 40,87% 
02-03 4 55 4,2652 4,3 60 0,0 1 7,11% 
03-04 4 55 4,2652 4,3 60 0,0 1 7,11% 
04-05 0 55 0,0000 0,0 60 0,0 1 0,00% 
05-06 1 55 1,0663 1,1 60 0,0 1 1,78% 
06-07 2 55 2,1326 2,1 60 0,0 1 3,55% 
07-08 2 63 2,4077 2,4 60 0,0 1 4,01% 
08-09 17 63 20,4650 20,5 60 0,0 1 34,11% 
09-10 74 63 89,0831 89,1 120 0,0 2 74,24% 
10-11 72 63 86,6754 86,7 120 0,0 2 72,23% 
11-12 73 63 87,8792 87,9 120 0,0 2 73,23% 
12-13 44 63 52,9683 53,0 120 0,0 2 44,14% 
13-14 61 63 73,4333 73,4 120 0,0 2 61,19% 
14-15 48 63 57,7836 57,8 120 0,0 2 48,15% 
15-16 18 63 21,6689 21,7 120 0,0 2 18,06% 
16-17 13 63 15,6497 15,6 60 0,0 1 26,08% 
17-18 33 63 39,7262 39,7 60 0,0 1 66,21% 
18-19 25 63 30,0956 30,1 60 0,0 1 50,16% 
19-20 44 55 46,9172 46,9 60 0,0 1 78,20% 
20-21 41 55 43,7183 43,7 60 0,0 1 72,86% 
21-22 37 55 39,4531 39,5 60 0,0 1 65,76% 
22-23 27 55 28,7901 28,8 60 0,0 1 47,98% 
23-24 28 55 29,8564 29,9 60 0,0 1 49,76% 

 

Die Bewertung der Berechnung des Krankentransportes findet im Anschluss an die tabellarische Dar-

stellung für alle Tageskategorien statt. 
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6.3.3.3 Krankentransport Kreis Unna – Sonntag und Feiertag 

Tabelle 34 Ergebnis der frequenzabhängigen Bemessung des Krankentransportes an Sonn- und Feiertagen 

Sonntag - Feiertag Einsatzzeitbedarf bedarfsge-
rechte 
Fahrzeug-
vorhaltung 

erwartete 
Einsatz- 
auslastung 

Tage Ein-
sätze 

EDauer 
aus  
Meldehäu-
figkeit 

maximal mit 
Übertrag 

maximal 
bedienbar 

Übertrag auf 
Folgestunden 

63 Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten 
00-01 4 57 3,6084 3,6 60 0,00 1 6,01% 
01-02 4 57 3,6084 3,6 60 0,00 1 6,01% 
02-03 5 57 4,5105 4,5 60 0,00 1 7,52% 
03-04 2 57 1,8042 1,8 60 0,00 1 3,01% 
04-05 3 57 2,7063 2,7 60 0,00 1 4,51% 
05-06 5 57 4,5105 4,5 60 0,00 1 7,52% 
06-07 5 57 4,5105 4,5 60 0,00 1 7,52% 
07-08 17 62 16,7824 16,8 60 0,00 1 27,97% 
08-09 0 62 0,0000 0,0 60 0,00 1 0,00% 
09-10 43 62 42,4496 42,4 120 0,00 2 35,37% 
10-11 52 62 51,3344 51,3 120 0,00 2 42,78% 
11-12 66 62 65,1552 65,2 120 0,00 2 54,30% 
12-13 37 62 36,5264 36,5 120 0,00 2 30,44% 
13-14 52 62 51,3344 51,3 120 0,00 2 42,78% 
14-15 36 62 35,5392 35,5 120 0,00 2 29,62% 
15-16 53 62 52,3216 52,3 120 0,00 2 43,60% 
16-17 30 62 29,6160 29,6 120 0,00 2 24,68% 
17-18 29 62 28,6288 28,6 120 0,00 2 23,86% 
18-19 46 62 45,4112 45,4 120 0,00 2 37,84% 
19-20 67 57 60,4404 60,4 120 0,00 2 50,37% 
20-21 74 57 66,7551 66,8 120 0,00 2 55,63% 
21-22 36 57 32,4754 32,5 60 0,00 1 54,13% 
22-23 38 57 34,2796 34,3 60 0,00 1 57,13% 
23-24 5 57 4,5105 4,5 60 0,00 1 7,52% 

 

Die Bewertung der Berechnung des Krankentransportes findet im Anschluss an die tabellarische Dar-

stellung für alle Tageskategorien statt. 

6.3.3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Kapitel 3.4.1.1 wurde die zukünftige Strategie des Rettungsdienstes im RDB Kreis Unna beschrie-

ben. Die Berechnung der bedarfsgerechten Vorhaltung im Krankentransport wird über den realen Ein-
satzzeitbedarf sowie die maximale Bedienbarkeit eines Rettungsmittel berechnet. Die Anzahl der be-

darfsgerechten Fahrzeuge wird über die maximale Auslastung bestimmt.  

 

Das Ergebnis der Berechnung zeigt, dass ein Rettungsmittel mit 168 Wochenstunden vorgehalten wer-

den muss. Das Fahrzeug hat nur in der Zeit von 00:00 bis 06:00 Uhr eine geringe Auslastung. Aufgrund 

der Trennung des Rettungsdienstes und des Krankentransportes sowie der Verteilung von Einsätzen 

aus dem Krankentransport auf die vorbehaltenden Rettungsmittel als „Spitzabdeckung“ sollte dennoch 

ein Krankentransportfahrzeug vorgehalten werden. Dies dient zum einen als Entlastung für die beste-
henden Rettungsmittel und zum anderen können nicht Notfallpatienten optimal mit einem 
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Krankentransport abgedeckt werden. Durch die steigende Anzahl an Verlegungen zur Untersuchung – 

auch in den Nachtstunden – ist es als bedarfsgerecht sowie einsatz-taktisch sinnvoll einen Kranken-

transport 24 Stunden lang vorzuhalten. Durch die steigende Anzahl an Alten- und Pflegeheimen kommt 

es immer mehr zu „Untersuchungsfahrten“ nach einem Sturzereignis innerhalb der Einrichtungen. Dar-

über hinaus steigt die Anzahl der Verlegungen in spezielle Untersuchungseinrichtungen wie z.B. Urolo-

gie in den Nachtstunden, da diese im Kreis Unna nicht vorgehalten wird. 

 

Von Montag bis Freitag sind in der Zeit zwischen 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr zusätzliche Rettungsmittel im 
Krankentransport als bedarfsgerecht zu beurteilen. Im Tagesverlauf werden somit 140 Wochenstunden 

an Rettungsmittel zusätzlich zu dem bestehenden 24 Stunden-Krankentransport vorgehalten. An Sams-

tagen ist in der Zeit von 9:00 – 16:00 Uhr ein zusätzliches Rettungsmittel mit sieben Wochenstunden 

bedarfsgerecht vorzuhalten. An Sonn- und Feiertagen ist die Vorhaltung eines zusätzlichen Rettungs-

mittels in der Zeit von 9:00 – 21:00 Uhr als bedarfsgerecht zu bezeichnen. 

 

Insgesamt sind im RDB Kreis Unna 327 Wochenstunden an Krankentransport-Fahrzeugen bedarfsge-

recht vorzuhalten. Die planerische Nettoauslastung überschreitet in einzelnen Stundenintervallen die 
geplante Auslastung von 75 %. Eine erhöhte Vorhaltung in den betroffenen Stunden ist nicht dienst-

planmäßig umzusetzen. Aus diesem Grund kann die punktuell erhöhte Auslastung vernachlässigt wer-

den. 

6.4 Bedarfsberechnung Leitstelle 

Im Jahr 2019 wurde durch den FD 10 und dem FB 32 eine Organisationsuntersuchung der Integrierten 

Leitstelle für Rettungsdienst, Brand und Katastrophenschutz bei der Firma Forplan GmbH – For-

schungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz in Auftrag ge-

geben. Die folgende Methodik, die Datenaufbereitungen, die Berechnung der Tischbesetzzeiten und die 

daraus resultierende Personalbedarfsberechnung wurden vollständig aus dem Ergebnis des Gutach-
tens übernommen. 

6.4.1 Methodik 

Zur Ermittlung der personellen Ausstattung der Leitstelle wird eine risiko- und frequenzabhängige Be-

messung durchgeführt. Dafür ist zunächst erforderlich, die grundlegenden Parameter zu bestimmen. 

Hierzu wird die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Meldeeingängen und den daraus folgenden 

Tätigkeiten erarbeitet. Diese werden dann in dringliche und disponible Zeitanteile aufgeteilt. Darauf auf-

bauend ist es dann möglich, die notwendigen Personalstärken in der Leitstelle nach den Tageszeitin-
tervallen und Tageskategorien zu bestimmen.  

 

Anhand der risikoabhängigen Personalbemessung wird die mögliche Anzahl aller als dringlich einzustu-

fenden Tätigkeiten pro Tag ermittelt, die von den Leitstellenmitarbeitern zu bewältigen sind. In der fre-

quenzabhängigen Personalbemessung fließen alle relevanten Zeitanteile der Leitstellentätigkeit ein.  

Abschließend kann der Abgleich beider Personalbemessungsmethoden durchgeführt werden. Dadurch 
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wird sichergestellt, dass zu allen Tageszeit-Kategorien eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern zur 

Verfügung steht, um die anfallenden Leitstellentätigkeiten zu bewältigen. 

 

Eine detaillierte Beschreibung der Methodik befindet sich im Gutachten. 

6.4.2 Vorgehaltenes Personal und Tischbesetzzeiten 

Leitstellendisposition  
Derzeit sind in der ILS Kreis Unna 24 Disponenten tätig. Davon sind 20 verbeamtete Mitarbeiter und 4 

Disponenten nach Tarif beschäftigt. Die derzeitige Besetzung in der ILS Kreis Unna ist in Tabelle 35 
dargestellt.  

 
Tabelle 35 Besetzzeiten in der ILS Kreis Unna 

Dienstzeit Montag-Freitag Samstag Sonntag/ 
Wochenfeiertage 

Personalstun-
den pro Woche 

Personalstun-
den pro Jahr 

7:00 - 07:00 Uhr 2 Disponenten 2 Disponenten 2 Disponenten 336,0 17.520 
7:00 - 19:00 Uhr 1 Disponent 1 Disponent 1 Disponent 84,0 4.380 
Gesamt 420,00 21.900 
Besetzung im 24-Stunden-Dienst mit 5 Disponenten je Schicht; davon ist einer als Dienstgruppenleiter/Schichtleiter eingesetzt.  

 

Derzeit sind die Dispositionsplätze der ILS Kreis Unna an mindestens 21.900 Stunden pro Jahr perso-

nell mit Disponenten besetzt. Jeden Tag sind 5 Disponenten in der ILS anwesend. Die Zeiten am Leit-

stellentisch sind auf 12 Stunden beschränkt. Der Dienstgruppenleiter nimmt seine 12 Stunden Disposi-

tionstätigkeiten im Zeitraum von 7:00 bis 22:00 Uhr wahr.  

 

Verwaltung / Administration  
Derzeit werden folgende Mitarbeiter in der Verwaltung und Administration der ILS Kreis Unna im Tag-

dienst eingesetzt:  

• Koordination Leitstelle       0,5 VZÄ 

• Stellvertretende Koordination Leitstelle     1,0 VZÄ 

• Systemadministration      2,0 VZÄ 
(inkl. Rufbereitschaft an Wochenenden) 

• Datenpflege (derzeit nicht besetzt)    1,0 VZÄ 

Gesamt:        4,5 VZÄ 

 

6.4.3 Berechnung der Tischbesetzzeiten 

Die Berechnung der Tischbesetzzeiten sind ausführlich in dem Organisationsgutachten beschrieben. 

Die verwendeten Datensätze und aufgearbeiteten Daten sind ebenfalls im Gutachten enthalten. Im Fol-

genden werden nur Auszüge aus den Ergebnissen der Berechnung aufgeführt. 
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6.4.3.1 Risikoabhängige Bemessung 

Die Berechnungsergebnisse der risikoabhängigen Leitstellenpersonalbemessung sind ausführlich im 

Organisationsgutachten aufgeführt. Zusammengefasst ergibt sich für die risikoabhängige Personalbe-

messung der Leitstelle folgendes Ergebnis:  

 
Tabelle 36 Tischbesetzzeiten der ILS Kreis Unna 

Schichtlänge Montag - Freitag Samstag Sonntag/Wochenfeiertag 

07:00 – 15:00 4 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 

15:00 – 23:00 3 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 

23:00 – 07:00 2 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 

 
Tabelle 37 Tischbesetzzeiten der ILS Kreis Unna - Risikoabhängige Bemessung 

Schicht 
Montag - Freitag Samstag Sonntag / Wochenfeiertag 

Anzahl  
Disponenten 

Sicherheits-
niveau 

Anzahl  
Disponenten 

Sicherheits-
niveau 

Anzahl  
Disponenten 

Sicherheits-
niveau 

07:00 – 15:00 4 99,7 % 3 99,1 % 3 99,3 % 
15:00 – 23:00 3 99,2 % 3 99,1 % 3 99,2 % 
23:00 – 07:00 2 99,1 % 3 99,1 % 3 99,8 % 

 

Das Sicherheitsniveau ist beispielsweise so hoch, dass der Fall eines nicht im Zeitlimit annehmbaren 

Anrufs (der sog. Duplizitätsfall) an Werktagen zwischen 7:00 - 15:00 Uhr bei 0,3 % der Anrufe zu erwar-

ten ist.  

6.4.3.2 Frequenzabhängige Bemessung 

Das Ergebnis der frequenzabhängigen Bemessung sowie die Inanspruchnahme der Disponenten zeigt, 

dass die Disponenten auch während ihrer Dienstzeitanteile an den Leitstellentischen genügend freie 
Zeitanteile besitzen, um auch Pausen vom Leitstellenrechner zu nehmen, um die Vorgaben der Bild-

schirmarbeitsplatzverordnung einhalten zu können.  

 

In allen Zeitintervallen liegen die frequenzabhängigen Auslastungswerte unterhalb oder gleich der risi-

koabhängigen Bemessung. Die Auslastung der Mitarbeiter beträgt durchschnittlich 50,4 %.  

 

Durch den Gutachter Forplan-Unterkofler wird empfohlen, nach Abgleich der risiko- und frequenzab-

hängigen Bemessung, die Leitstellentische entsprechend der risikoabhängigen Bemessung zu beset-
zen.  

 

Zusammenfassend empfiehlt der Gutachter Forplan-Unterkofler, dass die Dispositionsplätze in der ILS 

Kreis Unna 504 Stunden/Woche bzw. 26.280 Stunden/Jahr zu besetzen sind.  
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6.4.4 SOLL-Personalbedarf 

Im ersten Schritt wird berechnet, mit welcher Besetzungsstruktur der ILS Kreis Unna der Maximalwert 

der Arbeitsbelastung in Höhe von rd. 50,0 % durch die vorgeschlagenen Tischbesetzungszeiten nicht 

erreicht wird. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die ILS Kreis Unna an allen Tagen mit 6 Disponenten 

und einem Lagedienstfrüher zu besetzen ist, um den Maximalwert der Inanspruchnahme nicht zu über-

schreiten.  

 

Insgesamt sind gemäß der vorgeschlagenen SOLL-Besetzungsstruktur für die Regeldisposition 26.280 
Stunden/Jahr zu erbringen. Um die Arbeitszeitregelungen im Rahmen des 24-Stunden-Dienstes einzu-

halten und den Mitarbeitern einen ausreichenden Bereitschaftszeitanteil zu gewähren, müssen jedoch 

52.560 Stunden/Jahr personell im 24-Stunden-Dienst besetzt werden.  

 

Zum Ausgleich kurzfristiger Personalausfälle (z. B. Krankheit) wird zudem die Einrichtung eines Rufbe-

reitschaftsdienstes, der an allen Tagen zu besetzen ist, durch den Gutachter empfohlen. 

 

In der folgenden Tabelle ist der Gesamtpersonalbedarf für die ILS Kreis Unna zusammengefasst.  
 
Tabelle 38 Gesamtpersonalbedarf ILS Kreis Unna 

Funktion Jahresstunden Personalbedarf 
Regeldisposition 54.081 30,83 

Schichtführung/Lagedienst 8.760 4,98 

Praxisanleitung 1.760 1,00 

Leitstellen-Koordinator 1.504 1,00 

Stellv. Leitstellen-Koordinator 1.504 1,00 

Systemadministration, Digitalfunk, IT  5.049 3,35 

Datenpflege  1.923 1,28 

Qualitätsmanagement 642 0,43 

Gesamt 74.014 43,87 

 

Insgesamt ist ein berechneter Personalbedarf für die ILS Kreis Unna in Höhe von 43,87Mitarbeitern 
durch den Gutachter Forplan-Unterkofler empfohlen worden  
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7 Durchführung des Rettungsdienstes 

Die Durchführung des Rettungsdienstes erfolgt in Eigenregie durch die Träger der Rettungswachen. Im 

folgenden Kapitel werden allgemeine Themen sowie die Tätigkeit des Trägers des Rettungsdienstes 
beschrieben. 

7.1 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

Die zentrale Aufgabe des Rettungsdienstes im Kreis Unna ist die qualifizierte notfallmedizinische Ver-

sorgung von Menschen in Notfallsituationen. Diese medizinische Dienstleistung ist somit in erster Linie 

die Aufgabe des Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst wird gemäß § 7 Abs. 3 RettG NRW in medizini-

schen Belangen und Angelegenheiten des Qualitätsmanagements von einer Ärztlichen Leitung Ret-

tungsdienst (ÄLRD) geleitet und überwacht. Der ÄLRD leitet und überwacht gemäß des Aufgabenkon-

zeptes des Kreises Unna auch den Notarztdienst und die Gruppe der Leitenden Notärzte. 

 
Zur Wahrnehmung der Aufgabe setzt der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes eine geeignete 

Person gemäß den Qualifikationen aus dem Kapitel 7.1.1, ein. Der Arbeitsplatz des ÄLRD ist das Zent-

rum für Gefahrenabwehr des Kreises Unna. 

7.1.1 Qualifikation des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 

Aufgrund der Komplexität der Aufgaben sowie der Führungsverantwortung im Rettungsdienst muss ein 

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst verschiedene Anforderung erfüllen. Ein ÄLRD muss grundsätzlich ein 

Arzt sein, der über Erfahrungen als Führungskraft verfügt, eine umfangreiche medizinische Qualifikation 

besitzt, umfangreiche Erfahrung in der notärztlichen Tätigkeit hat und Grundkenntnisse in der Verwal-
tung und Organisation des Rettungsdienstes vorweisen kann. 

 

Eine enge Verzahnung der ärztlichen Leitung mit einem Notfallkrankenhaus aus dem Kreis Unna ist 

unabdingbar. 

7.1.2 Stellung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 

Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst muss innerhalb der Verwaltung des Trägers eine Stellung inneha-

ben, welche die wirkungsvolle Wahrnehmung der Aufgabe ermöglicht und gewährleistet. 
 

Die Stelle des ÄLRD ist im Sachgebiet 32.3 – Bevölkerungsschutz angesiedelt. Der ÄLRD arbeitet mit 

dem Sachbearbeiter Rettungsdienst eng zusammen.  

7.1.3 Aufgaben des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 

Die Aufgaben des ÄLRD sind auf einen 0,5 VZÄ Stellen ausgelegt. In den kommenden Jahren ist ge-

plant, die Stelle als 1,0 VZÄ auszudehnen. In dem Zuge, soll eine zweite Person als Ärztlicher Leiter 

gewonnen werden, um eine Stellvertreter Regelung einführen zu können. 
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Die Aufgaben der ärztlichen Leitung sehen wie folgt aus: 

• Qualitätsmanagement im Rettungsdienst. 

• Durchführung und Beratung der Leitstelle bei Ressourcenmangel in den Kliniken und damit zusam-

menhängenden Unterbringungsproblemen. 

• Fachvorgesetzter / Fachvorgesetzte für Leitende Notärzte, für Notärzte und für Rettungsdienstper-
sonal, medizinische Entscheidungsinstanz im Einsatzdienst. 

• Aus- und Fortbildung für das Personal im Rettungsdienst.  

• Einsatz als LNA und Notarzt im Kreis Unna im Einsatzdienst. 

• Entwickeln von medizinischen Standards und Konzeptionen.  

• Mitwirkung bei Gesprächen und Verhandlung mit den Kostenträgern. 

• Mitwirkung bei der Vorplanung und Erstellung von Einsatzplänen, Mitwirkung bei der Erstellung der 
Alarm- und Ausrückeordnung. 

• Festlegung des Hygieneplans, Überwachung der Hygieneeinhaltung, Beratung des Personals bei 

einsatzbedingten Erkrankungen/Verletzungen. 

7.2 Qualitätsmanagement 

Im RDB Kreis Unna werden rund 68.000 Patienten versorgt, betreut und transportiert. Dabei werden 

verschiedene medizinische und organisatorische Maßnahmen durch die Mitarbeiter im Rettungsdienst 

durchgeführt. Im RettG NRW ist unter dem § 7a (Dokumentation, Datenschutz, Qualitätsmanagement) 

das Thema Qualitätsmanagement explizit erwähnt. Daraus verpflichtet sich der Träger des Rettungs-
dienstes unter Mitwirkung aller Beteiligter, zu einer Schaffung eines geeigneten QM-Systems.  

 

Ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem unter Berücksichtigung medizinischer, organisatori-

scher und ökonomischer Aspekte gewährleistet eine effektive und effiziente Leistung des Rettungs-

dienstes. Dem medizinischen Stand der Technik und den Erwartungen der Bevölkerung wird dabei ent-

sprochen.  

 

Ein Qualitätsmanagementsystem ist die unabdingbare und konsequente Voraussetzung für eine plan-
volle Steuerung. Es schafft die notwendige Transparenz und damit das Vertrauen in den Rettungsdienst 

sowohl für Patienten und Kostenträger wie auch für den Rat und die Verwaltung. 

 

Um die Qualität der Versorgung der Notfallpatienten auf einem hohen Niveau sicherzustellen, ist es 

notwendig, einheitliche Handlungs- und Behandlungskonzepte aufzustellen, einzuführen und zu prüfen. 

Klare Vorgaben erleichtern die Arbeit des einzelnen Mitarbeiters und verhindern Verluste durch Rei-

bung. Dies schafft eine erhebliche Sicherheit für die Mitarbeiter und die Patienten.  
 

Zur Qualitätssicherung sind entsprechende Fallzahlen zu erheben. Zwischenberichte sind möglichst 

monatlich mindestens jedoch quartalsweise zu erheben, insbesondere Alarmierungszeiten, Ausrück- 

und Eintreffzeiten sind fortlaufend zu prüfen. Besondere Einsätze sind nachzubereiten und als Fallbei-

spiele darzustellen. 
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Die Zuständigkeit bei der Qualitätssicherung liegt beim Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und wird vom 

Sachbearbeiter Rettungsdienst im Kreis Unna unterstützt. 

7.2.1 Reanimationsregister 

Seit dem Jahr 2007 existiert das Deutsche Reanimationsregisters der Deutschen Gesellschaft für An-

ästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI). Der RDB Kreis Unna nimmt zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

am Reanimationsregister teil. Mit der Einführung des Digitalen Einsatzprotokolls soll in den kommenden 

Jahren auch die Teilnahme am Reanimationsregister erfolgen. 
 

Durch die Teilnahme am Reanimationsregister sowie die Einführung des Digitalen Einsatzprotokolls 

können dem RDB Kreis Unna weitere umfangreiche Datensätze zur Verfügung gestellt werden, um die 

eingesetzten Rettungsmittel und Unterstützungssysteme umfangreich zu beurteilen. 

7.2.2 Digitales Einsatzprotokoll 

Alle Rettungsdienst- und Notarzteinsätze werden gemäß §7a RettG NRW auf Einsatzprotokollen doku-

mentiert. Im RDB Kreis Unna werden Einsatzprotokolle gemäß der Empfehlung der DIVI genutzt. Zum 

aktuellen Zeitpunkt wird die Dokumentation mittels handschriftlicher Protokolle durchgeführt. Wesentli-
cher Zweck dieser Protokolle ist neben der Erfüllung der Dokumentationspflicht des Rettungsdienstper-

sonals, aussagekräftige Informationen über das Notfallgeschehen und die notfallmedizinischen Maß-

nahmen dem aufnehmenden Krankenhaus zu übermitteln. Es soll sichergestellt werden, dass keine für 

die weitere Diagnostik und Behandlung des Patienten wichtigen Befunde verloren gehen.  

 

Aus der 3. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes resultiert die Anschaffung einer mobilen 

Datenerfassung. Hierdurch kann in Zukunft das Einsatzprotokoll digital geführt werden. Dies hat den 
Vorteil, dass alle Daten zur Erkrankung und Behandlung der Notfallpatienten digital vorliegen und dazu 

gut leserlich sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit das Protokoll dem aufnehmenden Krankenhaus 

vorab zu übermitteln. Das Krankenhaus kann dann schon alle erforderlichen Vorbereitungen treffen. 

Außerdem tragen die digital erfassten Daten zur Qualitätssicherung bei und können leicht ausgewertet 

werden. 

 

Darüber hinaus wird den beschriebenen Qualitäts-Indikatoren der ÄLRD gemäß § 7a Abs. 7 RettG NRW 

die Verarbeitung anonymisierter personenbezogener Daten von weiterbehandelnden Institutionen und 
Leitstellenaufzeichnungen ermöglicht, um die Qualität des Rettungsdienstes zu gewährleisten und wei-

terzuentwickeln. Dadurch wird der ÄLRD zudem die in § 4 Abs. 2 NotSanG auferlegte Überprüfung von 

delegierten heilkundlichen Maßnahmen durch nicht ärztliches Personal im Rettungsdienst ermöglicht.  

 

Eine entsprechende Beschaffung eines Systems wird zum aktuellen Zeitpunkt durchgeführt und im Jahr 

2020 abgeschlossen. Der Datenschutz wird gemäß der gesetzlicher Vorgaben dabei gewahrt.  

7.3 Ausstattung der Rettungsmittel 
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Die Fahrzeuge im Rettungsdienst müssen in ihrer Ausstattung und Ausrüstung den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik und Medizin entsprechen. Dies gilt auch für sonstige im Rettungsdienst einge-

setzte Geräte. Dementsprechend wird bei Beschaffungen sowohl die aktuell gültige DIN EN 1789 zu-

grunde gelegt als auch der jeweils aktuelle Stand der Technik und Medizin beachtet. Der Kreis Unna ist 

bestrebt, eine einheitliche Bestückung (Medikamente, Beatmungsgeräte, EKG/Defibrillator, Hilfsmittel, 

Verbandmaterialien etc.) der Fahrzeuge zu erreichen. Für den Betrieb und die Wartung der Medizinpro-

dukte gelten das Medizinproduktegesetz und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Diese Rege-

lungen gewährleisten Sicherheit für den Patienten und die Anwender.  
 

Gemäß NKF beträgt die Abschreibungsdauer von RTW/MZF und KTW sechs Jahre, für NEF fünf Jahre. 

Die Abschreibungsdauer der zugehörigen medizinischen Geräte ist an die Fahrzeugabschreibung an-

zupassen. Eine max. Fahrleistung von 200.000 km soll nicht überschritten werden. 

 

Es wird zudem angestrebt, künftige Fahrzeugbeschaffungen (inkl. der med.-technischen Ausstattung) 

einheitlich für den RDB Kreis Unna vorzunehmen. 

7.3.1 Medizinische Ausstattung 

Alle Beteiligte am Rettungsdienst im RDB Kreis Unna sind bestrebt, rettungsdienstliche Leistungen auf 

dem modernsten Stand der Technik, vorzuhalten: 

 

Übertragung des prähospitalen EKG an die kathedernden Kliniken 
Die eingesetzten EKG Geräte im Rettungsdienst sollen in der Lage sein, ein 12-Kanal-EKG zu schreiben 

und mittels einer Übertragungsmöglichkeit (z.B. Telemetrie), zu übermitteln. Das 12-Kanal-EKG sollte 

die Interventionsklinik schnellst möglich erreichen. Alle Rettungswagen sind mit einer entsprechenden 
Technik auszustatten 

 

Corpuls CPR 
Je Notarzt besetztem Fahrzeug soll ein mechanisches Thoraxkompressionsgerät angeschafft werden, 

da sie bei lang andauernden Reanimationen eine gute Alternative / Hilfe darstellen. Die Erfahrungen mit 

den bereits eingesetzten Geräten bestätigen dies. 

 
Video-Laryngoskop 
Je Notarzt besetztem Fahrzeug soll ein Video-Laryngoskop angeschafft werden. Ein Video-Laryn-

goskop ist zwingend erforderlich, um einen gesicherten Atemweg bei einem beatmungspflichtigen Pati-

enten herzustellen. Ein Video-Laryngoskop stellt dies auch bei einem Notfallpatienten sich, wo ein 

schwieriger Atemwege vorliegt. 
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Schwerlast-System 
Bei der Rettungsmittelbeschaffung ist darauf zu achten, dass in jedem Rettungsdienstbereich (Lünen, 

Werne, Kamen, Unna, Schwerte) mindestens ein Fahrzeug bereitsteht, um Patienten mit einem Körper-

gewicht mit mindestens von mehr als 250 kg transportieren zu können.  

7.3.2 Kommunikationstechnik 

Die Rettungsmittel im RDB Unna sind mit einer entsprechen Kommunikationstechnik auszustatten, so 

dass ein reibungsloser Einsatzablauf gesichert ist. Zu den besonderen Kommunikationseinrichtungen 

gehören die im folgendem genannten Einrichtungen: 
 
Digitale-Meldeempfänger: 
Die Besatzungen der Rettungsdienstfahrzeuge sind mit Funkmeldeempfängern auszustatten, damit sie 

durch die Leitstelle auch außerhalb der Fahrzeuge alarmiert werden können. Somit kann sichergestellt 

werden, dass Einsätze möglichst schnell bedient werden. 

 

Digitalfunk und GPS Routing über Tetra-Funk 
Sämtliche am Rettungsdienst beteiligten Fahrzeuge sind mit einem Digitalfunkgerät sowie zusätzlichen 
Handfunkgeräten auszurüsten. Die im Fahrzeug verbauten Digitalfunkgeräte sollten die Option besit-

zen, GPS-Routing durchzuführen. Das ist notwendig, da ein mögliches neues Leitstellensystem auf 

diese Option zurückgreifen kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Navigationsdaten hierüber zu 

empfangen. Ein Digitalfunkgerät in Verbindungen mit einem Navigationssystem stellt eine Alternative 

zu dem vorhandenen System dar. 

 

Rescue-Track 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle am Rettungsdienst beteiligten Fahrzeugen mit dem System „Rescue 

Track“ ausgestattet. Das System „Rescue Track“ der Fa. Convexis wird bundesweit von allen Luftret-

tungsmitteln und einer Vielzahl von Rettungsdiensten bereits erfolgreich eingesetzt.  

Das vorhandene Einsatzleitsystem kann Daten aus dem ELS zu dem Navigationssystem von Rescue 

Track versenden. Eine Dispositionsstrategie hierüber durchzuführen ist allerdings nicht möglich. Bei der 

Beschaffung eine neues Einsatzleitsystem muss kritisch hinterfragt werden, um das vorhanden Rescue-

Track System genutzt werden soll. Eine gute Alternative zu dem bestehenden System bietet das GPS-

Routing über den Digitalfunk.  
 

Bei einer Neuanschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen sollte vorher mit dem Träger des Rettungs-

dienstes abgesprochen werden, auf welches System das neue Einsatzleitsystem aufbauen wird. Grund-

sätzlich sollten alle Rettungsdienstfahrzeuge mit einer geeigneten Navigationseinrichtung ausgestattet 

sein. 
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7.4 Zukünftige Entwicklungen - Telenotarzt 

Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes beobachtet interessiert die Entwicklung des Telenot-
arztes im Land Nordrhein-Westfahlen. Grundsätzlich steht der RDB Kreis Unna, wenn alle Vorausset-

zungen erfüllt sind, für eine flächendeckende Einführung des Telenotarztes zur Verfügung. Einer zeit-

nahen Beteiligung, auch zur Senkung der Notarztzahlen in RDB Kreis Unna, steht der Träger des Ret-

tungsdienstes positiv gegenüber. 

7.5 Aus- und Weiterbildung des Rettungsdienstpersonals 

Zum 01.01.2014 trat das Notfallsanitätergesetz (NotSanG) mit dem neuen Berufsbild des Notfallsanitä-

ters als höchste nicht ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst in Kraft. Dadurch wurde das Rettungs-

assistentengesetz zum 31.12.2014 aufgehoben. Gemäß dem § 4 Abs. 7 RettG NRW wird ab dem 

01.01.2027 die Funktion des Rettungsassistenten durch den Notfallsanitäter in Nordrhein Westfalen 
ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Rettungswagen und Notarztfahrzeuge mit mindestens einem Not-

fallsanitäter zu besetzen. 

 

Mit der Veröffentlichung der Ausführungsbestimmungen Teil 1 und Teil 2 zur Notfallsanitäter-Ausbildung 

in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 sind die formellen Voraussetzungen zur Ausbildung von Notfalls-

anitätern geregelt worden. Bei der Ausbildung von Notfallsanitätern wird grundsätzlich in zwei Gruppen 

unterschieden 

• Weiterbildung von RettAss zum NotSan durch die Ergänzungsprüfung (EP 1 bis EP 3), 

• Vollausbildung zum Notfallsanitäter. 

 

Durch die Ergänzungsprüfung (EP 1 bis EP 3) können sich die Rettungsassistenten in Abhängigkeit 

ihrer Berufserfahrung zum Notfallsanitäter qualifizieren lassen. Dies ist noch bis zum 31.12.2023 mög-
lich. Danach kann nur noch die Vollausbildung zum Notfallsanitäter erfolgen. Rettungsdienstmitarbeiter, 

die nicht über die Qualifikation Rettungsassistent verfügen, können nur die Vollausbildung zum Notfalls-

anitäter absolvieren. 

 

Grundvoraussetzung für die Finanzierung der Ergänzungsprüfung sowie der Vollausbildung zum Not-

fallsanitäter ist eine Aufnahme der Ausbildungskapazitäten im Rettungsdienstbedarfsplan. Das Einver-

nehmen der Kostenträger ist entsprechend herzustellen. Mit dem Erlass des MAGS vom 22.11.2019 ist 

die Finanzierung der Ausbildung für die Jahre 2020 und 2021 geregelt worden. 
 

Um den gesetzlichen Besetzungsauftrag auch im Jahre 2027 erfüllen zu können, werden im Kapitel 

7.5.1 und 7.5.2 der Bedarf an Ergänzungsprüfungen und der zukünftige Bedarf an Ausbildungsplätzen 

für Notfallsanitäter beschrieben. 
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7.5.1 Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter 

Eine Weiterqualifizierung für erfahrene Rettungsassistenten durch Ablegen der Ergänzungsprüfung 

(EP1 bis EP 3) ist bis zum 31.12.2023 möglich. Somit verbleiben noch drei Jahre um die vorhandenen 

Rettungsassistenten weiter zu qualifizieren. Die folgende Tabelle zeigt den grundsätzlichen Bedarf an 

Notfallsanitätern in den jeweiligen Rettungswachenbereichen, um die vorhandenen Rettungsmittel nach 

der vorliegenden 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes im Jahr 2027 entsprechend be-

setzten zu können.  

 
Tabelle 39 Personalbedarf in den Rettungswachenbereichen im RDB Kreis Unna 

Rettungs- 
wachbereich 

Rettungsmittel 
vorhaltestunden 

Personal 
besetzstunden 

Personalbedarf (gerundet) 

RTW NEF KTW RTW NEF KTW NotSan RettSan RettHelfer 

Lünen* 1.176 252 100 2.472 252 200 63 25 3 

Werne 336 168 - 672 168 - 19 6 0 

Kamen 1.176 168 - 2.352 168 - 54 21 0 

Unna 1.260 252 168 2.520 252 336 60 28 5 

Schwerte 420 168 40 840 168 80 23 9 1,2 

Gesamt 4.428 1.008 308 8.856 1.008 616 219 89 9,2 

* ITW mit zwei Funktionen NotSan berechnet! 

 

Daraus entsteht in den einzelnen Rettungswachenbereichen folgender Bedarf an Ergänzungsprüfungen 

EP 1 bis EP 2 um die vorhanden Rettungsassistenten weiter zu qualifizieren. Die Ergänzungsprüfungen 

werden auf die folgende drei Jahre wie folgt verteilt. 

 
Tabelle 40 Bedarf und Verteilung der Ergänzungsprüfung 

Rettungs- 
wachbereich 

Bedarf an 
NotSan 

Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2021 
EP 1 EP 2 EP 1 EP 2 EP 1 EP 2 EP 1 EP 2 

Lünen 63 14 1 0 0 0 0 0 0 

Werne 19 2 0 2 0 2 0 0 0 

Kamen 54 8 0 1 2 2 2 1 1 

Unna 60 14 0 1 0 4 0 0 0 

Schwerte 23 6 2 5 0 5 0 5 0 

Gesamt 219 44 3 9 2 13 2 6 1 
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7.5.2 Vollausbildung zum Notfallsanitäter 

Im RDB Kreis Unna führen die Rettungswachenbereiche die Vollausbildung zum Notfallsanitäter voll-

umfänglich in eigener Zuständigkeit aus. Dazu werden teilweise externe Dienstleister unterschiedlichs-

ter Art beauftragt. Es wird angestrebt, die zukünftige Ausbildung von Notfallsanitätern ebenfalls zentral 

bei einem Anbieter durchzuführen. So kann eine gleich strukturierte und qualitativ nachhaltige Vermitt-

lung der Ausbildungsinhalte sichergestellt werden. Erste Gespräche hierzu werden in den kommenden 

Monaten geführt.  

 
In den vergangenen Jahren wurde nur durch einen Träger einer Rettungswache mit der Vollausbildung 

begonnen. Alle anderen Träger von Rettungswachen haben aufgrund fehlender Finanzierungszusage 

nicht mit der Vollausbildung begonnen. 

 

Um den zukünftigen Bedarf an Notfallsanitätern nachhaltig decken zu können, muss kontinuierlich aus-

gebildet werden. Die Ausbildung dient dazu, der kommenden natürlichen Personalfluktuation entgegen 

zu wirken. Die Personalfluktuation bewegt sich zwischen 5 und 6 % jährlich. Dies kann in den einzelnen 

Rettungswachenbereichen variieren. Aufgrund der guten Vernetzung der jeweiligen Rettungswachen 
kann ein möglicher Überbedarf an anderen Rettungswachen im RDB Kreis Unna zukünftig vermittelt 

werden. 

 

Unter Berücksichtigung der Personalfluktuation von 5 bis 6 % ergibt sich folgender Ausbildungsbedarf 

in den jeweiligen Rettungswachenbereichen. Die folgende Tabelle zeigt den jährlichen Bedarf an Aus-

bildungsplätzen: 
Tabelle 41 Ausbildungsbedarf und Plätze im RDB Kreis Unna 

Rettungs- 
wachbereich 

Rettungsmittelvorhalte-
stunden (RTW u. NEF) 

Personal 
besetzstunden 

Bedarf an  
Notfallsanitä-

tern 

Ausbildungs-
plätze (gerundet) 

Lünen 1.548 3.096 63 4 

Werne 504 1.008 19 1 

Kamen 1.344 2.688 54 3 

Unna 1.502 3.004 60 4 

Schwerte 588 1.176 23 1 

Gesamt 5.472 10.944 219 13 

 

Zukünftig sollen im RDB Kreis Unna 13 Ausbildungsplätze an Notfallsanitätern vorgehalten werden.  

 

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 konnte die Kreisstadt Unna keine Ausbildung zum Notfallsanitäter 

anbieten. Das dadurch entstandene Ausbildungsdefizit wird im Jahr 2020 durch den Beginn der Ausbil-

dung von 14 Notfallsanitäter ausgeglichen. Ab dem Jahr 2021 werden die in Tabelle 41 dargestellten 
Ausbildungsplätze regulär ausgebildet.   
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7.5.3 Lehrrettungswachen und Praxisanleiter 

Um die Notfallsanitäterausbildung erfolgreich durchführen zu können, haben alle fünf Rettungswachen-

bereiche eine Genehmigung als Verbundlehrrettungswache vom Träger des Rettungsdienstes erhalten.  

 

Auf Grund der im Vergleich zur Rettungsassistentenausbildung qualitativ höherwertigen Notfallsanitä-

ter-Ausbildung muss auch die praktische Ausbildung an die gesteigerten Ansprüche angepasst werden. 

Damit kommt den Praxisanleitern eine besondere Bedeutung zu. Konnte die Lehrtätigkeit der Rettungs-

assistenten bisher parallel zum Einsatzdienst laufen, so bedarf es in Zukunft einer wesentlich größeren 
zeitlichen Ressource für diese Aufgabe. Dabei sind die Anforderungen an die pädagogische Qualifika-

tion eines Praxisanleiters deutlich ausgeprägter als bei den bisherigen Lehrrettungsassistenten. Die 

Ausbildung erfolgt unter dem Aspekt der „Erwachsenenbildung“. Gemäß Ziffer 2 der Ausführungsbe-

stimmungen zur Ausbildung zum Notfallsanitäter Teil 1 ist ein Praxisanleiter für je drei Schüler vorzuse-

hen. Da in der Notfallsanitäter-Ausbildung auch ein 10-tägiges Praktikum in der Leitstelle vorgesehen 

ist, muss die Leitstelle auch über entsprechende Praxisanleiter verfügen. Dazu kommt die eigene Aus-

bildung des Leitstellenpersonals, welche durch die Praxisanleiter durchgeführt werden soll. 

 
Die folgende Tabelle zeigt den Bedarf an Praxisanleitern pro Rettungswachenbereich und in der Leit-

stelle. 

 
Tabelle 42 Praxisanleiter im RDB Kreis Unna 

Rettungswachenbereich Ausbildungsplätze NotSan Bedarf an Praxisanleitern 

Lünen 4 4 

Werne 1 1 

Kamen 3 2 

Unna 4 4 

Schwerte 1 1 

Leitstelle Praktikum NotSan/Ausbildung LST 5 (gemäß Gutachten) 

Gesamt 13 17 

 

7.5.4 Rettungsdienstfortbildung 

In § 5 Abs. 4 RettG NRW ist eine Fortbildungspflicht des am Rettungsdienst eingesetzten nicht ärztli-

chen Personals von 30 Stunden geregelt. Im RDB Kreis Unna wird die Rettungsdienstfortbildung in 

enger Zusammenarbeit mit den Trägern der Rettungswachen zentral organisiert. Hierfür wird ein exter-

ner Dienstleister mit der zentralen Durchführung der Fortbildung beauftragt. Durch die zentrale Fortbil-
dung wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter im Rettungsdienst des Kreises Unna den gleichen Fort-

bildungsstand haben.  

 

Die Inhalte der Fortbildungen werden zusammen mit allen Trägern der Rettungswachen, dem ÄLRD 
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und dem Träger des Rettungsdienstes besprochen. In Zukunft können so medizinische Standards ent-

wickelt und durch die zentrale Fortbildung geschult werden.  

 

In Zukunft ist eine zentrale Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter inkl. der Leitstelle ein wesentli-

cher Bestandteil der im Kapitel 7.2 beschrieben Qualitätsmaßnahmen.   
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8 Abschließende Zusammenfassung 

Die Auswertung der flächendeckenden Versorgung hat gezeigt, dass im RDB Kreis Unna keine flächen-

deckende Abdeckung vorhanden ist. Die niedrigen Werte des Erreichungsgrades sowie die durchge-
führte GIS-Analyse bestätigen dies. In den Kommunen Selm, Bergkamen und Unna bestehen defizitäre 

Bereiche in der flächendeckenden Versorgung. Aufgrund der fehlenden flächendeckenden Abdeckung 

müssen zusätzliche Wachstandorte im RDB Kreis Unna geschaffen werden.  

 

Die durchgeführte risiko- und frequenzabhängige Fahrzeugbemessung hat ergeben, dass in der Not-

fallrettung 808 Wochenstunden mehr an Rettungsmittel vorgehalten werden müssen. Im Bereich der 

Notfallrettung mit Notarzt müssen zusätzliche 84 Wochenstunden vorgehalten werden. Der neu aufge-

stellte Krankentransportbereich muss mit 327 Wochenstunden vorgehalten werden. Eine Übersicht der 
zukünftigen vorgehaltenen Rettungsmittel befindet sich im Kapitel 8.2. 

 

Abschließend ist festzustellen, dass durch die beschriebenen Maßnahmen der vorliegenden 4. Fort-

schreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes der RDB Kreis Unna gut aufgestellt ist. Der gesetzliche 

Auftrag wird durch einen bedarfsgerechten und flächendeckenden Rettungsdienst sichergestellt. 

8.1 Zusammenfassung der Maßnahmen im RDB Kreis Unna 

Die beschriebenen Maßnahmen aus dem vorliegenden Rettungsdienstbedarfsplan lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

8.1.1 Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung 

Im RDB Kreis Unna müssen nach einer durchgeführten risiko- und frequenzabhängigen Bemessung 

folgende Rettungsmittel in Zukunft vorgehalten werden. Die Tabelle 43 zeigt die vorzuhaltenden Ret-

tungsmittel in Wochenstunden und die prozentuale Verteilung im RDB Unna. 

 
Tabelle 43 Zusammenfassung der zukünftigen vorgehaltenen Rettungsmittel in Wochenstunden 

 RTW 4.368 Wochenstunden = 75,7 %  

 ITW 65 Wochenstunden = 1,1 %  
 KTW 327 Wochenstunden = 5,7 %  

 Notarzt 1.008 Wochenstunden = 17,5 %  

 Gesamt 5.768 Wochenstunden = 100,0 %  

 

8.1.2 Zukünftige Struktur der Rettungswachen 

Das Kapitel 5 beschreibt die flächendeckende Abdeckung. Darauf aufbauend müssen im RDB Kreis 

Unna weitere Rettungswachen entstehen. Die durchgeführte Standortplanung ergänzt die bestehende 

Wachen-Struktur im RDB Kreis Unna. Hiervon ausgenommen ist der Standort in Selm, wo ein komplet-

ter Neubau einer Wache an einem anderen Standort in Frage kommt. Die genaue Positionierung wird 

in Zusammenarbeit des Trägers der Rettungswachen mit dem Träger des Rettungsdienstes 
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durchgeführt. Die neuen Standorte wurden so gewählt, dass die defizitären Gebiete abgedeckt sind und 

zusätzlich eine Überlappung mit bestehenden Hilfsfrist-Bereichen entsteht. Durch diese Maßnahmen 

können optimale Unterstützungseffekte entstehen, so dass bei einem Ressourcenmangel in einem VB 

ein weiterer VB innerhalb der Hilfsfrist aushelfen kann. Das Ergebnis der qualifizierten Standortplanung 

lässt sich wie folgt darstellen: 

8.1.2.1 Stadt Selm 

Als defizitäres Gebiet in der Stadt Selm wurde der nördliche Teil von Selm-Mitte ausgewiesen. Zum 

aktuellen Zeitpunkt befindet sich die Rettungswache im Stadtteil Selm-Bork. Vom aktuellen Standort 
aus kann der nördliche Teil von Selm-Mitte nicht innerhalb von 8 Minuten erreicht werden.  

 
Abbildung 11 GIS Auswertung inkl. 8 min. Hilfsfrist Iso-
chrone 

 
Abbildung 12 planerische Abdeckung eines möglichen 
Rettungswachen Standortes in Selm 

Die Abbildung 11 zeigt den defizitären Bereich in Selm-Mitte. Um den defizitären Bereich zu schließen 

muss ein zusätzlicher Wachstandort in Selm-Mitte errichtet werden. Alternativ wäre ein neuer Wach-

standort, von welchem beide städtischen Gebiete gut abgedeckt sind. Nach Rücksprache mit der Stadt 

Selm wäre ein Grundstück am Kreisverkehr B236/K44 zu erwerben. Die Abbildung 12 zeigt die planeri-

sche Abdeckung von dem beschriebenen neuen Standort. Von diesem Standort aus würden beide städ-
tischen Gebiete ausreichend versorgt werden.  

8.1.2.2 Stadt Bergkamen 

Als defizitäres Gebiet in der Stadt Bergkamen wurden die Stadtteile Oberaden und Rünthe ausgewie-

sen. Der Stadtteil Oberaden wird nur zur Hälfte planerisch erreicht und der Stadtteil Rünthe wird plane-

risch nicht innerhalb der 8 Minuten Hilfsfrist erreicht.  
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Abbildung 13 GIS Auswertung inkl. der 8 min Hilfsfrist 
Isochrone 

 
Abbildung 14 planerische Abdeckung eines möglichen 
Rettungswachen Standortes in Bergkamen-Oberaden 

Die Abbildung 13 zeigt das defizitäre Gebiet im Westen von Bergkamen, OT Oberaden. Um das defizi-

täre Gebiet zu schließen, muss eine weitere Rettungswache im OT Oberaden errichtet werden. Die  

Abbildung 14 planerische Abdeckung eines möglichen Rettungswachen Standortes in Bergkamen-Obe-

raden zeigt die planerische 8 min.-Isochrone vom Standort der neu zubauenden Feuerwehr aus. Durch 
den neuen Standort der zusätzlichen Rettungswache würde das defizitäre Gebiet vollständig abgedeckt. 

Darüber hinaus entsteht eine Überlappung mit dem OT Bergkamen-Mitte sowie dem östlichen Bereich 

von Lünen. Durch die Überlappung ist es möglich, umliegende Versorgungsbereiche innerhalb der 

Hilfsfrist zu erreichen. 

 
Abbildung 15 GIS Auswertung inkl. der 8 min Hilfsfrist 
Isochrone 

 
 Abbildung 16 planerische Abdeckung eines möglichen 
Rettungswachen Standortes in Bergkamen-Rünthe 

Die Abbildung 15 zeigt das defizitäre Gebiet im Norden von Bergkamen, OT Rünthe. Um das defizitäre 

Gebiet im OT Rünthe zu schließen, muss eine weitere Rettungswache im OT Rünthe errichtet werden. 

In der  Abbildung 16 ist die planerische 8 min-Isochrone von dem möglichen neuen Standort der Ret-

tungswache aus zu sehen. Wie zu erkennen ist, würde das defizitäre Gebiet vollständig abgedeckt wer-

den. Darüber hinaus würde eine Überlappung mit dem OT Bergkamen-Overberge, Mitte und mit Teilen 
der Stadt Werne entstehen. Somit würden von dem beschrieben Standort aus, optimale Unterstützungs-

möglichkeiten in andere VB Bereiche entstehen. 
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8.1.2.3 Kreisstadt Unna 

Als defizitäres Gebiet ist der OT Hemmerde ausgewiesen worden. Der OT ist als ländliches Gebiet 

eingestuft. Um eine flächendeckende Abdeckung sicherzustellen, muss im Bereich Unna-Ost eine Ret-

tungswache gebaut werden. Der Standort ist dabei so zu wählen, dass der OT Hemmerde innerhalb 

von 12 Minuten erreicht werden kann. Darüber hinaus sollte der östliche Bereich der Innenstadt weiter-

hin innerhalb von 8 Minuten erreicht werden. Die folgenden Abbildungen zeigen das defizitäre Gebiet 

sowie ein möglicher neuer Standort einer zusätzlichen Rettungswache in Unna. 

 
Abbildung 17 GIS Auswertung inkl. 12 min Hilfsfrist 
Isochrone 

 
 Abbildung 18 planerische Abdeckung eines möglichen 
Rettungswachen Standortes im Unna-Osten 

Die Abbildung 17 zeigt das defizitäre Gebiet im Osten von Unna im OT Hemmerde. Die  Abbildung 18 
zeigt einen möglichen Standort einer Rettungswache im Bereich Werlerstraße/Heinrich-Herzt-Straße. 

Der Standort wäre optimal, da eine große Überlappung mit den bestehenden Isochronen der Rettungs-

wache Unna-Mitte entstehen würde. Darüber hinaus könnten die OT im Osten innerhalb von 8 und 12 

Minuten optimal erreicht werden. Die Überlappung im Bereich der Innenstadt wäre ebenfalls als optimal 

zu bezeichnen. Bei einer Grundstückssuche sollte sich auf den B1/Morgenstraße/Stadtwerke fixiert wer-

den.  

8.1.3 Tischbesetzzeiten und Personal in der Leitstelle im RDB Kreis Unna 

Die Besetzung der Einsatzleitplätze wurde durch den Gutachter Forplan Unterkofler in einem Organisa-

tionsgutachten über die Leitstelle im RDB Kreis Unna wie folgt bemessen. 

 
Tabelle 44 Zusammenfassung der Tischbesetzzeiten Leitstelle Unna 

Schichtlänge Montag - Freitag Samstag Sonntag/Wochenfeiertag 

07:00 – 15:00 4 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 
15:00 – 23:00 3 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 

23:00 – 07:00 2 Disponenten 3 Disponenten 3 Disponenten 

 

Insgesamt wird ein berechneter Personalbedarf für die ILS Kreis Unna in Höhe von 43,87Mitarbeitern 

durch den Gutachter empfohlen.  
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8.1.4 Einsatzstrategie im RDB Kreis Unna 

Im Kapitel 3.4.1 wurde die zukünftige Einsatzstrategie im RDB Kreis Unna beschrieben. In Zukunft wer-

den keine Mehrzweckfahrzeuge mehr im RDB Kreis Unna eingesetzt. Es erfolgt eine Trennung zwi-

schen der Notfallrettung und des Krankentransportes. Beide Einsatzbereiche werden mit ausreichend 

bedarfsgerechten Fahrzeuge ausgestattet. In Zukunft werden Fahrzeuge der Notfallrettung nur noch 

zur Spitzabdeckung im Krankentransport, nach Verfügbarkeit, eingesetzt.  

 

Durch die beschriebenen Maßnahmen soll zum einen der Erreichungsgrad in der Notfallrettung verbes-
sert werden und zum anderen soll die Termintreue im Krankentransport signifikant optimiert werden. 
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8.2 SOLL-Vorhaltung der Rettungsmittel 

Die zukünftige (SOLL) Fahrzeugvorhaltung wird in den folgenden Tabellen dargestellt. 
Tabelle 45 SOLL Vorhaltung an Rettungsmitteln im RDB Kreis Unna 

SOLL - Rettungsmittel Kreis Unna 

Rettungswache 
Rettungsmittel Montags - Freitag Samstag Sonntag / Feiertag Rettungsmittel 

Wochen- 
stunden Typ 07:00 - 

19:00  
19:00 - 
07:00 

07:00 - 
19:00  

19:00 - 
07:00 

07:00 - 
19:00  

19:00 - 
07:00 

RW Selm 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Lünen-Nord RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Lünen-Mitte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 
NEF 1  1  1  168,00 
ITW* 1           65,00 

RW Lünen-Horstmar RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Lünen-Brambauer 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 

RW Werne 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Bergkamen-Mitte RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Bergkam.-Oberaden RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RW Bergkamen-Rünthe RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Kamen-Mitte 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1  1  1  84,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Kamen-Hemsack RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Bönen 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 

RW Unna-Nord 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Unna-Mitte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1  1  1  84,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 
NEF 1  1  1  84,00 

RW Unna-Osten RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 

RW Holzwickede 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 

RW Fröndenberg 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1   1   1   84,00 

RW Schwerte 

RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
RTW 1  1  1  84,00 
NEF 1 1 1 1 1 1 168,00 

KTW Bereich Nord 
KTW 09:00 15:00 09:00 16:00 09:00 15:00 43,00 
KTW 15:00 21:00   15:00 21:00 36,00 
KTW 08:00 16:00     40,00 

KTW Bereich SÜD 
KTW 1 1 1 1 1 1 168,00 
KTW 08:00 16:00     40,00 
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8.3 Umsetzungsplan 

Der Umsetzungsplan der vierten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird in Anlage 1 dar-
gestellt. Die Umsetzung der vorliegenden vierten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 

muss unverzüglich und ohne schuldhaftes Zögern umgesetzt werden. Die Träger der Rettungswachen 

und der Träger des Rettungsdienstes erörtern halbjährlich den aktuellen Sachstand der Umsetzung und 

passen die notwendigen Umsetzungsschritte an. 
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Umsetzungsplan 

Die vorliegende vierte Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes enthält umfangreiche organi-

satorische-, personelle- und bauliche Maßnahmen. Die beschriebenen Maßnahmen sind unverzüglich 

und ohne schuldhaftes Zögern entsprechend der nachfolgend genannten Prioritäten umzusetzen. Die 

Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Kommunen, Behörden und Organi-

sationen.  

 

Mit der Beschaffung der für die Umsetzung der vierten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfspla-

nes erforderlichen zusätzlichen Fahrzeuge ist so frühzeitig zu beginnen, dass ihre Inbetriebnahme im 

Rahmen der nachfolgenden Prioritäten erfolgen kann. Gleiches gilt für die Aus- und Fortbildung sowie 

Gewinnung des für den Betrieb der Rettungsmittel erforderlichen Personals. 

 

Mit den für Neu-, Um- oder Ausbau von Rettungswachen erforderlichen Arbeiten (z.B. Grunderwerb, 

Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Schaffung von Planungs- und Baurecht, Ausführungs- und 

Einrichtungsplanung, etc.) ist so frühzeitig zu beginnen, dass die Umsetzung der notwendigen Maß-

nahmen im Rahmen der nachfolgend genannten Prioritäten erfolgen kann. Gleiches gilt für die etwai-

ge Errichtung und Erweiterung von Interimswachen. 

 

Zur Umsetzung der vierten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurden folgende Prioritä-

ten festgelegt: 

 

Priorität 1 

 

Die vorhandenen Rettungsmittel im Bereich der Notfallrettung sollen durch eine grundsätzliche Sys-

temtrennung des Krankentransports von der Notfallrettung zeitnah entlastet werden. Hierzu sind die 

vorhandenen Mehrzweckfahrzeuge (MZF) in Rettungswagen (RTW) umzuwidmen und schnellstmög-

lich zusätzliche Krankentransportwagen (KTW) in Dienst zu stellen. Im Kreis Unna sollen folgende 

KTW vorgehalten werden: 

 

KTW Nord 1 (Lünen)  Montag bis Sonntag mit insgesamt 79 Wochenstunden 

KTW Nord 2 (Lünen)  Montag bis Freitag mit insgesamt 40 Wochenstunden 

KTW Süd 1 (Unna)  Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

KTW Süd 2 (Schwerte)  Montag bis Freitag mit insgesamt 40 Wochenstunden 

 

Zur Entlastung des hoch frequentierten Notarzteinsatzfahrzeuges im Rettungswachbereich Lünen ist 

ein zweites Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt 84 Wochenstunden in Dienst zu stellen. 

 

Mit dem Vollzug der Systemtrennung Krankentransport – Notfallrettung sind folgende RTW, die bisher 

als MZF betrieben worden sind, zur Verbesserung der Hilfsfristen in der Notfallrettung vorzuhalten: 
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Umwidmung des MZF Unna mit 168 Wochenstunden und Aufteilung auf zwei Fahrzeuge in: 

RTW Fröndenberg 2  Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

RTW Holzwickede 2  Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

 

Umwidmung des MZF Lünen-Mitte mit 80 Wochenstunden und Erhöhung der Vorhaltezeit in: 

RTW Lünen-Brambauer 2 Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

 

Umwidmung des MZF Lünen-Horstmar mit 168 Wochenstunden in: 

RTW Lünen-Horstmar  Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

 

Umwidmung des MZF Kamen-Mitte mit 168 Wochenstunden und Aufteilung auf zwei Fahrzeuge in: 

RTW Bönen 2   Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

RTW Kamen-Mitte 2  Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

 

Umwidmung des MZF Bergkamen mit 168 Wochenstunden in: 

RTW Bergkamen-Rünthe Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

(Verlegung des Fahrzeuges von der Rettungswache Bergkamen nach Umbau der vorhandenen In-

dustriehalle als neuer Rettungswachenstandort Bergkamen-Rünthe) 

 

Umwidmung des MZF Selm mit 84 Wochenstunden in: 

RTW Selm 2   Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

 

Umwidmung des MZF Werne mit 108 Wochenstunden und Erhöhung der Vorhaltezeit in: 

RTW Werne 2   Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

 

Priorität 2 

 

Die Vorhaltezeit des RTW Selm 2 ist wie folgt zu erhöhen: 

RTW Selm 2   Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

Parallel zur Erhöhung der Vorhaltezeit des RTW Selm 2 ist entweder eine neue (zentrale) Rettungs-

wache oder alternativ neben der Rettungswache in Selm-Bork ein weiterer Rettungswachenstandort 

für das Stadtgebiet Selm-Mitte in Betrieb zu nehmen. Abhängig von den weiteren Entscheidungspro-

zessen und der Dauer der Umsetzung dieser Baumaßnahme ist ggf. eine Interimswache zur Gebiets-

abdeckung in Selm-Mitte zu errichten und bis zur Fertigstellung der neuen (zentralen oder zusätzli-

chen) Rettungswache zu betreiben. 

 

Inbetriebnahme eines dritten RTW in Schwerte 

RTW Schwerte 3  Montag bis Sonntag mit insgesamt 84 Wochenstunden 

 

Inbetriebnahme eines dritten RTW in Bergkamen 
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RTW-Bergkamen-Oberaden Montag bis Sontag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

Der neue Rettungswachenstandort in Bergkamen-Oberaden ist zunächst als Interimswache zu errich-

ten, sofern der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bergkamen-Oberaden, das künftig auch als 

Rettungswache genutzt werden soll, nicht zeitnah realisiert werden kann. 

 

Inbetriebnahme eines RTW in Unna-Ost 

RTW Unna-Ost   Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

Abhängig von den weiteren Entscheidungsprozessen zum Bau der Rettungswache Unna-Ost und der 

Dauer der Umsetzung dieser Baumaßnahme ist ggf. eine Interimswache an einem geeigneten Stand-

ort im Bereich der Bundesstraße 1 in Höhe des Induparks Unna-Ost zu errichten und bis zur Fertig-

stellung der neuen Rettungswache Unna-Ost zu betreiben. 

 

Inbetriebnahme eines zweiten RTW in Unna-Nord 

RTW Unna-Nord 2  Montag bis Sonntag mit insgesamt 168 Wochenstunden 

Abhängig von den weiteren Entscheidungsprozessen zum Bau der Rettungswache Unna-Nord und 

der Dauer der Umsetzung dieser Baumaßnahme ist ggf. die bestehende Interimswache zu erweitern 

und bis zur Fertigstellung der neuen Rettungswache Unna-Nord zu betreiben. 

 

Eine Abweichung vom Umsetzungsplan kann in enger Absprache und nach Zustimmung des Trägers 

des Rettungsdienstes erfolgen. Zum Stand der Umsetzung soll halbjährlich eine Erörterung zwischen 

dem Träger des Rettungsdienstes, den Trägern der Rettungswachen sowie ggf. weiteren beteiligten 

Kommunen, Behörden und Organisationen erfolgen. 
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1. Unser Jahresthema: Internationaler Frauentag  
 
 

1.1. Der Internationale Frauentag 
startete in diesem Jahr mit 
einem Internationalen 
Frauenfrühstück im Foyer 
des Rathauses. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung von 
Herrn Bürgermeister Jürgen 
Kleine-Frauns. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während des Frühstücks gab es kurze Tischreden und Interviews über Projekte und 
Angebote für Frauen in Lünen. Vertreten waren regionale Beratungsstellen. Zudem gab 
es eine Ausstellung der in Lünen lebenden, irakischen Künstlerin Halala Ibrahim. 
Das Frühstück war eine Kooperationsveranstaltung mit der Integrationsbeauftragen 
Frau Dr. Aysun Aydemir. 

 
 

1.2. Gesprächsrunde: Geschlechterrollen im deutschen und internationalen Kontext 
Anlässlich des Weltfrauentages, beleuchtet die Veranstaltung die Geschlechterrollen im 
internationalen sowie im deutschen Kontext. Die freie Journalistin Serraf Özdemir, die 
sich schwerpunktmäßig mit Frauenrechten und Gleichberechtigung beschäftigt, 
diskutiert bei einem gemeinsamen Frühstück über gelebte Geschlechterrollen in Familie, 
Beruf und Freizeit. Kooperationsveranstaltung mit dem Multikulturellem Forum. 

 
 

1.3. Der Frauenchor AcaBellas widmete sich bei der Matinee "Sounds of Love" der Liebe 
in all ihren Facetten und spannte dabei den Bogen von Popsongs über Gospel bis hin zu 
klassischer Musik. Ihren Gesang ergänzten sie mit ausgewählter Lyrik 
Akkordeonklänge von Rena Janßen zaubern weitere Nuancen hinzu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©AcaBellas 
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1.4. Beim Internationalen Frauentanzfest luden Dr. Aysun Aydemir, der Integrationsrat 
der Stadt Lünen sowie Regina Hunschock vom Bürgerzentrum Gahmen alle Frauen 
herzlich ein, zu den Klängen orientalischer und internationaler Musik ihr Tanzbein zu 
schwingen. 
 

 
Kooperationsveranstaltung mit der 

Integrationsbeauftragten, dem Integrationsrat und dem 
Bürgerzentrum Gahmen. 
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2. Unser Einsatz für gesellschaftliche Gleichstellung  
 
 

2.1. Girls' & Boys' Day in der Stadtverwaltung und Betrieben 
 

 
Wie seit einigen Jahren wurde von der Gleichstellungsstelle der Tag organisiert 
um Mädchen und Jungen Berufsperspektiven zu zeigen. 
 
 
 

 
 
Dieses Jahr konnten die Schüler*innen 
unteranderem bei der Integrationsbeauftragen, 
Dr. Aysun Aydemir, einen Blick hinter die Kulissen 
werfen.  

 
 
 
 

 
 
 

2.2. Frauensalon Lünen-Süd 
 

 
 
Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Horstmar-Preußen und dem Kath. 
Pastoralen Raum Lünen wurde im Stadtteil Lünen-Süd ein kulturelles 
Angebot etabliert, welches hervorragend angenommen wurde:  
 

 
 
"Auch wir wollen die Wahl haben" - Der lange Weg der 
deutschen Frauen zum politischen Stimmrecht.  

 
Zur Geburtsstunde des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren.   

 
 
 
 

 
 

 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Kerstin Wolff vom 

Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel. 
 
Die ehemalige Lüner Bürgermeisterin, Christina 
Dörr-Schmidt gab Einblicke in ihre damalige 
Arbeit als Bürgermeisterin.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

©Addf Kassel 

Christina Dörr-Schmidt und Dr. Kerstin Wolff  
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"Wahnsinnsaussichten"  - Kabarett mit den Kaktusblüten 
 
In einem Mix aus Szenen, Soloeinlagen und Liedern gaben die vier Kabarett-Frauen den 
Blick frei auf Schutzmauern und Hochzeitsevents, auf Urlaubstrends und die Weltpolitik 
– wie gewohnt im typischen Kaktusblüten-Stil, spitz und komisch. 
 

 

 
 

2.3. Ausstellung und Filmpräsentation im Haus Opherdicke  
 
Anlässlich des Jahres der Demokratie 2019 rückte der Kreis Unna 
die Schaffensphase von Künstlerinnen in den Vordergrund, die 
um 1919 tätig waren. 1919 bdeutete die potentielle 
Gleichberechtigung, die Freiheit sich an offiziellen Akademien als 
Studentinnen ausbilden zu lassen sowie Zugang zum Kunstmarkt 
und Museen zu bekommen. Damit professionalisierte sich der 
Typus "Künstlerin" und wurde zur Berufsbezeichnung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Rahmenprogramm zählte unter anderem 
der Film über das Leben und Werk von Gerda 
Lerner und die vielen Klippen, die sie 
gemeistert hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Kooperation mit dem Kreis Unna; gemeinsame Fahrt interessierter Bürgerinnen.  
 
 
 
 

 

©Kreis Unna 

©Kaktusblüten 

©Frauengeschichtsverein 
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2.4. Matinee 
 
Die Gleichstellungsstelle und das Frauenpolitische Netzwerk luden zu einem 
kleinen Blick zurück in die Geschichte der Frauenbewegung mit besonderem Akzent 
auf die Lüner Aktivitäten ein. 
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3. Unser Einsatz für gesellschaftliche Gleichstellung für Geflüchtete 
 

 
3.1. Das Projekt Nähcafe im Bürgerzentrum Gahmen, ehrenamtlich geleitet, bietet 

Frauen einen Anlaufpunkt miteinander ins Gespräch zu  kommen und die Möglichkeit 
eigene Kleidung herzustellen. Eine Kinderbetreuung sorgt für einen ruhigen Rahmen. 

 
Dieses Jahr konnte das Nähcafe bereits sein 3-jähriges Bestehen feiern. 
Grund genug für eine kleine Feierstunde. 

 
 
 
 

3.2. Frauencafe im Treffpunkt Neuland 
 
Die Gleichstellungsstelle unterstützt das Angebot des 
"Treffpunkt Neuland" mit der Organisation von 
Vorträgen zu frauenrelevanten Themen.  
 
Themen z.B.:  
Besuch der Stadtbücherei, Stadtführung durch Lünen, 
Vortrag über Frauenrechte.  
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4. Interne Verwaltung und Gleichstellung  
 

4.1. Geschlechtergerechte Personalentwicklung 
 

Entsprechend des Landesgleichstellungsgesetzes und der Gemeindeordnung NW wirkt 
die Gleichstellungsbeauftragte mit in aktuellen Prozessen, in Arbeitsgruppen und 
Projekten, die die Belange von Frauen und Männern betreffen.  
 
Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen:  
- Stellenausschreibungen,  
- Auswahlverfahren und  
- Vorstellungsgesprächen. 
 
Mitwirkung in der Stellenbewertungskommission und  
in den Projektgruppen:  
- Personalentwicklungskonzept, 
- LOB, 
- Projektbeirat Bundesprogramm KitaPlus 
- Lünen bewegt Bildung 
 
 

4.2. Vereinbarkeit von Beruf und Pflege  
Stephanie Schuh, Pflegeberaterin - tätig bei der „compass private pflegeberatung 
gmbh“ informierte rund über die Pflege.  
Kooperationsveranstaltung mit der Koordinierungsstelle Altenarbeit, Frau Annette 
Goebel.  

 
 

4.3. Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung  
 

Beratungen zum Thema Vereinbarkeit und zu gleichstellungsrelevanten Fragen. 
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5. Aktiv über den Tellerrand hinaus  
 

5.1. Aktionstag Lünen-Süd "fair & nachhaltig"   
Fairtrade Town trifft Fairtrade School 
 
Im Juni fand auf dem Marktplatz in Lünen-Süd mit einer Vielzahl von Akteuren*innen 
ein Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit statt.  
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5.2. Aktionsprogramm "Lünen handelt fair" 
 
Auch in diesem Jahr wurde der Flyer "Lünen handelt fair" 
neu aufgelegt. In dem Aktionsprogramm sind die die 
Aktivitäten der einzelnen Lüner Akteure zusammengefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3. Rezertifizierung zur Fair Trade Town 
Zum vierten Mal ist die Stadt Lünen als Fair Trade Town zertifiziert worden. 
Erstmals wurde die Stadt Lünen im Jahr 2011 ausgezeichnet, seitdem baut sie ihr 
Engagement stetig aus.  
Die Rezertifizierung wurde in der Ratssitzung am 4.12. gewürdigt. Davor fand im Foyer 
des Rathauses ein Info-Café statt.  
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5.4. Faires Frühstück "über den Dächern von Lünen" 
Bereits zum vierten Mal fand in der 14. Etage des Rathauses das "Faire Frühstück 
über den Dächern von Lünen" im Rahmen der "Fairen Woche" statt. Schüler*innen 
der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule treffen hier auf Akteure*innen des fairen Handels und 
der Lüner Bürgerschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5.5. Neuauflage der Broschüre "Weniger ist fair" 
 
 
2016/2017 hat die Stadt Lünen als Fair 
Trade Stadt zusammen mit der LIGA den 
Handlungsleitfaden „Weniger ist fair“ 
herausgegeben mit Tipps und Vorschlägen 
für den Alltag, die Umwelt und Ressourcen 
schonen und auch noch dem eigenen 
Geldbeutel gut tun.  
 
2019 wurde die Broschüre überarbeitet 
und in der neuen Version veröffentlicht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6. Einstieg in das Thema Faire Beschaffung in der Verwaltung:  

Vorbereitung eines Projektes "faire Kleidung bei der Feuerwehr". 
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6. Was sonst noch?  
 

6.1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Herausgabe von Informationen, Presseankündigungen, Flyern, Broschüren u.a. 
 
 

6.2. Herausgabe des Flyers "Her mit dem allgemeinen, 
gleichen Wahlrecht für Mann und Frau" - 
Schlaglichter auf dem Weg zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter  
 
 
100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre 
Gleichberechtigung im Grundgesetz – 
ein Doppeljubiläum im Jahre 2019 und Anlass zu einem 
kleinen Streifzug durch die Geschichte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3. Netzwerkarbeit 

Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten auf Kreis-, Landes- und Bundesebene 
sowie mit den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und Jobcenter Kreis 
Unna und Kompetenzzentrum Westfälisches Ruhrgebiet. 
 
Stellv. Mitglied im Beirat Jobcenter Kreis Unna  
 
Leitung des Arbeitskreises Jugendaktionstag 
 
Leitung des frauenpolitischen Netzwerks 
 
Mitarbeit im AK Opferhilfe der Polizei 
 
Mitarbeit im Netzwerk „Wegen der Ehre gegen Zwangsheirat“ des Kommunalen 
Integrationszentrums Kreis Unna  
 
Mitarbeit im Netzwerk Lüner Initiative gegen globale Armut als Projektleitung Fairtrade 
Stadt Lünen  
 
Koordination der Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt Lünen“  

 
Mitarbeit im Bildungs-Prozess „Lünen bewegt Bildung“, Leitung des Handlungsfelds 5 
„Allgemeine und berufliche Bildung“  
 
Mitarbeit in diversen themenspezifischen Arbeitskreisen und Projekten 

@Titelbild: Illustrierte Zeitung, Juli/Dez. 1912, 
Bd. 139, S. 620; Bestand Addf, Kassel 
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6.4. Beratung 
Erste Anlaufstelle für Frauen in Gewalt- und Notsituationen sowie bei Trennung und 
Scheidung, Beratung zu Beschwerden nach dem AGG, in Fragen beruflicher 
Weiterbildung und Karriereplanung sowie zum Einstieg in den Arbeitsmarkt. 
Beratung von Trägern und Initiativen. 
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7. Veranstaltungen im Überblick  
 
 

08.03.2019 Internationales Frauenfrühstück im Rathausfoyer 
 

 
09.03.2019 Gesprächsrunde: Geschlechterrollen im deutschen und 

internationalen Kontext 
  Kooperationsveranstaltung mit dem Multikulturellem Forum e.V. 
 
09.03.2019 Internationales Frauentanzfest 
 
 
17.03.2019 Matinee "Sounds of Love" vom Frauenchor AcaBellas 
 

 
28.03.2019 Girls & Boys Day in der Stadtverwaltung 
 
 
24.05.2019 Frauensalon Lünen-Süd 

"Auch wir wollen die Wahl haben" - Vortrag und Diskussion mit Dr. 
Kerstin Wolff 

 
  28.06.2019 Aktionstag Lünen-Süd "fair & nachhaltig" 

 
 

01.08.2019 Ausstellung und Filmpräsentation im Haus Opherdicke 
  "Künstlerinnen als Avantgarde" Die Neue Frau 

Filmpräsentation "Warum Frauen Berge besteigen sollten" über 
Leben und Wirken von Dr. Gerda Lerner 
Kooperation mit dem Kreis Unna 
 

18.09.2019 Faires Frühstück "über den Dächern von Lünen" 
 
03.11.2019 Herbstmatinee 
  Frauenpolitische Revue & Schlaglichter aus Lünen 

 
 
12.11.2019 Frauensalon Lünen-Süd 
 "Wahnsinnsaussichten" Kabarett mit den Kaktusblüten 
 

 
04.12.2019 Informationsveranstaltung "Vereinbarkeit von Beruf und Pflege" 
 
 
12.12.2019 Info-Café im Vorfeld der Ratssitzung zur Rezertifizierung als Fair 

Trade Town 
 
 
12.12.2019 4. Rezertifizierung als Fair Trade Town 
 
 
 



Antrag AF-8/2020

A NTRAG A F - 8 / 2 0 2 0

DATUM S ITZUNGSTEIL

Fraktion Bündnis90/Die Grünen 12.02.2020 öffentlich

GREMIUM STATUS TERMIN E INLADUNG TOP

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 04.03.2020 1/20 1

Rat der Stadt Lünen beschließend 12.03.2020 1/20 2

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 24.06.2021 4/20

Rat der Stadt Lünen beschließend 01.07.2021 4/20

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Begründungs- und Rede-
recht bei Anträgen nach § 24 GO NRW

Siehe Anlage.



 
 

Fraktion im Rat der Stadt Lünen 

 
 
 
         
         
         Geschäftsstelle 
         Münsterstraße 78b 
         44534 Lünen 
         Tel.  02306 / 1778 

buero@gruene-luenen.de 
 
 

          Lünen, den 11.02.2020 
 
 

Antrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.03.2020 und des 
Rates am 12.03.2020 i.S. Begründungs- und Rederecht bei Anträgen nach  

§ 24 der Gemeindeordnung NRW 
 
 
Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ermöglicht jedermann, sich schriftlich an den Rat oder eine 
Bezirksvertretung zu wenden, um Anregungen und Beschwerden vorzubringen.  
 
§ 24 GO NRW – Anregungen und Beschwerden 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder 
Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden. Die 
Zuständigkeiten der Ausschüsse, der Bezirksvertretungen und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht 
berührt. Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Der 
Antragsteller ist über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden zu unterrichten.  
(2) Die näheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.  
 
In vielen Städten ist es gängige Praxis, dass die Antragsteller*innen ihre Eingaben vorstellen und 
Verständnisfragen seitens der Ausschussmitglieder beantworten dürfen. 
Dieses demokratische Mittel der Beteiligung bleibt den Antragsteller*innen in Lünen bislang verwehrt. 
 

Antrag 
 
Ergänzung zum § 12 der Hauptsatzung der Stadt Lünen: 
 
Der Person, die sich nach § 12 der Hauptsatzung der Stadt Lünen schriftlich mit Anregungen 
oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an die Stadt wendet, ist in dem 
Ausschuss, der für die Erledigung der Anregungen und Beschwerden zuständig ist, die 
Möglichkeit zu geben, ihre Anregung oder Beschwerde zu begründen. Bei in Gemeinschaft mit 
anderen eingereichten Anregungen oder Beschwerden hat die Erläuterung stellvertretend durch 
bis zu zwei Personen zu erfolgen. Die Redezeit pro Antrag soll insgesamt fünf Minuten nicht 
überschreiten. Sofern Verständnisfragen seitens der Ausschussmitglieder bestehen, dürfen 
diese ebenfalls in kurzer Form beantwortet werden. 
 

 
 
 

  in Lünen 

mailto:buero@gruene-luenen.de


 
 

Begründung 
 
Nach den jetzigen Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Lünen sind Bürger*innen, die einen Antrag nach  
§ 24 GO NRW stellen, weder berechtigt diesen zu vorzustellen, noch offene Fragen diesbezüglich zu klären. 
 
Um den Petenten jedoch eine weitergehende Beteiligung zu ermöglichen, könnte ihnen ein Begründungs- und 
ein eingeschränktes Rederecht eingeräumt werden.  
Dies widerspricht nach Aussage des Städte- und Gemeindebundes NRW auch nicht der Regelung in § 58 Abs.3 
S. 6 GO NRW, da § 24 Abs.2 GO NRW gerade die Möglichkeit eröffnet, das Verfahren für Anregungen und 
Beschwerden näher zu regeln.  
Diese näheren Regelungen sind grundsätzlich durch die Hauptsatzung zu treffen, § 24 Abs.2 GO NRW, soweit 
es sich um wesentliche Grundsätze für das Verfahren handelt. Werden Teile des Verfahrens in der 
Geschäftsordnung geregelt, hat dies nach Auffassung des Städte-und Gemeindebundes NRW keine rechtlichen 
Konsequenzen zur Folge. Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs mit der bereits angeregten Regelung 
schlägt die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen vor, dem § 12 der Hauptsatzung einen neuen Absatz mit 
obigem Wortlaut einzufügen. 
 
 
 
Bürger*innen-Anträge sind ein Instrument der direkten Partizipation an politischen Prozessen unserer Stadt, die 
wir positiv aufgreifen sollten, indem wir den direkten Dialog zwischen Bürger*innen und Politik fördern und 
ermöglichen. 
 
 
 
Für die Fraktion Bündnis’90 / Die Grünen 
 
Eckhard Kneisel 
 
 



Antrag AF-9/2020 

 
AN T R A G    AF-9 /2020  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Fraktion Bündnis90/Die Grünen 12.02.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 04.03.2020 1/20   

Rat der Stadt Lünen beschließend 12.03.2020 1/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Umsetzung: Frage-
recht von Einwohner*innen nach § 20 Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Fraktion im Rat der Stadt Lünen 

 
 
 
         
         
         Geschäftsstelle 
         Münsterstraße 78b 
         44534 Lünen 
         Tel.  02306 / 1778 

 
buero@gruene-luenen.de 

 
 

          Lünen, den 11.02.2020 
 
 

Antrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.03.2020 und des 
Rates am 12.03.2020 i.S. Umsetzung: Fragerecht von Einwohner*innen nach 

§ 20 Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen 
 
 
Die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen legt Fragestunden für Bürger*innen fest, die auch auf 
Ausschusssitzungen angewendet werden sollen. 
 
§ 20 Fragerecht von Einwohnern 

(1) Der Bürgermeister nimmt zweimal jährlich, jeweils einmal im Halbjahr, eine Fragestunde für Einwohner 
in die Tagesordnung der Ratssitzung auf. Das Verfahren wird analog auf Ausschüsse angewandt. 
Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes ist jeder Einwohner, jede Einwohnerin der Stadt berechtigt, 
mündliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten 
der Stadt beziehen. 

 

Antrag 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den § 20 (1) der GO des Rates der Stadt Lünen umzusetzen und 
für alle Ausschüsse jeweils zweimal jährlich eine Fragestunde für Einwohner*innen vorzuhalten. 

 
 
 

Begründung 
 
Fragestunden sind ein demokratisches Mittel der direkten Partizipation an politischen Prozessen unserer Stadt, 
die wir positiv aufgreifen sollten, indem wir den direkten Dialog zwischen Bürger*innen und Politik ermöglichen 
und fördern. Zu Recht sind sie in der GO des Rates der Stadt verankert, werden bislang jedoch nicht umgesetzt. 
 
 
 
Für die Fraktion Bündnis’90 / Die Grünen 
 
 
Eckhard Kneisel 

  in Lünen 

mailto:buero@gruene-luenen.de


Antrag AF-10/2020 

 
AN T R A G    AF-10 /2020  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

Fraktion Bündnis90/Die Grünen 12.02.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 04.03.2020 1/20   

Rat der Stadt Lünen beschließend 12.03.2020 1/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 11.02.2020 i. S. Änderung des § 16 
der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen „Schluss der Aussprache, Schluss 
der Rednerliste" 

 

 

Siehe Anlage. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Fraktion im Rat der Stadt Lünen 

 
 
 
         
         
         Geschäftsstelle 
         Münsterstraße 78b 
         44534 Lünen 
         Tel.  02306 / 1778 

buero@gruene-luenen.de 
 
 

          Lünen, den 11.02.2020 
 
 

Antrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.03.2020 und des 
Rates am 12.03.2020 i.S. Änderung des § 16 der Geschäftsordnung des Rates der 

Stadt Lünen „Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste“ 
 
 
Die GO des Rates der Stadt Lünen sieht im § 16 folgende Handhabung i.S. Debattenkultur vor: „Jedes 
Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung des 
Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt 
der Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt.“ 
 
 

Antrag 
 
Die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen wird wie folgt ergänzt: 
„Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung des 
Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt 
der Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt. Fraktion, die sich bislang nicht an der 
Debatte beteiligt haben, erhalten unabhängig vom Antrag auf Schluss der Debatte die Gelegenheit zu 
einem Redebeitrag, wenn sie dies anzeigen.  
 

 
 

Begründung 
 
Es gehört zur Debattenkultur einer Demokratie, die Meinungen aller anzuhören, um ein sich ein vollständiges 
Bild für einen gesicherten Beschluss zu machen. Diskussionen, die vorzeitig und ohne die Beteiligung aller 
Fraktionen durch Antrag beendet werden, widersprechen dem Demokratieverständnis, dem wir als Rats- und 
Ausschussmitglieder verpflichtet sind. 
 
 
Für die Fraktion Bündnis’90 / Die Grünen 
 
 
Eckhard Kneisel 
 
 

  in Lünen 

mailto:buero@gruene-luenen.de


Antrag AF-15/2020 

 
AN T R A G    AF-15 /2020  

 

 DA TU M  S I T ZU NG S TE IL  

GFL-Fraktion 18.02.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 04.03.2020 1/20   

Rat der Stadt Lünen beschließend 12.03.2020 1/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Antrag der GFL-Fraktion vom 17.02.2020 i. S. Änderung von Satzungen sowie der 
Geschäftsordnungen der Aufsichtsratspräsidien einiger Beteiligungsgesellschaften 
im Stadtwerke-Konzern 

 

 

Siehe Anlage. 
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G F L  -  Fraktion 

im Rat der Stadt Lünen a. d. Lippe 

 

Anträge an den Ältestenrat am 27. Februar 2020 und den Haupt- und Finanzausschuss am 4. März 

2020 (jeweils vorberatend) sowie an den Rat am 12. März 2020 (beschlussfassend)  

Änderung von Satzungen sowie der Geschäftsordnungen der Aufsichtsratspräsidien einiger Beteili-

gungsgesellschaften im Stadtwerke-Konzern 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die GFL-Fraktion bittet Sie, die folgenden Anträge jeweils auf die Tagesordnungen der o. g. Gremien zu 

setzen. 

 

I. Der Rat der Stadt Lünen beschließt, die nachfolgenden Gesellschaftssatzungen wie folgt zu ändern 

(Änderungsvorschlag siehe jeweils unten): 

 

a) Paragraf 8 Abs. 2 der Satzung der SL Grundbesitz GmbH & Co. KG (SLG) 
 
Die bisherige Fassung lautet wie folgt: 
(…) Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadthafen Lünen GmbH 
und dessen erstem Stellvertreter sowie aus fünf weiteren Personen, welche 
vom Rat der Stadt Lünen gewählt werden. 
Gem. § 113 Abs. 2 Satz 2 GO muss dem Beirat der Bürgermeister der Stadt Lünen 
oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete angehören. Die vom Rat entsandten 
Beiratsmitglieder sind an Weisungen und Beschlüsse des Rates und seiner 
Ausschüsse gebunden. 

 
Änderungsvorschlag: 
(…) Der Beirat besteht aus sieben Personen, davon ein Arbeitnehmervertreter, welche der Rat 
der Stadt Lünen in den Beirat entsendet. Dazu gehört gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW der Bür-
germeister der Stadt Lünen oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter. (…) 

Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel 
Fraktionsvorsitzender 
 
Kontakt: 
Tel. 02306/ 30 174 77 
E-Mail fraktion@gfl-luenen.de 
 
Lünen, 17. Februar 2020  

GFL-Ratsfraktion • Münsterstr. 1d • 44534 Lünen a. d. Lippe   
 
An den  
Bürgermeister der Stadt Lünen 
Herrn Jürgen Kleine-Frauns 
Willy-Brandt-Platz 1 
44532 Lünen 
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G F L  -  Fraktion 

im Rat der Stadt Lünen a. d. Lippe 

 

 
 
 

b) Paragraf 9 Abs. 1 der Satzung der Bädergesellschaft Lünen mbH (BGL) 
 
Die bisherige Fassung lautet wie folgt: 
(…) Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Lünen GmbH 
sowie aus fünf weiteren Personen, davon 1 Arbeitnehmervertreter, welche der Rat der Stadt 
Lünen in den Beirat entsendet. Dazu gehört gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW der Bürgermeister 
der Stadt Lünen oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter. (…) 

 
Änderungsvorschlag: 
(…) Der Beirat besteht aus sechs Personen, davon ein Arbeitnehmervertreter, welche der Rat 
der Stadt Lünen in den Beirat entsendet. Dazu gehört gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW der Bür-
germeister der Stadt Lünen oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter. (…) 
 
 
c) Paragraf 12 Abs. 2 und 3 der Satzung der Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG (SWW) 
 

 Die bisherige Fassung lautet wie folgt: 

  
 

Änderungsvorschlag für die Sätze 5ff des Paragrafen 12 Abs. 3 
(…) Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder sind von der Stadt Lünen, dem Gesellschafter der 
Stadtwerke Lünen GmbH, zu entsenden. Über die Entsendung entscheidet der Rat der jeweili-
gen Stadt. Zu den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern muss jeweils der Bürgermeister oder 
der von ihm vorgeschlagene Bedienstete zählen. 
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G F L  -  Fraktion 

im Rat der Stadt Lünen a. d. Lippe 

 

 
 

II. Aufsichtsrats-Präsidien der Stadtwerke Lünen GmbH sowie der Stadthafen Lünen GmbH 
 
a) Mitglieder der Aufsichtsrats-Präsidien  
Der Rat empfiehlt den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates 
inhaltlich wie folgt zu ändern: Die Zusammensetzung der jeweiligen Präsidien des Aufsichtsrates der 
Stadtwerke Lünen GmbH und der Stadthafen Lünen GmbH setzen sich derart zusammen, dass jede 
Fraktion, die auch im Aufsichtsrat vertreten ist, jeweils auch mindestens einen seiner Aufsichtsratsmit-
glieder in das Präsidium entsendet.  

 
b) Zuständigkeiten der Aufsichtsrats-Präsidien 
Der Rat empfiehlt den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates 
inhaltlich wie folgt zu ändern: Die Aufsichtsrats-Präsidien sollten nur eine vorberatende Funktion ha-
ben in Bezug auf die Beschlüsse zu den Anstellungsverträgen, der grundsätzlichen Ein-/Anstellung und 
weiteren Personalvertragsangelegenheiten der Geschäftsführer und Prokuristen (bspw. Tantiemen, 
Boni, Zielvereinbarungen u.a.).  

 
 
Begründung 
Ziel der Satzungsanträge ist es, eine durchgängige Gleichbehandlung der in den Aufsichtsgremien der 
Stadtwerke-Gesellschaften vertretenen Ratsfraktionen zu erreichen. In den Gesellschaften SLG und 
BGL sowie der SWW wird die Ratsfraktion, die den Vorsitzenden einer Mutter- oder Beteiligungsgesell-
schaft stellt, dahingehend bevorteilt, dass sie ein geborenes Aufsichtsratsmitglied stellt. Dies ist seit 
Jahren und aktuell die SPD. 
 
Wie den Satzungspassagen der anderen Beteiligungsgesellschaften SWL, EHL u. a. zu entnehmen ist 
(siehe Anlage), übervorteilen die Satzungsregelungen der SLG, BGL und SWW die SPD-Ratsfraktion be-
deutend bzgl. der Aufsichtsratszusammensetzung.  

 
SLG: Dadurch, dass in dem Beirat der SLG der Vorsitzende der Muttergesellschaft SHL (aktuell Hugo 
Becker, SPD) und die stellvertretende Vorsitzende der Muttergesellschaft SHL (aktuell Michaela Kar-
ney, Arbeitnehmervertreterin) geborene Mitglieder sind, kommt die SPD über diesen Schleichweg auf 
ein zusätzliches Mandat. Dieses ist jedoch nicht über die konstituierende Gremienwahlen zu Beginn 
einer Ratsperiode (nach Hare/Niemeyer-Verfahren) legitimiert. 
 

BGL: Dadurch, dass in dem Beirat der BGL der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Lünen 
GmbH geborenes Mitglied ist (aktuell Hugo Becker, SPD), kommt die SPD über diesen Schleichweg 
auch hier auf ein zusätzliches Mandat. Aktuell stellt sie 3 von 6 Mitgliedern. Dieses ist jedoch nicht 
über die konstituierende Gremienwahlen zu Beginn einer Ratsperiode (nach Hare/Niemeyer-
Verfahren) legitimiert. 
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SWW: Die o. g. Anmerkungen zu SLG und BGL sind inhaltlich in ähnlicher Form auf den SWW-
Aufsichtsrat zu übertragen. Auch hier profitiert die SPD-Ratsfraktion und stellt beide (außer dem Bür-
germeister) zu benennenden Aufsichtsratsmitglieder. Aktuell sind folgende Personen im Aufsichtsrat: 
Hugo Becker, Martin Püschel und Jürgen Kleine-Frauns (geborenes Mitglied als BM). 
 
 
Die Anträge werden in den jeweiligen Sitzungen detailiert erläutert. 

 
Über eine Unterstützung in dieser Thematik würden wir uns freuen.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne auch im Vorfeld der Sitzungen zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel 
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Anlage 

 
 
Zum Vergleich die entsprechenden Satzungsregelungen anderer Gesellschaften im Stadt-
werke-Konzern: 
 

 

Satzung der Stadtwerke Lünen GmbH  
 

§ 8 Abs. 1 

 

(…) Dem Rat der Stadt Lünen steht das Recht zu, elf Mitglieder, davon 5 Arbeitnehmervertre-
ter, in den Aufsichtsrat zu entsenden. Dazu gehört gemäß § 113 Abs. 2 Satz 2 GO NRW der 
Bürgermeister der Stadt Lünen oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete. Die vom Rat 
der Stadt Lünen entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates sind an Weisungen und Beschlüsse 
des Rates der Stadt Lünen und seiner Ausschüsse gebunden. Die Wahl der Vorschlagsliste für 
die Arbeitnehmervertreter durch die Beschäftigten der Stadtwerke Lünen GmbH und die Be-
stellung der Arbeitnehmervertreter durch den Rat der Stadt Lünen erfolgt nach den Bestim-
mungen des § 9 dieses Gesellschaftsvertrages. 
 
 
Satzung der Energiehandel Lünen GmbH 

 

§ 9 Abs. 1 

 

(…) Dem Rat der Stadt Lünen steht das Recht zu, elf Mitglieder, davon 5 
Arbeitnehmervertreter, in den Aufsichtsrat zu entsenden, wobei diese personenidentisch 
mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Stadtwerke Lünen GmbH sein sollen 
(Personenidentität). Dazu gehört gemäß § 113 Abs. 2 Satz 2 GO NRW der Bürgermeister 
der Stadt Lünen oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter. Die entsandten Mitglieder 
des Aufsichtsrates sind an Weisungen des Rats gebunden. 
Die Wahl der Vorschlagsliste für die Arbeitnehmervertreter durch die Beschäftigten der 
Stadtwerke Lünen GmbH und die Bestellung der Arbeitnehmervertreter durch den Rat der 
Stadt Lünen erfolgt nach den Bestimmungen des § 10 dieses Gesellschaftsvertrages. 
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Satzung der Stadthafen Lünen GmbH 

 

§ 10 Abs. 1 

 

(…) Dem Rat der Stadt Lünen steht das Recht zu, elf Mitglieder, davon 5 
Arbeitnehmervertreter, in den Aufsichtsrat zu entsenden. Dazu gehört gemäß § 113 
Abs. 2 Satz 2 GO NRW der Bürgermeister der Stadt Lünen oder der von ihm 
vorgeschlagene Bedienstete. Die vom Rat der Stadt Lünen entsandten Mitglieder 
des Aufsichtsrates sind an Weisungen und Beschlüsse des Rats der Stadt Lünen 
und seiner Ausschüsse gebunden. Die Wahl der Vorschlagsliste für die Arbeitnehmervertreter 
durch die Beschäftigten der Stadthafen Lünen GmbH und die Bestellung der Arbeitnehmer-
vertreter durch den Rat der Stadt Lünen erfolgt nach den Bestimmungen des § 11 dieses 
Gesellschaftsvertrages. 
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